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E n t w u r f  

Bundesgesetz mit dem das Bankwesengesetz, das Finanzmarktaufsicbtsbebördengesetz, 
das Investmentfondsgesetz, das Immobllien-Investmentfondsgesetz, das Börsegesetz, das 
Betriebücbe Mitarbeitervorsorgegesetz, das Pensionskassengesetz und das 
Versicberungsaufsichtsgesetz geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderung des Bankwesengesetzes 

Das Bankwesengesetz, BGBL Nr. 532/1993 Art. I, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I 
Nr. 80/2003 und die Kundmachung BGBL I Nr. 9812003, wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis, XII. Abschnitt, wird die Bezeichnung ,,§ 60. bis § 63a. Bankprüfer" durch die 
Bezeichnung., § 60. bis § 63a. Besondere Vorschriften Ober die Abschlussprüfung von Kreditinstituten " 

ersetzt. 

2. Im § 21 Abs .  1 Z 7 wird der Punkt am Ende durch einen Strichpunkt ersetzt. Folgende Z 8 wird ange­

fügt: 
,,8. rur den Erwerb einer direkt oder indirekt gehaltenen Beteiligung an einem Unternehmen, das 

kein Unternehmen des Finanzsektors gemäß § 2 Z 20,21,24,25,26,27,30,31,32 oder 33 und 
kein Unternehmen der Vertragsversicherung und keine Pensionskasse ist, sofern der Buchwert 
der Beteiligung 2 vH der anrechenbaren Eigenrnittel des Kreditinstituts erreicht und mindestens 
500 000 Euro beträgt." 

3. § 22 Abs. 6c erster Satz entfällt. 

4. § 22c A bs. 4 letzter Satz Jautet: 

"Das übergeordnete Kreditinstitut hat den Nachweis über die ErfilIlung der Bedingungen jederzeit bereit 
zu halten und der FMA auf Verlangen vorzulegen." 

5. § 23 Abs. 1 Z 2 lit. a bis c lauten: 
a) er gemäß den Bestimmungen des Abschnittes XII nach Abzug aller vorhersehbaren Steuern, 

Abgaben und Gewinnausschüttungen ermittelt wurde, 

b) der Abschlussprüfer die Richtigkeit der Ermittlung nach lit. a geprüft hat und 

c) die FMA die Zurechnung zu den offenen Rücklagen bewilligt hat." 

6. Im § 23 Abs. 7 Z 5 entfällt der Satzteil .. , und der Bankprüfer dies bestätigt hat H. 

7. § 23 Abs. 8 Z 1 letzter Ha/bsatz lautet: 

"im Falle der Kündigung von nachrangigem Kapital hat das Kreditinstitut der FMA diese gleichwertige 
Ersatzbeschaffung nachzuweisen." 
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8. § 23 Abs. 8a Z 1 letzter Halbsatz lautet: 

"im Falle der Kündigung von kurzfristigem nachrangigem Kapital hat das Kreditinstitut der FMA diese 
gleichwertige Ersatzbeschaffung nachzuweisen." 

9. § 24 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der Abschlussprüfer des übergeordneten Kreditinstituts hat die Aufstellung über die Konsoli­
dierung der Eigenmittel zu prüfen. Das Ergebnis ist in der Anlage zum Prüfungsbericht über den Jahres­
abschluss darzustellen und erforderlichenfalls zu erläutern." 

1 0. Im § 33 Abs. 2 Z 6 wird der Punkt am Ende durch einen Strichpunkt ersetzt. Folgende Z 7 und 8 wer­
den angefügt: 

,,7. sofern der Verbraucherkreditvertrag eine Klausel enthält, die es dem Kreditinstitut erlaubt, insbe­
sondere aufgrund des Eintritts einer Verschärfung der Risikolage ohne weitere Zustimmung des 
Verbrauchers Maßnahmen zu setzen, die fUr den Verbraucher nachteilige Folgen nach sich zie­
hen können, die maßgebenden Umstände für die Inanspruchnahme dieser Klausel und die Arten 
der Maßnahmen, die seitens des Kreditinstituts ergriffen werden können; die maßgebenden Um­
stände haben sachlich gerechtfertigt zu sein und ihr Eintritt darf nicht vom Willen des Kreditin­
stituts abhängen; 

8. eine tabellarische betragsmäßige oder prozentmäßige Darstellung sämtlicher mit dem Verbrau­
cherkredit verbundenen möglichen Kosten für den Verbraucher, beispielsweise Abschlussprovi­
sionen, Folgeprovisionen, Kursauf- oder Kursabschläge, Konvertierungskosten, laufende Ver­
waltungsentgelte, sonstige einmalig oder laufend anfallende Kosten." 

1 1 . Im § 33 werden nach Abs. 4 folgende Abs. 4a und 4b eingefügt: 

,,(4a) Bei Verbraucherkrediten in Fremdwährungen gemäß § 33a Abs. 1 ist zur Berechnung des ef­
fektiven Jahreszinssatzes mit Risikoprämie Abs. 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass Ry den jeweils 
höheren potentiell rückzuzahlenden Teilbetrag der Gesamtbelastung mit Nummer 1 bis m darstellt, der 
unter Einbeziehung der Währungsvolatilitäten auf Basis eines einseitigen Prognose intervalls mit einem 
Wahrscheinlichkeitsniveau von 95 vH zu ermitteln ist, wobei der historische Beobachtungszeitraum fiir 
die Zins- und Währungsvolatilitäten mindestens fUnf Jahre beträgt. 

(4b) Bei Verbraucherkrediten mit Tilgungsträgem gemäß § 33b Abs. 1 ist zur Berechnung des effek­
tiven Jahreszinssatzes mit Risikoprämie Abs. 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass potentielle Fehlbeträ­
ge als Kreditkosten gemäß Abs. 7 Z 2 in die Gesamtbelastung einzubeziehen sind. Ein potentieller Fehl­
betrag ist die Differenz zwischen dem rückzuzahlenden Teilbetrag und dem niedrigeren potentiellen Aus­
zahlungsbetrag aus dem Tilgungsträger. Der potentielle Auszahlungsbetrag ist unter Einbeziehung der 
Volatilität des Tilgungsträgers auf Basis eines einseitigen Prognoseintervalls mit einem Wahrscheinlich­
keitsniveau von 95 vH zu ermitteln, wobei der historische Beobachtungszeitraum mindestens fünf Jahre 
beträgt. Ist ein entsprechender Beobachtungszeitraum nicht verfugbar, ist eine nachvollziehbare Schät­
zung, die mit der Anlagestrategie im Einklang steht, heranzuziehen." 

12. Im § 33 werden nach Abs. 7 folgende Abs. 7a und 7b eingefügt: 

,,(7a) Bei Verbraucherkrediten in Fremdwährungen gemäß § 33a Abs. 1 sind auch sämtliche Kosten, 
die mit der Gewährung des Kredits in einer Fremdwährung zusammenhängen und dem Verbraucher er­
wachsen können, insbesondere Kursauf- oder Kursabschläge und Konvertierungskosten, als Kreditkosten 
gemäß Abs. 7 Z 2 in die Gesamtbelastung einzubeziehen. 

(7b) Bei Verbraucherkrediten mit Tilgungsträgern gemäß § 33b Abs. 1 sind sämtliche Kosten, die 
dem Verbraucher aus der Inanspruchnahme eines oder mehrer Tilgungsträger erwachsen können, als 
Kreditkosten gemäß Abs. 7 Z 2 in die Gesamtbelastung einzubeziehen." 

13. Nach § 33 werden folgende §§ 33a und 33b samt Überschriften eingefügt: 

"Verbraucherkreditvertrige in Fremdwährungen 

§ 33a. (1) Verbraucherkredite in Fremdwährungen sind Kredite im Sinne des § 33 Abs. I, die zu­
mindest teilweise in einer oder mehreren ausländischen Währungen gewährt werden. 

(2) Das Kreditinstitut hat dem Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe seiner Vertragserklärung nach­
weislich schriftlich und mündlich zumindest folgende Angaben zu erteilen: 

1. einen ausdrücklichen Hinweis auf die mit der Aufnahme eines Verbraucherkredits in einer 
Fremdwährung verbundenen Wechselkursrisiken; 
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2. einen ausdrücklichen Hinweis auf die mit der Aufnahme eines Verbraucherkredits in einer 
Fremdwährung verbundenen Zinsänderungsrisiken; 

3. eine anschauliche grafische Darstellung der Währungsvolatilität der Fremdwährung im Vergleich 
zur inländischen Währung über die letzten zwanzig Jahre; 

4. ein Rechenbeispiel, welches unter Zugrundelegung der Währungsvolatilität der Fremdwährung 
im Vergleich zur inländischen Währung die möglichen Risiken des Verbraucherkredits in an­
schaulicher Weise verdeutlicht; 

5. den effektiven Jahreszinssatz mit Risikoprämie gemäß § 33 Abs. 4a in arabischen Ziffern an 
auffallender Stelle. 

(3) Zusätzlich zu den Informationen nach Abs. 2 hat das Kreditinstitut dem Verbraucher ein Angebot 
über einen vergleichbaren Verbraucherkreditvertrag in Euro zu unterbreiten. 

(4) Die Informationen nach Abs. 2 und das Angebot nach Abs. 3 sind dem Verbraucher nachweislich 
schriftlich vor Abgabe seiner Vertragserklärung auszufolgen. 

(5) Das Kreditinstitut hat rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Verbrauchers schriftliche 
Angaben über die Erfahrungen und Kenntnisse des Verbrauchers mit derartigen Geschäften, über die mit 
den Geschäften verfolgten Ziele des Verbrauchers und über die fmanziellen Verhältnisse des Verbrau­
chers zu verlangen, soweit dies zur Wahrung der Interessen der Verbraucher erforderlich ist. Dem 
Verbraucher ist nachweislich eine schriftliche Ausfertigung dieser Angaben auszufolgen. 

(6) Zusätzlich zu den Angaben nach § 33 Abs.2 hat ein Verbraucherkreditvertrag in einer Fremd­
währung eine Klausel zu enthalten, die es dem Verbraucher erlaubt, den Verbraucherkredit in einer 
Fremdwährungjederzeit in einen Verbraucherkredit in Euro umzuwandeln. 

(7) Sonstige Aufklärungspflichten bleiben unberührt. 

Verbraucherkreditverträge mit Tilgungstrigern 

§ 33b. (1) Verbraucherkredite mit Tilgungsträgern sind Kredite im Sinne des § 33 Abs. 1 oder des 
§ 33a Abs. 1, zu deren Tilgung zumindest teilweise ein oder mehrere Instrumente, bei denen die Zahlun­
gen des Verbrauchers zunächst nicht der Tilgung des Kreditbetrages, sondern der Bildung von Kapital 
dienen (Tilgungsträger), vorgesehen sind. 

(2) Das Kreditinstitut hat dem Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe seiner Vertragserklärung nach­
weislich schriftlich und mündlich zumindest folgende Angaben zu erteilen: 

1. einen ausdrücklichen Hinweis auf die mit der Aufnahme eines Verbraucherkredits mit einem 
oder mehreren Tilgungsträgern verbundenen Risiken, insbesondere die mögliche mangelnde De­
ckung des aushaftenden Kreditbetrages durch den Tilgungsträger am Ende der Laufzeit; 

2. eine grafische Darstellung der bisherigen Wertentwicklung der Tilgungsträger über einen Zeit­
raum, der das Wertänderungsrisiko in anschaulicher Weise verdeutlicht; 

3. eine betragsmäßige Darstellung des Teils der Zahlungen des Verbrauchers auf den Tilgungsträ­
ger, der zur Veranlagung zur VerfUgung steht; 

4. eine tabellarische betragsmäßige oder prozentmäßige Darstellung sämtlicher Kosten für den 
Verbraucher, die im Zusammenhang mit dem Tilgungsträger stehen, beispielsweise Abschluss­
provisionen, Folgeprovisionen, laufende Verwaltungsentgelte, sonstige einmalig oder laufend an­
fallende Kosten des Tilgungsträgers; 

5. den effektiven Jahreszinssatz mit Risikoprämie gemäß § 33 Abs.4b in arabischen Ziffern an 
auffallender Stelle. 

(3) Die Informationspflichten nach Abs. 2 Z 3 und 4 gelten ausschließlich für Verträge über Til­
gungsträger, die im Zuge des Abschlusses des Verbraucherkreditvertrages abgeschlossen oder vermittelt 
werden. 

(4) Zusätzlich zu den Informationen nach Abs. 2 hat das Kreditinstitut dem Verbraucher rechtzeitig 
vor Abgabe seiner Vertragserklärung nachweislich schriftlich ein Angebot über einen vergleichbaren 
Verbraucherkreditvertrag mit laufender Tilgung ohne Tilgungsträger zu unterbreiten. 

(5) Die Informationen nach Abs. 2 und das Angebot nach Abs. 3 sind dem Verbraucher nachweislich 
schriftlich vor Abgabe seiner Vertragserklärung auszufolgen. 

(6) Das Kreditinstitut hat dem Verbraucher im ersten Quartal jedes Kalenderjahres eine schriftliche 
Mitteilung mit dem Stichtag 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres auszuhändigen, in der 
die Summe der geleisteten Zahlungen auf den Tilgungsträger, die Summe der Teile der Zahlungen auf 
den Tilgungsträger, die zur Veranlagung zur VerfUgung standen, die Summe des gegenwärtigen Werts 
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des Tilgungsträgers bei laufendem Vertrag und die durchschnittliche Nettorendite des Tilgungsträgers seit 
Vertragsbeginn enthalten sind. 

(7) Sonstige Aufklärungsptlichten bleiben unberührt." 

14. Im § 3 9  wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefügt: 

,,(2a) Kreditinstitute können sich filr Zwecke des Abs. 2, insbesondere filr die DurchfUhrung von Ra­
tings, gemeinsamer Risikoeinrichtungen bedienen, wenn sie dies der FMA zuvor angezeigt haben. Die 
Anzeige hat die teilnehmenden Kreditinstitute, Firma, Sitz, Rechtsform, qualifizierte Eigentümer und 
Geschäftsleiter der Risikoeinrichtung sowie die von dieser durchzuführenden Verfahren zu umfassen. 
Ebenso ist der FMA jede Änderung dieser Umstände unverzUglich anzuzeigen, diese Anzeige kann auch 
durch die Risikoeinrichtung selbst erfolgen. Die Übermittlung aller filr die Erfassung und Beurteilung von 
Risiken erforderlichen Informationen durch die teilnehmenden Kreditinstitute an die gemeinsame Risiko­
einrichtung ist zu dem ausschließlichen Zweck zulässig, Informationen über die Risikobeurteilung und 
Risikobegrenzung zu ermitteln und den teilnehmenden Kreditinstituten zur Verfugung zu steilen. Die 
gemeinsame Risikoeinrichtung, ihre Organe, Bediensteten und sonst filr sie tätigen Personen unterliegen 
dem Bankgeheimnis gemäß § 38." 

15. § 39 Abs. 4 Z 3 lautet: 
,,3. die Überprüfung der Ermittlung der Risikopositionen des Wertpapier-Handelsbuches durch den 

AbschlusspfÜfer und durch Prüfer gemäß § 70 Abs. I Z 3 jederzeit möglich ist." 

16. Im § 42 Abs. 2 Z 2 wird das Wort "Bankprüfer" durch das Wort "Abschlussprüfer" ersetzt. 

17. § 42 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Mit den Aufgaben der internen Revision ist eine eigene Organisationseinheit im Kreditinstitut 
zu betrauen. Dies gilt jedoch nicht für Kreditinstitute, deren Mitarbeiterstand im Jahresdurchschnitt 30 
vollbeschäftigte Mitarbeiter nicht übersteigt und 

1. deren Bilanzsumme entweder 110 Millionen Euro nicht übersteigt oder 
2. deren Bilanzsumme eine Milliarde Euro nicht übersteigt und die einem Zentralinstitut ange­

schlossen sind oder einer Kreditinstitutsgruppe angehören, wenn das Zentralinstitut oder das ü­
bergeordnete Kreditinstitut über eine eigene Organisationseinheit für die interne Revision der an­
geschlossenen oder gruppenzugehörigen Kreditinstitute verfügt." 

18. § 43 A bs. 3 entfällt. 

19. § 44 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Die geprüften Jahresabschlüsse, Lageberichte, Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte nach § 59 
und § 59a Abs. 1 sowie die Prüfungsberichte über die Jahresabschlüsse, Lageberichte, Konzernabschlüsse 
und Konzernlageberichte nach § 59 und § 59a Abs. 1 einschließlich der in § 63 Abs. 5 genannten Anlage 
zum Prüfungsbericht über den Jahresabschluss sind von den Kreditinstituten und den Zweigniederlassun­
gen ausländischer Kreditinstitute längstens innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäfts­
jahres der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank vorzulegen." 

20. § 44 Abs. 4 erster Satz lautet: 

"Zweigstellen von Kreditinstituten gemäß § 9 Abs.l und Finanzinstituten gemäß § 11 Abs. ] und § 13 
Abs. 1, die Tätigkeiten nach § 1 Abs. 1 Z 2 bis 8, 11 und 15 bis 17 in Österreich erbringen, haben die 
folgenden Angaben gemäß Z 1 bis 4 durch Abschlussprüfer prüfen zu lassen und den Bericht hierüber 
einschließlich der Anlage gemäß § 63 Abs. 6 längstens innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des 
Geschäftsjahres der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank zu übermitteln:" 

21. § 44 Abs. 5a lautet: 

(5a) Zweigstellen von Wertpapierfirmen gemäß § 9a haben die Beachtung der § §  10 bis 1 8  W AG 
durch Abschlussprüfer prüfen zu lassen. Über das Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu erstel­
len und erforderlichenfalls zu erläutern. Dieser Bericht ist von den Zweigstellen von Wertpapierfirmen 
innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres der FMA zu übermitteln. 
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22. Die Oberschrift zu § 60 lautet: 

"Besondere Vorschriften über die Abschlussprüfung von Kreditinstituten" 

23. Im § 60 Abs. 1 wird das Wort "BankprUfer" durch die Wortgruppe "AbschlussprUfer gemäß § 61 .. 
ersetzt. 

24. Im § 60 Abs. 2 wird die Wartgruppe "des BankprUfers nach § 60" durch die Wortgruppe "des Ab­
schlussprUfers" ersetzt. 

25. § 60 A bs. 3 wirdjeweils die WOr/gruppe "des Bankprilfers" durch die Wortgruppe "des Abschluss­
prufers eines Kreditinstituts .. ersetzt. 

26. § 61 Abs. 1 lautet: 

,,(1) AbschlussprUfer von Kreditinstituten sind beeidete WirtschaftsprUfer oder WirtschaftsprUfungs­
gesellschaften und die Prufungsorgane (Revisoren, Prufungsstelle des Sparkassen-PrUfungsverbandes) 
gesetzlich zuständiger prufungseinrichtungen. Die genossenschaftlichen PrUfungsverbände und die PrU­
fungsstelle des Sparkassen-PrUfungsverbandes haben in Verbindung mit der Sicherungseinrichtung ge­
mäß § 93 Aufgaben im Rahmen eines Früherkennungssystems bei den ihnen angeschlossenen Kreditinsti­
tuten wahrzunehmen. FUr Kreditinstitute, die dem Fachverband der Banken und Bankiers oder dem Fach­
verband der Landes-Hypothekenbanken angehören, sind die Aufgaben des FrUherkennungssystems von 
den Sicherungseinrichtungen dieser Fachverbände wahrzunehmen; die AbschlussprUfer dieser Kreditin­
stitute haben mit der betroffenen Sicherungseinrichtung für Zwecke des FrUherkennungssystems zusam­
menzuarbeiten. Die Oesterreichische Nationalbank wird ermächtigt, Datenmeldungen der Kreditinstitute, 
die die vorgenannten Sicherungseinrichtungen für Zwecke des Frilherkennungssystems benötigen, an die 
betroffenen Sicherungseinrichtungen weiterzuleiten." 

27. Im § 61 A bs. 2 wird das Wort "Bankprufem" durch die Wortgruppe "AbschlussprUfem von Kreditin­
stituten" ersetzt. 

28. § 62 Z I erster und zweiter Satz lauten: 

"Der AbschlussprUfer wegen mangelnder Vorbildung fachlich nicht geeignet ist und die rur die Prufung 
von Kreditinstituten erforder1ichen Eigenschaften oder Erfahrungen nicht besitzt. Die theoretische und 
praktische Befähigung zur PrUfung von Kreditinstituten ist durch eine staatliche oder staatlich anerkannte 
berufliche Eignungsprüfung auf dem Niveau eines Hochschulabschlusses gemäß Art. 4 der Richtlinie 
841253!EWG nachzuweisen." 

29. Im § 62 Z 1a, 3, 4, 6a, 7, 8 , 9 ,  1 0, 1 1, 12, 13, I4 und 15 wird jeweils das Wort "Bankp7Üfer" durch 
das Wort "Abschlussprüfer" ersetzt. 

30. Im § 62 Z 6 und 10 wirdjeweils das Wort "Bankprufers" durch das Wort "Abschlussprufers "ersetzt. 

31. Im § 62a wird das Wort "BankprUfern" durch die Wortgruppe "Abschlussprufern von Kreditinstitu­
ten " ersetzt. 

32. Im § 63 Abs. 1 wird das Wort "Bankprufem" durch die Wortgruppe "Abschlussprufern von Kreditin­
stituten " ersetzt. Das Wort" Bankprufers" wird durch die Wortgruppe "Abschlussprllfers eines Kreditin­
stituts " ersetzt. 

33. § 63 Abs. 1 a und 1 b entfallen. 

34. § 63 Abs. I c lautet: 

,,(Ic) Der AbschlussprUfer eines Kreditinstitutes hat innerhalb von zwei Wochen nach seiner Bestel­
lung der FMA zu bescheinigen, dass keine AusschließungsgrUnde vorliegen. Er hat auf ihr Verlangen alle 
zur Beurteilung erforderlichen weiteren Bescheinigungen und Nachweise zu erbringen. Wird einem sol­
chen Verlangen nicht entsprochen, so kann die FMA gemäß Abs. I vorgehen." 

35. § 63 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Bestimmungen der §§ 268 bis 270 HGB über die Prufung des Jahresabschlusses (Konzern­
abschluss ) sind für Kreditinstitute mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Bestellung des AbschlussprU­
fers gemäß Abs. 1 vor Beginn des zu prUfenden Geschäftsjahres erfolgen muss. An den Beratungen der 
nach Gesetz und Satzung bestehenden Aufsichtsorgane Ober den Jahresabschluss haben die Abschlusspru­
fer von Kreditinstituten als sachverständige Auskunftspersonen teilzunehmen." 
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36. § 63 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Werden vom AbschlussprUfer bei seiner PrUfungstätigkeit Tatsachen festgestellt, die den Be­
stand des geprüften Kreditinstituts oder die Erfiillbarkeit von dessen Verpflichtungen fiir gefiihrdet oder 
die fiir die Bankenaufsicht maßgebliche gesetzliche oder sonstige Vorschriften oder Bescheide des Bun­
desministers fiir Finanzen oder der FMA fiir verletzt erkennen lassen, so hat er über diese Tatsachen un­
beschadet § 273 Abs. 2 HGB mit Erläuterungen auch der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank 
unverzüglich schriftlich zu berichten. Handelt es sich jedoch um kurzfristig behebbare, geringfügige 
Mängel, so ist erst dann zu berichten, wenn das Kreditinstitut nicht binnen längstens drei Monaten die 
festgestellten Mängel behoben hat. Zu berichten ist auch dann, wenn die Geschäftsleiter eine vom Ab­
schlussprüfer geforderte Auskunft innerhalb einer angemessenen Frist nicht ordnungsgemäß erteilen. Von 
einem Prüfungsverband bestellte Abschlussprüfer haben Berichte nach diesem Absatz tiber den Prüfungs­
verband zu erstatten, der sie unverztiglich weiterzuleiten hat." 

37. 1m § 63 A bs. 3a, 3b und 4 wird jeweils das Wort "Bankprüfer" durch das Wort "Abschlussprüfer" 
ersetzt. 

38. § 63 Abs. 4 Z 2 bis 4 lauten: 
2. die Beachtung der §§ 21 bis 27,29 sowie 73 Abs. 1 und 75; 

2a. die Beachtung der §§ 10 bis 18 WAG� 
3. die Beachtung der sonstigen Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der anderen für Kreditinsti­

tute wesentlichen Rechtsvorschriften; 
4. die Beachtung des § 230a ABGB, der §§ 66 und 67 sowie der gemäß § 68 Abs. 2 erlassenen 

Verordnung;" 

39. § 63 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Das Ergebnis der Prüfung gemäß Abs. 4 ist in einer Anlage zum Prüfungsbericht über den Jah­
resabschluss darzustellen. Diese Anlage ist mit dem Prüfungsbericht tiber den Jahresabschluß den Ge­
schäftsleitem, den nach Gesetz oder Satzung bestehenden Aufsichtsorganen der Kreditinstitute so zeitge­
recht zu tibermitteln, daß die Vorlagefrist des § 44 Abs. 1 eingehalten werden kann." 

40. § 63 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Die Angaben gemäß § 44 Abs. 4 sind auch von Zweigstellen von Kreditinstituten gemäß § 9 
Abs. 1 und Finanzinstituten gemäß § 11 Abs. 1 und § 13 Abs. 1, die Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 
8, 11 und 15 bis 17 in Österreich erbringen, prüfen zu lassen. Die PrUfung hat zu umfassen: 

1. Die Richtigkeit und Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss (§ 44 Abs. 3); 
2. die Beachtung der in den §§ 9 Abs. 7, 11 Abs. 5 sowie 13 Abs. 4 genannten Vorschriften und die 

Beachtung der §§ 10 bis 18 WAG." 

41. § 63 Abs. 6a lautet: 

,,(6a) Bei Zweigstellen von WertpapierfIrmen gemäß § 9a ist die Beachtung der §§ 10 bis 18 WAG 
zu prUfen. Der Bericht über dieses PrUfungsergebnis ist in Form der Anlage gemäß Abs. 7 so zeitgerecht 
zu erstellen und den Geschäftsleitern der Zweigstellen zu übermitteln, dass die in § 44 Abs. 5a genannte 
Vorlagefrist eingehalten werden kann." 

42. § 63 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Das Ergebnis der Prüfung gemäß Abs. 6 und 6a ist in einer Anlage zum PrUfungsbericht gemäß 
§ 44 Abs. 4 und 5a darzustellen. Der Prüfungsbericht ist einschließlich der Anlage, bei WertpapierfIrmen 
in Form der Anlage, den Geschäftsleitern der Zweigstellen von Kreditinstituten, Finanzinstituten und 
WertpapierfIrmen aus Mitgliedstaaten in Österreich so zeitgerecht zu übermitteln, daß die Vorlagefristen 
des § 44 Abs. 3 bis 5 eingehalten werden können." 

43. Im § 63 A bs. 8 wird jeweils das Wort "BankprUfer" durch das Wort "Abschlussprüfer" ersetzt. Das 
Wort "Bankprüfung" wird durch die Wortgruppe "Abschlussprüfung von Kreditinstituten" ersetzt. 

44. 1m § 63a A bs. 3 wird das Wort "Bankprüfer" durch die Wortgruppe "Abschlussprüfer des Kreditin­
stitutes " ersetzt. 

45. 1m § 65 A bs. 1 wird nach dem ersten Satzfolgender Satz eingefügt: 

"Dies gilt nicht für die Anlage zum Prüfungsbericht über den Jahresabschluss gemäß § 63 Abs. 5." 
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46. Dem § 65 Abs. 3a wirdfolgender Satz angefügt: 

"Dies gilt nicht filr die Anlage zum PrUfungsbericht über den Jahresabschluss gemäß § 63 Abs. 7." 

47. § 68 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der AbschlussprUfer hat auch die ordnungsgemäße Verwaltung des Deckungsstocks zu prUfen." 

48. § 70 Abs. 1 lautet: 

,,( I) In ihrem Zuständigkeitsbereich als Bankenaufsichtsbehörde (§ 69 Z 1 und 2) kann die FMA un­
beschadet der ihr auf Grund anderer Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zustehenden Befugnisse je­
derzeit im Sinne einer laufenden Überwachung der Kreditinstitute und der Kreditinstitutsgruppen 

1. von den Kreditinstituten sowie von übergeordneten Kreditinstituten filr Unternehmen der Kredit­
institutsgruppe die Vorlage von Zwischenabschlüssen, von Ausweisen in bestimmter Form und 
Gliederung und von PrUfungsberichten verlangen, ferner von den Kreditinstituten sowie von den 
übergeordneten Kreditinstituten filr Unternehmen der Kreditinstitutsgruppe und deren Organen 
Auskünfte über alle Geschäftsangelegenheiten fordern, in die Bücher, Schriftstücke und Daten­
träger Einsicht nehmen; auf den Umfang der Auskunfts-, Vorlage- und Einschaurechte der FMA 
und die Verpflichtung zur Verfilgbarkeit von Unterlagen im Inland ist § 60 Abs. 3 anzuwenden; 

2. von den AbschlussprUfern der Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen und von den zuständi­
gen PrUfungs- und Revisionsverbänden Auskünfte einholen; weiters kann sie von den Siche­
rungseinrichtungen und von dem gemäß Abs. 2 Z 2 bestellten Regierungskommissär alle erfor­
derlichen Auskünfte einholen und diesen erteilen; 

2a. durch die Abschlussprüfer der Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen, andere Wirtschaftsprü­
fer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die zuständigen Prüfungs- und Revisionsverbände 
und durch sonstige Sachverständige alle erforderlichen Prüfungen vornehmen lassen; die im § 62 
genannten Ausschließungsgründe sind anzuwenden; die Erteilung von Auskünften durch die 
FMA an die von ihr beauftragten Prüfer ist zulässig, soweit dies zur Erfüllung des Prüfungsauf­
trags zweckdienlich ist; 

3. eigene Prüfer oder die Oesterreichische Nationalbank, letztere wenn hierdurch das Verfahren 
wesentlich vereinfacht oder beschleunigt wird oder wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, 
Einfachheit oder Raschheit gelegen ist, mit der Prüfung von Kreditinstituten, deren Zweignieder­
lassungen und Repräsentanzen außerhalb Österreichs sowie von Unternehmen der Kreditinsti­
tutsgruppe beauftragen. Die FMA hat zur Vor-Ort-Prüfung im Bereich der Bankenaufsicht hin­
sichtlich der Prüfung der ordnungsgemäßen Begrenzung von Marktrisiken (§ 26b Abs. 1 Z 1 bis 
4) und Kreditrisiken (§ 2 Z 57) die Oesterreichische Nationalbank zu beauftragen. Die Verpflich­
tung zur Beauftragung der Oesterreichischen Nationalbank gilt jedoch nicht, wenn diese der 
FMA mitteilt, dass sie die Prüfung nicht oder nicht fristgerecht durchfilhren kann. Die Oesterrei­
chische Nationalbank und die FMA sind berechtigt, eigene Mitarbeiter an Prüfungen durch die 
jeweilige andere Institution teilnehmen zu lassen. 

4. zur Prüfung von Unternehmen der Kreditinstitutsgruppe sowie von Zweigstellen und Repräsen­
tanzen in Mitgliedstaaten und in Drittländern gemäß § 77 Abs. 5 Z 2 und 3 auch die zuständigen 
Behörden des Aufnahmestaates um die Vornahme der Prüfung ersuchen, wenn dies gegenüber 
einer Prüfung gemäß Z 3 das Verfahren vereinfacht oder beschleunigt oder wenn dies im Interes­
se der Zweckmäßigkeit, Einfachheit, Raschheit oder Kostenersparnis gelegen ist; unter diesen 
Voraussetzungen ist auch die Teilnahme eigener Prüfer oder die Beauftragung der Oesterreichi­
schen Nationalbank zur Teilnahme zulässig, wobei im Falle der Prüfung von Markt- oder Kredit­
risiken die FMA jedenfalls die Oesterreichische Nationalbank mit der Prüfungsteilnahme zu be­
auftragen hat, Z 3 dritter Satz ist anzuwenden." 

49. 1m § 70a Abs. 2 zweiter Satz wird die Wortgruppe "die Bankprüfer" durch die Wortgruppe "die vom 
Kreditinstitut bestellten Abschlussprüfer" ersetzt. 

50. § 71 A bs. 3 Z 4 lautet: 
,,4. sowie von den Abschlussprüfern des Kreditinstituts" 

51. § 75 Abs. 3 Z 5 lautet: 
,,5. der vom Kreditinstitut bestellten Abschlussprüfer und" 
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52. Im § 75 wird nach Abs. 5 folgender Abs. 5a eingefügt: 

,,(5a) Die FMA kann bei Vorliegen der Reziprozität die Oesterreichische Nationalbank mit Verord­
nung beauftragen, die Daten der Großkreditevidenz vergleichbaren Einrichtungen in den Mitgliedstaaten 
in jenem Umfang zur Verfilgung zu stellen, der den in Abs. 3 Z I bis 6 genannten Abfrageberechtigten 
zugänglich ist. Die Vergleichbarkeit ist gegeben, wenn 

1. das Informationssystem auf Daten von Großkunden beschränkt ist und 
2. der Zugang zum Informationssystem auf Aufsichtsbehörden und Institutionen, die den in Abs. 3 

Z I bis 6 genannten Kategorien von Empfiingem vergleichbar sind, beschränkt ist und 
3. der Verwendungszwecks des Inforrnationssystems beschränkt ist auf 

a) die Ausübung der Finanzmarktaufsicht oder 
b) die BonitätsprUfung. 

In der Verordnung der FMA sind die Einrichtungen namentlich zu bezeichnen, an welche zu übermitteln 
ist; weiters ist zu regeln, in welchen technisch-organisatorischen Verfahren die Übermittlung zu erfolgen 
hat." 

53. Im § 77 Abs. 6 dritter Satz wird die Wortgruppe "der BankprUfer" durch die Wortgruppe "der vom 
Kreditinstitut bestellte AbschlussprUfer" ersetzt. 

54. § 79 Abs. 4 letzter Satz lautet: 

"Das Kreditinstitut hat die ihm zur Verfilgung stehenden Unterlagen über von der Oesterreichischen Na­
tionalbank durchgeführte PrUfungen dem Abschlussprüfer zugänglich zu machen." 

55. § 98 Abs. 3 Z 4 lautet: 

,,4. Verbraucherkreditverträge abschließt, die nicht die gemäß § 33 Abs. 2 Z I bis 8 erforderlichen 
Angaben enthalten;" 

56. Im § 98 Abs. 3 werden nach Z 7 folgende Z 7a bis 7e eingefügt: 

,,7a. Verbraucherkreditverträge in Fremdwährungen abschließt, ohne die Informationspflichten gemäß 
§ 33a Abs. 2, die Pflicht zur Legung eines Angebots gemäß § 33a Abs. 3 oder die Ausfolgungs­
pflicht gemäß § 33a Abs. 4 zu befolgen; 

7b. Verbraucherkreditverträge abschließt, ohne die Angaben nach § 33a Abs. 5 zu verlangen, oder 
keine Ausfertigung der schriftlichen Angaben ausfolgt; 

7c. Verbraucherkreditverträge in Fremdwährungen abschließt, die nicht die gemäß § 33a Abs.6 
erforderliche Angabe enthalten; 

7d. Verbraucherkreditverträge mit Tilgungsträgem abschließt, ohne die Informationspflichten gemäß 
§ 33b Abs. 2, die Pflicht zur Legung eines Angebots gemäß § 33b Abs. 4 oder die Ausfolgungs­
pflicht gemäß § 33b Abs. 5 zu befolgen; 

7e. die jährliche Mitteilung über den Tilgungsträger gemäß § 33b Abs. 6 unterlässt;" 

57. § 99 Z 10 lautet: 

,,10. als AbschlussprUfer entgegen § 63 Abs.3 von ihm festgestellte Tatsachen, auf Grund deren er 
den Bestand des Kreditinstitutes oder die Erfilllbarkeit seiner Verpflichtungen filr nicht mehr ge­
währleistet oder filr die Bankaufsicht maßgebliche gesetzliche oder sonstige Vorschriften oder 
Bescheide der FMA oder des Bundesministers filr Finanzen filr verletzt erachtet, nicht unverzüg­
lich, bei kurzfristigen behebbaren, geringfilgigen Mängeln erst dann, wenn die Bank die Mängel 
nicht fristgerecht behoben hat, mit Erläuterungen der FMA und der Oesterreichischen National­
bank schriftlich anzeigt oder es nicht anzeigt, wenn die Geschäftsleiter eine von ihm geforderte 
Auskunft nicht fristgerecht erteilen." 

58. § f02a Abs. 8 entfällt. 

59. § f03 Z 28b lautet: 

,,28b. (zu § 62 Z 1) 
Revisoren, die gemäß den bis zum Inkrafttreten dieser Bestimmung geltenden Vorschriften zur 
BankprUfung befugt waren und diese PflichtprUfungstätigkeit tatsächlich ausgeübt haben, gelten 
als zugelassene Revisoren im Sinne des § 13 GenRevG 1997. Diese Zulassung als Bankprüfer ist 
von den Revisoren bis zum 30. September 1999 unter Nachweis der bisherigen Tätigkeit dem 
Bundesministerium filr Justiz zu melden und von diesem in der Liste der zugelassenen Revisoren 
(§ 13 Abs. 2 GenRevG 1997) ersichtlich zu machen. Die zur AbschlussprUfung von Kreditinsti-
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tuten berechtigten Revisoren sind bei der Eintragung in die Liste der zugelassenen Revisoren mit 
einem Zusatz zu kennzeichnen, der auf die Berechtigung zur Abschlussprüfung gemäß § 61 hin­
weist. Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXXl2004 beste­
hende Berechtigungungen als Bankprüfer gelten als Berechtigung zur AbschlussprUfung gemäß 
§ 61." 

60. § J03c Z 6 entfällt. 

61. 1m § 103c Z 13 wird das Wort "Bankprüfer" durch die Wor/gruppe "AbschlussprUfer von Kreditin­
stituten " ersetzt. 

62. Nach § 103d wird folgender § 103e eingefügt: 

,,§ 103e. Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundesgesetzes BGBL I Nr. XXXl2004 bestellte 
BankprUfer sind Abschlussprüfer fllr jenes Geschäftsjahr des Kreditinstitutes, fllr das sie als BankprUfer 
bestellt wurden. Für ihre Rechte und Pflichten gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXXl2004 ab dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens auch dann, 
wenn nach früher geltenden Bestimmungen die Bestellung zum BankprUfer vorgenommen wurde." 

63. Dem § 107 wirdfolgender Abs. 41 angefügt: 

,,(41) Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich der §§ 60 bis 63a, § 21 Abs. 1 Z 8, § 22 Abs. 6c, § 22c 
Abs. 4, § 23 Abs. I Z 2 Ht. a bis c, Abs. 7 Z 5, Abs. 8 Z 1 und Abs. 8a Z I, § 24 Abs. 5, § 33 Abs. 2 Z 7 
und 8, Abs. 4a, 4b, 7a und 7b, § 33a samt Überschrift, § 33b samt Überschrift, § 39 Abs. 2a und Abs. 4 
Z 3, § 42 Abs. 2 Z 2 und Abs. 6, der Entfall von § 43 Abs. 3, § 44 Abs. 1, Abs. 4 und Abs. 5a, § 60 samt 
Überschrift, § 61 Abs. I, Abs. 2, § 62 Z I, Z la, Z 3, Z 4, Z 6, Z 6a, Z 7, Z 8, Z 9, Z 10, Z 11, Z 12, Z 13, 
Z 14 und Z 15, § 62a, § 63 Abs. 1, der Entfall von § 63 Abs. la und Ib, § 63 Abs. l c, Abs. 2, Abs. 3, 
Abs. 3a, Abs. 3b und Abs. 4, Abs. 5, Abs. 6, Abs. 6a, Abs. 7 und Abs. 8, § 63a Abs. 3, § 65 Abs. I und 
Abs. 3a, § 68 Abs. 1, § 70 Abs. 1, § 70a Abs. 2, § 71 Abs. 3 Z 4, § 75 Abs. 3 Z 5 und Abs. 5a, § 77 
Abs.6, § 79 Abs. 4, § 98 Abs. 3 Z 4 und Z 7a bis 7e, § 99 Z 10, der Entfall von § 102a Abs. 8, § 103 
Z 28b, der Entfall von § 103c Z 6, § 103c Z 13 und § 103e in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. XXXl2004 treten mit 1. September 2004 in Kraft." 

Artikel n 

Änderung des Finanzmarktaufsicbtsbebördengesetzes 

Das Finanzrnarktaufsichtsbehördengesetz, BGBL I Nr.97/2001 Art. I, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr.80/2003, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 samt Überschrift lautet: 

,.Haftung 
§ 3. (1) Für die von Organen und Bediensteten der FMA in Vollziehung der in § 2 genannten Bun­

desgesetze wem immer zugefügten Schäden haftet der Bund nach den Bestimmungen des Amtshaftungs­
gesetzes - AHG, BGBl. Nr. 20/1949. Die Organe und Bediensteten der FMA haften dem Geschädigten 
nicht. 

(2) Unbeschadet Abs. 5 hat die FMA dem Bund jene Leistungen, die er in Erfüllung seiner Ver­
pflichtungen gemäß Abs. 1 erbracht hat, bis zu einem Gesamtausmaß von 50 Millionen Euro pro Jahr zu 
ersetzen. Bestehen in einem Geschäftsjahr der FMA diesen Betrag übersteigende Ersatzpflichten der 
FMA, so erlöschen diese mit Ablauf des betreffenden Geschäftsjahres. 

(3) Die FMA hat fllr Ersatzpflichten gemäß Abs. 2 eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, in 
der fllr das jährliche Gesamtrisiko von 50 Millionen Euro eine rechnungskreisbezogene Risikoschätzung 
in der Weise vorzunehmen ist, dass eine Zuordnung eines Prämienanteils zu jedem Rechnungskreis erfol­
gen kann; das betreffende Versicherungsunternehmen hat zu diesem Zweck der FMA die auf seiner Risi­
koschätzung basierende rechnungskreisbezogene Prämienkalkulation zur Verfilgung zu stellen. Hieraus 
darf jedoch keine rechnungskreisbezogene Begrenzung der Auszahlung der Versicherungssumme im 
Schadensfall folgen, so dass bei jedem Schadensfall innerhalb eines Geschäftsjahres unabhängig davon, 
zu welchem Rechnungskreis die Zuordnung erfolgen würde, die Versicherungssumme soweit und so oft 
aufbezahlt wird, bis der Höchstbetrag erreicht ist. 

(4) Im Jahresabschluss der FMA sind fi1r Ersatzpflichten nach Abs. 2 weder Verpflichtungen in die 
Bilanz einzustellen noch Rückstellungen zu bilden; jedoch ist die gemäß Abs. 3 zu entrichtende und nach 
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Rechnungskreisen anteilig zugeordnete Versicherungsprämie auf die Kostenpflichtigen gemäß § 19 um­
zulegen. 

( 5) Hat der Bund dem Geschädigten gemäß Abs. I den Schaden ersetzt, so kann er von den Organen 
oder Dienstnehmern der FMA Rückersatz nach den Bestimmungen des AHG begehren. Soweit die FMA 
gemäß Abs. 2 Leistungen an den Bund erbracht hat, geht der Anspruch des Bundes auf Rückersatz gegen 
die Organe und Dienstnehmer der FMA auf die FMA über. 

(6) Im Amtshaftungsverfahren gemäß Abs. I hat die FMA den Bund in jeder zweckdienlichen Weise 
dadurch zu unterstiltzen, dass sie alle Information und Unterlagen zur Verfilgung stellt, und dass der Bund 
das Wissen und die Kenntnisse von Organmitgliedern und Bediensteten der FMA über die verfahrensge­
genständlichen Aufsichtshandlungen in Anspruch nehmen kann. 

(7) Die von den betreffenden Unternehmen bestellten Abschlussprüfer der Kreditinstitute, Versiche­
rungsunternehmen, Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Pensionskassen sind keine Organe der 
Aufsicht im Sinne des AHG, ausgenommen in jenen Fällen, in denen sie im Auftrag der FMA filr diese 
Prüfungen gemäß den in § 2 genannten Bundesgesetzen durchfilhren. Dies gilt in gleicher Weise filr die 
Prüfungs organe gesetzlich zuständiger Prüfungseinrichtungen." 

2. Dem § 28 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) § 3 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. xxxl2004 tritt mit 1. Jänner 
2005 in Kraft." 

Artikel III 

Änderung des Investmentfondsgesetzes 

Das Investrnentfondsgesetz, BGBL Nr. 532/1993 Art. II, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. I Nr.80/2003, wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Der Rechenschaftsbericht ist vom Abschlussprüfer der Kapitalanlagegesellschaft zu prüfen; für 
diese Prüfung gelten die §§ 268 bis 276 HGB sinngemäß. Die Prüfung hat sich auch auf die Beachtung 
dieses Bundesgesetzes und der Fondsbestimmungen zu erstrecken. Der geprüfte Rechenschaftsbericht ist 
von der Kapitalanlagegesellschaft längstens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungs­
jahres der FMA vorzulegen. Der Halbjahresbericht ist der FMA innerhalb von zwei Monaten nach Ende 
des Berichtszeitraumes vorzulegen." 

2. Dem § 49 wird folgender Abs. 17 angefügt: 

,,(17) § 12 Abs. 4 und Anlage A Schema A Abschnitt II Z 6 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL I Nr. xxx/2004 treten mit 1. September 2004 in Kraft." 

3. Anlage A Schema A Abschnitt II Z 6 lautet: 
,,6. Name des Abschlussprüfers gemäß § 12 Abs. 4" 

Artikel IV 

Änderung des Immobilien-Investmentfondsgesetzes 

Das Immobilien-Investmentfondsgesetz, BGBL I Nr.80/2003 Art. I, wird wie folgt geändert: 

1. § l Abs. 3 sechster Satz lautet: 

"Die Prüfung des jährlichen Rechenschaftsberichtes durch den Abschlussprüfer der Kapitalanlagegesell­
schaft hat sich zusätzlich auf die Beachtung dieses Bundesgesetzes im Rahmen der Fondsbestimmungen 
zu erstrecken." 

2. § 13 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Rechenschaftsbericht ist vom Abschlussprüfer der Kapitalanlagegesellschaft für Immobi­
lien zu prüfen; filr diese Prüfung gelten die §§ 268 bis 276 HGB sinngemäß. Die Prüfung hat sich auch 
auf die Beachtung dieses Bundesgesetzes und der Fondsbestimmungen zu erstrecken. Der geprüfte Re­
chenschaftsbericht ist von der Kapitalanlagegesellschaft längstens innerhalb von vier Monaten nach Ab-
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schluss des Rechnungsjahres der Finanzmarktaufsichtsbehörde vorzulegen. Der Halbjahresbericht ist der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde innerhalb von zwei Monaten nach Ende des Berichtszeitraumes vorzule­
gen." 

3. Im § 25 Abs. J wird das Wort "Bankprufer" durch das Wort "Abschlussprufer" ersetzt. 

4. § 29 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Der Abschlussprüfer der Kapitalanlagegesellschaft filr Immobilien hat bei der Gründung und in 
der Folge jeweils bei der Prüfung des Rechenschaftsberichtes Stellung zu nehmen, ob die Sachverständi­
gen seines Erachtens gemäß Abs. I ordnungsgemäß bestellt worden sind und die übrigen Voraussetzun­
gen der Abs. 1 bis 3 vorliegen. Wenn nach der Wahrnehmung des Abschlussprüfers diese Voraussetzun­
gen fehlen oder wegfallen, so hat er hierilber der Depotbank und der Finanzmarktaufsichtsbehörde unver­
züglich zu berichten. Die Finanzmarktaufsichtsbehörde trifft keine Haftung filr die Auswahl und die Eig­
nung der Sachverständigen." 

5. § 44 erhält die Bezeichnung ,,§ 44 Abs. 1 H. Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) § lAbs. 3, § 13 Abs. 3, § 25 Abs. 1 und § 29 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. xxxl2004 treten mit L September 2004 in Kraft." 

6. Anlage A Schema A Abschnitt Il Z 6 lautet: 
,,6 . Name des Abschlussprüfers der Kapitalanlagegesellschaft" 

Artikel V 

Änderung des Börsegesetzes 

Das Börsegesetz, BGBL Nr. 55511989, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBL I Nr. 
123/2003, wird wie folgt geändert: 

§ 8 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Prüfung durch den Abschlussprüfer hat auch die Beachtung der Bestinunungen dieses Bun­
desgesetzes zu umfassen, und das Prüfungsergebnis ist in den PrUfungsbericht aufzunehmen." 

Artikel VI 

Änderung des Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetzes 

Das Betriebliche Mitarbeitervorsorgegesetz, BGBl. I Nr. 158/2002, zuletzt geändert durch das Bun­
desgesetz BGBl. I Nr. 135/2003, wird wie folgt geändert: 

J. § 20 Abs. 4 letzter Satz entfällt. 

2. Im § 40 Abs. 2, 4 und 5 wirdjeweils das Wort" Bankprüfer" duch das Wort" AbschlussprUfer" ersetzt. 

3. Dem § 46 wirdfolgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Der Entfall von § 20 Abs. 4 letzter Satz, § 40 Abs. 2, 4 und 5 sowie Anlage 2 zu § 40 Formblatt 
C Nummer VIII treten mit 1. September 2004 in Kraft." 

4. Anlage 2 zu § 40 Formblatt C Position VIII lautet: 
"VIII. Bestätigungsvermerk gemäß § 40 Abs. 5." 

Artikel vn 

Änderung des Pensionskassengesetzes 

Das Pensionskassengesetz, BGBI. Nr. 28111990, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 13512003, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 7 Abs. 4 Z 5 entfällt der Satzteil ", und der Abschlussprüfer dies bestätigt hat ". 
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2. § 12 Abs. 4 Z 3 lautet: 
"3. der FMA nachgewiesen wird, dass in dieser Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 

die Belange der Leistungsberechtigten ausreichend gewahrt werden und die Ver­
pflichtungen aus den Pensionskassenverträgen als dauernd erflllIbar anzusehen 
sind." 

3. § 12 A bs. 5 Z 2 lautet: 

12 

,,2. der FMA nachgewiesen wird, dass dadurch die Belange der Anwartschafts- und Leistungsberech­
tigten nicht beeinträchtigt werden und die Verpflichtungen aus den Pensionskassenverträgen wei­
terhin als dauernd erfüllbar anzusehen sind." 

4. § 12 Abs. 5 letzter Satz lautet: 
"Die Trennung oder Zusammenlegung von Veranlagungs- und Risikogemeinschaften ist der FMA unter 
Anschluß geeigneter Nachweise gemäß Z 2 unverzüglich anzuzeigen." 

5. § 20 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Der Geschäftsplan sowie jede Änderung des Geschäftsplanes bedürfen der Bewilligung der 
FMA. Der Geschäftsplan sowie jede Änderung des Geschäftsplanes sind vom Prufaktuar zu prufen; dem 
Antrag auf Bewilligung ist der Bericht des Prufaktuars über das Prufungsergebnis anzuschließen. Die 
Bewilligung ist zu erteilen, wenn der Geschäftsplan den anerkannten Regeln der Versicherungsmathema­
tik entspricht, wenn die Belange der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten ausreichend gewahrt wer­
den und insbesondere die Verpflichtungen aus den Pensionskassenverträgen als dauernd erfüllbar anzuse­
hen sind. Die Pensionskasse hat der FMA das Vorliegen dieser Umstände nachzuweisen." 

6. § 20a Abs. 4 lautet: 

, ,( 4) Die Pensionskasse hat jede Bestellung eines Aktuars der FMA unverzüglich schriftlich anzuzei­
gen. Mit der Anzeige ist unter Anschluss aller Unterlagen zu bescheinigen, dass keine Ausschließungs­
grunde vorliegen. Die Pensionskasse und der Aktuar haben der FMA auf deren Verlangen alle erforderli­
chen Auskünfte zu erteilen und weiteren Unterlagen zu übermitteln. Besteht Grund zur Annahme, dass 
Auschließungsgrunde vorliegen oder werden der FMA die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen nicht 
erteilt oder übermittelt, so ist gemäß § 33 Abs. 6 vorzugehen. Kommt der Aktuar seinen Verpflichtungen 
nicht nach oder kommen nachträglich AuschließungsgrÜTIde hervor, so hat die FMA der Pensionskasse 
unter Androhung einer Zwangstrafe aufzutragen, binnen zweier Monate einen neuen Aktuar zu bestellen. 
Kommt die Pensionskasse diesem Auftrag nicht nach, so ist § 33 Abs. 6 Z 3 anzuwenden." 

7. § 2 J Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Pensionskasse hat jede Bestellung eines Prufaktuars der FMA unverzüglich schriftlich an­
zuzeigen. Mit der Anzeige ist unter Anschluss aller Unterlagen zu bescheinigen, dass keine Ausschlie­
ßungsgrunde vorliegen. Die Pensionskasse und der PrUfaktuar haben den FMA auf deren Verlangen alle 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und weiteren Unterlagen zu übermitteln. Besteh t  Grund zur Annah­
me, dass AuschließungsgrUnde vorliegen oder werden der FMA die erforderlichen Auskünfte und Unter­
lagen nicht erteilt oder übermittelt, so ist gemäß § 33 Abs. 6 vorzugehen." 

8. § 2/ Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der PrUfaktuar hat seine Tätigkeit in eigener Verantwortung sorgfaltig unter Beachtung der ge­
setzlichen Vorschriften und aller Fachgrundsätze nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe­
matik auszuüben. Kommt der Prufaktuar seinen Verpflichtungen nicht nach oder kommen nachträglich 
Ausschließungsgründe hervor, so hat die FMA der Pensionskasse unter Androhung einer Zwangsstrafe 
aufzutragen, binnen zweier Monate einen neuen PrUfaktuar zu bestellen. Kommt die Pensionskasse die­
sem Auftrag nicht nach, so ist § 33 Abs. 6 Z 3 anzuwenden." 

9. § 21 Abs. 8 erster Satz lautet: 

"Die PrUfungsergebnisse sind einmal jährlich in einem Prufungsbericht festzuhalten und dem Vorstand 
und dem Aufsichtsrat der Pensionskasse sowie dem AbschlussprUfer spätestens fUnf Monate nach Ab­
schluss des Geschäftsjahres zu tlbermitteln; die Pensionskasse hat den Prufungsbericht spätestens sechs 
Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres der FMA zu übermitteln." 

10. § 21 Abs. 9 lautet: 

,,(9) Werden vom PrUfaktuar bei Wahrnehmung seiner Aufgaben Tatsachen festgestellt, die 
1. den Bestand der Pensionskasse oder die ErfUllbarkeit ihrer Verpflichtungen für gefahrdet oder 
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2 .  Bestimmungen 

a) dieses Bundesgesetzes oder 

b) einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung oder eines auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Bescheides oder 

c) des § 5 BPG 

für verletzt erkennen lassen, 

so hat er diese Tatsachen mit den erforderlichen Erläuterungen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der 
Pensionskasse und der FMA unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Handelt sich es jedoch um kurzfristig 
behebbare, geringtugige Mängel, so ist die Anzeige an die FMA erst dann zu erstatten, wenn die Pensi­
onskasse nicht binnen einer Frist von längstens drei Monaten die festgestellten Mängel behoben hat. Eine 
Anzeige an den Aufsichtsrat und die FMA ist auch dann zu erstatten, wenn die Vorstandsmitglieder eine 
vom Prtifaktuar geforderte Auskunft innerhalb einer angemessenen Frist nicht ordnungsgemäß erteilen." 

11. § 21 Abs. 10 entfällt. 

12. § 30a Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der geprUfte Jahresabschluss der Pensionskasse, die geprUften Rechenschaftsberichte der Ve­
ranlagungs- und Risikogemeinschaften und der PrUfungsbericht über den Jahresabschluß und die Rechen­
schaftsberichte der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften sind von der Pensionskasse längstens inner­
halb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres der FMA und der Oesterreichischen Natio­
nalbank vorzulegen." 

13. § 3 1  Abs. 3 lautet: 

,,(3) Werden vom AbschlussprUfer bei seiner PrUfungstätigkeit Tatsachen festgestellt, die den Be­
stand der geprüften Pensionskasse oder die ErfUllbarkeit von deren Verpflichtungen tur geflihrdet oder die 
rur die Pensionskassenaufsicht maßgebliche gesetzliche oder sonstige Vorschriften oder Bescheide des 
Bundesministers tur Finanzen oder der FMA tur verletzt erkennen lassen, so hat er diese Tatsachen unbe­
schadet § 273 Abs. 2 HGB mit Erläuterungen auch der FMA unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Handelt 
es sich jedoch um kurzfristig behebbare, geringtugige Mängel, so ist die Anzeige erst dann zu erstatten, 
wenn das Kreditinstitut nicht binnen längstens drei Monaten die festgestellten Mängel behoben hat. Eine 
Anzeige ist auch dann zu erstatten, wenn die Vorstandsmitgl ieder eine vom Abschlussprtifer geforderte 
Auskunft innerhalb einer angemessenen Frist nicht ordnungsgemäß erteilen." 

14. § 31 Abs. 4 Z 2 bis 4 lauten: 
,,2. die Beachtung der §§ 7, 12  und 1 8; 
3. die Beachtung des § 25;  

4. die Beachtung der sonstigen Vorschriften dieses Bundesgesetzes." 

15. § 33 Abs. 3 lautet: 

,,(3) In ihrem Zuständigkeitsbereich als Pensionskassenaufsichtsbehörde (Abs. 1 und 2) kann die 
FMA unbeschadet der ihr auf Grund anderer Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zustehenden Befug­
nisse 

1. von den Pensionskassen die Vorlage von Zwischenabschlüssen, von Ausweisen in bestimmter 
Form und Gliederung und von PrUfungsberichten verlangen, ferner von den Pensionskassen und 
ihren Organen Auskünfte über alle Geschäftsangelegenheiten fordern und in die Bücher, Schrift­
stUcke und Datenträger der Pensionskassen Einsicht nehmen; 

2. von den Abschlussprüfem und von den PrUfaktuaren Auskünfte einholen; weiters kann sie von 
dem gemäß Abs. 4 Z 2 bestellten Regierungskommissär alle erforderlichen Auskünfte einholen 
und diesem erteilen; 

2a. durch Abschlussprüfer, Prüfaktuare sowie sonstige Sachverständige alle erforderlichen PrUfun­
gen vornehmen lassen; die Ausschließungsgrilnde gemäß § 2 1  Abs. 2 und § 3 1  Abs. 1 sind an­
zuwenden; die Erteilung von Auskünften durch die FMA an die von ihr beauftragten Prüfer ist 
zulässig, soweit dies zur ErfUllung des Prüfungsauftrags zweckdienlich ist; 

3. eigene PrUfer beauftragen." 

16. 1m § 35 Abs. 2 wird der Wert ,, 1 ,5 vT' durch ,, 1 ,75 vT' ersetzt. 

1 7. 1m § 36 A bs. 2 wird die Wartgruppe ,,30. Juni und 30. September" durch die Wartgruppe ,,30. Juni, 
30. September und 31. Dezember" ersetzt. 
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18. Im § 46a Abs. J wird nach Z 3 folgende Z 3 a  eingefügt: 
,,3a. den Prüfungsbericht nach § 2 1  Abs. 8 der FMA nicht fristgerecht übermittelt;" 

19. § 46a Abs. 2 lautet: 

(2) Wer als Prüfaktuar die unverzügliche schriftliche Anzeige von in § 2 1  Abs. 9 genannten Sach­
verhalten an die FMA unterlässt, begeht, soferne die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden stratbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit 
Geldstrafe bis zu 20 000 Euro zu bestrafen." 

20. § 48a Z 4 lautet: 

,,4. Die Pensionskasse hat fUr diese Überleitung eine eigene Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 
einzurichten, wobei die verwendeten Zinssätze (Rechnungszins und rechnungsmäßiger Über­
schuss) den Anforderungen des § 20 Abs. 2a entsprechen müssen, die fUr neu abzuschließende 
Pensionskassenverträge anzuwenden sind und jedenfalls niedriger sein müssen, als jene Zinssät­
ze, die in jener Veranlagungs- und Risikogemeinschaft verwendet werden, in der die Ansprüche 
verwaltet wurden. Wird in dieser Veranlagungs- und Risikogemeinschaft im ersten Jahr nach Er­
richtung die Anzahl von 1000 Anwartschafts- und Leistungsberechtigten nicht erreicht, so ist 
diese Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zum nächstfolgenden B ilanzstichtag mit einer an­
deren Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zusammenzulegen, wenn nicht die FMA die Be­
willigung zur Fortftlhrung der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft erteilt. Die Bewilligung 
darf nur erteilt werden, wenn die Pensionskasse nachweist, dass in dieser Veranlagungs- und Ri­
sikogemeinschaft die B elange der Leistungsberechtigten ausreichend gewahrt werden und die 
Verpflichtungen aus den Pensionskassenverträgen als dauernd erfiHlbar anzusehen sind." 

21. 1m § 51 werden nach A bs. lqfolgende Abs. Ir und Abs. Is eingefügt: 

,,( I r) § 7 Abs. 4 Z 5, § 1 2  Abs. 4 Z 3 und Abs. 5 ,  § 20 Abs. 4, § 20a Abs. 4, § 2 1  Abs. 3 ,  Abs. 5 ,  Abs. 
8 und Abs. 9 und der Entfall von Abs. 1 0, § 30a Abs. 1, § 3 1  Abs. 3 und Abs. 4 Z 2 bis 4, § 3 3  Abs. 3, 
§ 36 Abs. 2, § 46a Abs. 1 Z 3a und Abs. 2, § 48a Z 4 und die Anlage 2 zu § 30 Formblatt C Position XII 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxxl2004 treten mit 1. September 2004 in Kraft. 

(I s) § 3 5  Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxx/2004 tritt mit 1 .  Jänner 2005 in 
Kraft." 

22. Anlage 2 zu § 30 Formblatt C Position XII lautet: 
"XII. Bestätigungsvermerk gemäß § 30 Abs. 7" 

Artikel VIII 

Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz, BGBL Nr. 56911 978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBL I Nr. Xxx/xxxX, wird wie folgt geändert: 

1. In § 61 b Abs. 3 fünfter Satz wird der Ausdruck ,,§ 82 Abs. 1 Z 1 ,  Abs. 2 bis 8 und 9 bis 1 1 " durch den 
Ausdruck ,,§ 82 Abs. 1 Z 1, Abs. 2 bis 7, 10  und 1 1 " ersetzt. 

2. In § 80b Abs. 1 Z 4 wird der Ausdruck ,,§ 82 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 1 0" durch den Ausdruck 
,,§ 268 Abs. 2 HGB in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt. 

3. § 82 Abs. I bis 4 lautet: 

,,( 1)  Zum Abschlussprüfer darf nicht gewählt werden, wer 
1. das Versicherungsunternehmen schon in den dem zu prüfenden Geschäftsjahr vorhergehenden 

sechs Geschäftsjahren als Abschlussprüfer geprüft hat; dies gilt in den Fällen, in denen die Ab­
schlussprüfung nicht von einer natürlichen Person als Abschlussprüfer durchgeftlhrt wurde, auch 
fUr den Prüfungsleiter und die Person, die den Bestätigungsvermerk unterfertigt hat; 

2. seine Haftung nicht angemessen durch einen Versicherungsvertrag gedeckt hat, dessen Versiche­
rungssumme mindestens dem im Abs. 8 angeführten Höchstbetrag der Ersatzpflicht entspricht; 
die Versicherung darf nicht beim geprüften Versicherungsunternehmen oder einem Versiche­
rungsunternehmen bestehen, das zum selben Konzern gehört wie das geprüfte Versicherungsun­
ternehmen. 
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(2) Die Wahl des Abschlussprufers hat vor Beginn des zu prufenden Geschäftsjahres zu erfolgen. 
Der Vorstand hat der FMA die zum Abschlussprufer gewählte Person unverzüglich bekannt zu geben. 

(3) Hat die FMA begründete Zweifel, dass die zum Abschlussprufer gewählte Person die Vorausset­
zungen tur die Wahl zum Abschlussprufer erfUlIt, so kann sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
der Wahl einen Antrag im Sinn des § 270 Abs. 3 HGB in der jeweils geltenden Fassung stellen. 

(4) War die zum Abschlussprufer gewählte Person bereits im vorangegangenen Geschäftsjahr vom 
Versicherungsunternehmen als Abschlussprufer beauftragt worden und liegt bei Einlangen der Bekannt­
gabe der Wahl des Abschlussprufers der FMA der Bericht des Abschlussprufers gemäß § 83 Abs. 1 Z 3 
oder § 83 Abs. 3 Z 3 fUr das vorangegangene Geschäftsjahr noch nicht vor, so kann der Antrag gemäß 
Abs. 3 bis spätestens einen Monat nach Einlangen dieses Berichtes gestellt werden." 

4. In § 82 Abs. 6 wird das Wort "Einhaltung" durch das Wort "Beachtung" ersetzt. 

5.§ 82 Abs. 6a lautet: 

,,(6a) Der Abschlussprufer hat im Falle der Anwendung des § 8 1 h  Abs. 2 letzter Satz das Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzungen fUr die Bewertung und insbesondere die Höhe der im Unternehmen 
vorhandenen stillen Nettoreserven zu prufen; über das Ergebnis dieser Prufung ist zu berichten." 

6. § 82 Abs. 8 entfällt. Abs. 8a erhält die A bsatzbezeichnung (8). 

7. § 82 Abs. 9 entfällt. 

8. In § 82 Abs. 10 wird der Ausdruck "Abs. 2 bis 8 und Abs. 9" durch den Ausdruck "Abs. 2 bis 7" er­
setzt. 

9. Nach dem § 82a wirdfolgender § 82b samt Überschrift eingefogt: 

"Beauftragung von Wirtschaftsprüfern durch den Aufsichtsrat 

§ 82b. ( 1 )  Der Aufsichtsrat kann Wirtschaftsprufer oder Wirtschaftsprtlfungsge sellschaften, bei de­
nen kein Ausschließungsgrund gemäß § 27 1 Abs. 2 bis 4 HGB in der jeweils geltenden Fassung vorliegt, 
mit der DurchfUhrung der Prufung der Gesetzmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des gesamten Unter­
nehmens beauftragen. Sie sind mit einem entsprechenden Prüfungsauftrag zu versehen. 

(2) Der im Auftrag des Aufsichtsrats tätige Prufer hat über das Ergebnis der Prüfung dem Vorsitzen­
den des Aufsichtsrats zu berichten. Der Prüfer hat den Vorsitzenden des Aufsichtsrats unverzüglich zu 
verständigen, wenn er schwer wiegende Mängel in Bezug auf die Gesetzmäßigkeit und Ordnungsmäßig­
keit des Unternehmens festgestellt hat. 

(3) Die Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, den vom Aufsichtsrat bestellten Prüfern Pru­
fungshandlungen gemäß § 1 02 Abs. 2 bis 4 zu ermöglichen." 

10. An den § 119i werden folgende Abs. 3 bis 5 angefügt: 

,,(3) § 6 1 b  Abs. 3 in Verbindung mit § 82 Abs. 6 und 6a, § 82 Abs. 6 und 6a sowie Abs. 1 0  in Ver­
bindung mit Abs. 6 und 6a und § 82b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. XXXl2004 treten 
mit I .  September 2004 in Kraft. § 82 Abs. 8 und 9 in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung tritt 
gleichzeitig außer Kraft. 

(4) § 6 l b  Abs. 3 in Verbindung mit § 82 Abs. 1 bis 4, § 80b Abs. 1 und § 82 Abs. 1 bis 4 sowie 
Abs. 1 0  in Verbindung mit Abs. I bis 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.  I Nr. XXXl2004 sind 
auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 30. Dezember 2005 enden. 

(5) Verordnungen auf Grund der in Abs. 3 und 4 angetuhrten Bestimmungen dürfen bereits von dem 
der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. XXXl2004 folgenden Tag an erlassen werden, jedoch 
im Fall der in Abs. 3 angeilihrten Bestimmungen nicht vor dem 1 .  September 2004 in Kraft treten und im 
Fall der in Abs. 4 angefUhrten Bestimmungen erst auf Geschäftsjahre angewendet werden, die nach dem 
30. Dezember 2005 enden." 

I I. An den § 129; werdenfolgende Abs. 4 und 5 angefügt: 

,,(4) Für die Prufung des Jahresabschlusses fllr das erste Geschäftsj ahr, das nach dem 
30. Dezember 2005 endet, ist der Abschlussprüfer vor Ablauf dieses Geschäftsj ahres zu wählen. 

(5) Auf Anträge, die vor dem 1 .  S eptember 2004 bei der FMA eingelangt sind, ist § 82 Abs. 9 in der 
bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung anzuwenden." 
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Vorblatt 
Problem: 

Nach dem OGH-Urteil 1 Ob 1 8 8/02g müsste künftig j eder von Bankprüfern verursachte 
Schaden vom Bund im Wege der Amtshaftung abgegolten werden, was nicht verursa­
chergerecht ist. Bei durch die Aufsichtsbehörde FMA verursachten Schäden ist die 
Rechtslage unklar. 
Lösung: 

Umgestaltung des Rechtsinstituts ,.Bankprüfer" durch klare Zuordnung seiner Funktion 
als Abschlussprüfer einerseits und Tätigkeiten filr die Aufsicht andererseits ausschließ­
lich dann, wenn er von der FMA beauftragt wird. KlarsteIlung, dass bei durch die FMA 
verursachte Schäden der Bund alleiniger Rechtsträger der Amtshaftung ist, jedoch mit 
begrenzter Regress- und Versicherungspflicht der FMA. 
Alternativen : 

Belassung des �esamten Haftungsrisikos filr Bankprüfer beim Bund wäre budgetär 
nachteilig und rucht verursachergerecht. 
Übertragung des Amtshaftungsrisikos auf die FMA als Rechtsträger wäre für 
Unternehmen und Konsumenten nachteilig und mit verfassungsrechtlichen 
J\1n§w",\wi� qffiy!tffi.;·Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich : 

Keine, da einerseits eine reduzierte Amtshaftung filr Aufsichtstätigkeiten dem europäi­
schen Standard entspricht und andererseits keine nennenswerte zusätzliche Belastung 
der kostenpflichtigen Institute eintritt. 
Finanzielle Auswirkungen : 

Das Amtshaftungsrisiko des Bundes wird künftig reduziert, eine Bezifferung ist nicht 
möglich, da der Eintritt von Schadensfällen nicht vorhersehbar ist. Bei durch die FMA 
verursachten S chadensfällen wird jedenfalls die Amtshaftung des Bundes innerhalb des 
versicherten Bereichs von jährlich 50 Mio. € nicht zum Tragen kommen. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

Die Änderungen stehen im Einklang mit den einschlägigen EU-Richtlinien 2000/1 2/EG 
und 89/1 1 7/EWG. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 

2 

Gemäß Urteil des OGH vom 25 .  März 2003, 1 Ob 1 88/02g, ist der Bankprüfer dem Be­
reich der hoheitlichen Vollziehung des Bundes als dessen Organ zuzurechnen. Daher 
löst sein schuldhaft-rechtswidriges Verhalten Amtshaftungsansprüche geschädigter 
Dritter an den Bund aus. Die durch dieses nicht unumstnttene Urteil geschaffene 
Rechtslage lässt sich rur bereits eingetretene Schadensfälle nicht ändern. Es ist jedoch 
im Sinne der verfassungsrechtlichen Gewaltentrennung dem Gesetzgeber nicht ver­
wehrt, durch legistische Maßnahmen pro futuro jene Rechtslage herzustellen, die er 
nach seinen rechtspolitischen Vorstellungen fiir gerecht, zweckmäßig und wünschens­
wert erachtet. 
Die rechtliche Organqualifikation des Bankprüfers muss als juristisch überschießend 
bezeichnet werden. Es fehlt - im Gegensatz zur früheren Judikatur - jeglicher als Bestel­
lungsakt ansehbarer hoheitlicher Vorgang. Die Bestellung erfolgt ausschließlich durch 
das geprüfte Unternehmen selbst. Ein Widerspruchsrecht gegen eme erfolgte Bestellung 
kann von der FMA nur bei Vorliegen bestimmter taxativ aufgezählter Ausschließungs­
gründe ausgeübt werden, das heißt nur in solchen Fällen, in denen die Bestellung gar 
nicht hätte erfolgen dürfen. Auch nach der Rechtslehre wurde bisher die amthaftungs­
rechtliche Organeigenschaft des Bankprüfers weitaus überwiegend verneint. 
Eine gesetzliche Klarstellung des Willens des (auch schon historischen) Gesetzgebers 
erscheint nach dem genannten Urteil 8eradezu geboten: Der OGH weist in seiner Ur­
teilsbegründung sogar selbst darauf hm, dass der historische BWG-Gesetzgeber nach 
den Gesetzesmaterialien offenkundig den Bankprüfer nicht als Organ des Bundes instal­
lieren wollte, erklärt dies jedoch fiir unbeachtlich, da eine ausdrückliche Gesetzesanord­
nung nicht vorliege. 
Die Qualifikation des Bankprüfers als Organ des Bundes sollte daher durch ausdrückli­
che gesetzliche Regelung unterbunden werden, soweit er seine Tätigkeit als Abschluss­
prüfer des beaufsichtigten Unternehmens bzw. sonst im Auftrag des Unternehmens aus­
übt. Aus sachlichen Gründen muss diese Regelung auch die Prüfer anderer von der 
FMA beaufsichtigter Unternehmen von der Organeigenschaft ausschließen. Weiters 
entspricht es dem Sachlichkeitsgebot, gesetzlich fiir die beaufsichtigten Unternehmen 
des Finanzsektors (Banken, Versicherungen, Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
und Pensionskassen) eindeutig klarzustellen, in welchen Fällen ausnahmsweise doch 
eine Verantwortlichkeit und Haftung des Bundes als Rechtsträger fiir Abschlussprüfer 
vorliegt, nämlich dann, wenn sie von der Aufsicht mit der Durchfiihrung von Prüfungen 
beauftra�t werden. In diesen Fäl1en -und nur in diesen - sind sie tatsächlich fiir die Auf­
sicht tätIg und ist ihr Verhalten daher dem Rechtsträger zurechenbar; die FMA könnte 
in diesen Fällen entscheiden, ob sie beispielsweise statt des Abschlussprüfers etwa ei8e­
ne Prüfer beauftragt, fiir die die Amtshaftung nicht in Frage steht. Auf Grund des gleich 
gelagerten Sachverhalts sowie der Entscheidungsmöglichkeit der FMA über die Person 
als Organ zur Prüfungsdurchruhrung ist daher auch die Haftung des Bundes als Rechts­
träger sachlich gerechtfertigt. In allen anderen Fällen jedoch sind die vom geprüften 
Unternehmen bestellten und fiir dieses tätigen Abschlussprüfer dem Bund als Rechtsträ­
ger nicht zurechenbar. Von den Abschlussprüfern eingeholte Infonnationen wie die 
Erteilung von Auskünften oder di� Mitteilung von Wahrnehmungen im Zuge der Ab­
schlussprüfung einschließlich der Ubermittlung des Berichtes über die Prüfwig des Jah­
resabschlusses stellen lediglich Beweismittel im Zuge eines von der FMA durchzufiih­
renden Ermittlun8sverfahrens dar und unterliegen der freien BeweisWÜTdigung durch 
diese Behörde. Dies gilt auch fiir solche Beweismittel, die standardisiert bzw. regelmä­
ßig zur Aufsicht gelangen, wie die in den Jahresabschluss-Prüfungsberichten samt An­
lagen enth�ltel}en Informationen .. Der KlarsteIlung in dies�m Sinn entsp'�cht. auch die 
durchgängIge Anderung der Bezeichnung auf "Abschlussprufer von Kreditmstttuten". 
Im Sinne der obigen Abgrenzung der Tätigkeit fiir das Unternehmen einerseits und -
punktuell - fiir dIe AufSIcht andererseits beseitigt werden weiters bisherige spezielle 
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Aufgaben der Bankprüfer, bei denen die Zuordnung zum Unternehmen oder zu hoheitli­
chen Funktionen unklar sein könnte, wie zB die einzelfallbezogene "Feststellung" der 
Anrechenbarkeit von Eigenkapitalelementen. Diese Spezialaufgaben sind inhaltlich ver­
ziehtbar. die Kreditinstitute smd hier zur Beachtung der klaren gesetzlichen Vorgaben 
verpflichtet, eine Nachprüfung kann durch die Aufsicht selbst oder durch entsprechen­
den Prüfungsauftrag erfolgen. 
Die neuen Regelungen sollen auch dem Verursacherprinzip besser zur Geltuns verhel­
fen. Derzeit werden nämlich Schadenersatzansprüche auch dann als erstes beIm Staat 
geltend gemacht, wenn der Schaden durch rechtswidrig schuldhaftes Handeln von Or­
ganen oder Beauftragten des beaufsichtigten Instituts (Vorstand, Aufsichtsrat, Prüfer) 
verursacht wurde. 
Durch Änderung des FMABG soll weiters eine sachrechte Regelung für Amtshaftungs­
ansprüche getroffen werden, die aus schuldhaft-rechtswidriger Aufsichtstätigkeit der 
FMA erhoben werden. Kernpunkt hierbei ist die Rechtsträgerschaft des Bundes, der 
auch finanzieller Hauptträger von Amtshaftungsansprüchen ist, die FMA leistet 
betraglich und zeitlich begrenzte Beiträge im Ausmaß gedeckelter Versicherungssum­
men. Im Ergebnis werden Großschäden zu Lasten des Bundes gehen, Amtshaftungsfälle 
kleineren Ausmaßes sollen in der Haftpflichtversicherung der FMA Deckung finden. 
Schließlich sollen Erfahrun�en der Aufsichtspr.axis und Entwicklungen des internationa­
len Standards durch verschIedene punktuelle Anderungen des BWG umgesetzt werden. 
Hervorzuheben ist hierbei die Berücksichtigung der Erfahrungen der FMA mit Fremd­
währungskrediten an Verbraucher in Form zusätzlicher Aufklärungspflichten. 
Die wesentlichen Maßnahmen sind folgende: 

- KlarsteIlung, dass Tätigkeiten des Abschlussprüfers, die im Zusammenhang mit 
der Prüfung des Jahresabschlusses von Kreditinstituten und anderen beaufsich­
tigten Unternehmen des Finanzsektors stehen, nicht für die Aufsicht, sondern für 
das Institut durchgeführt werden, das den Prüfer bestellt und den Prüfungsauftrag 
erteilt hat. 

- Entfall von "hybriden" bzw. prüfungsfremden Aufgaben des Abschlussprüfers, 
beispielsweise bisherige Bestätigungen über ordnungsmäßige Ausstattung ein­
zelner Eigenmittel-Instrumente. 

- Klare Bezeichnung jener Fälle, in denen Abschlussprüfer ausnahmsweise doch 
für die Aufsicht und unter der finanziellen Verantwortung des Bundes tätig wer­
den, dies sind die Prüfung im Auftrag der FMA. 

- KlarsteIlung, dass der Bund als Rechtsträger für die FMA haftet. 
Finanzielle Auswirkungen : 

Das Amtshaftungsrisiko des Bundes wird künftig reduziert, eine Bezifferung ist nicht 
möglich, da der Eintritt von Schadensfällen nicht vorhersehbar ist. Bei durch die FMA 
verursachten Schadensfällen wird jedenfalls die Amtshaftung des Bundes innerhalb des 
versicherten Bereichs von jährlich 50  Mio. € nicht zum Tragen kommen. Somit sollten 
durch die FMA verursachte Bagatellschäden künftig den Bundeshaushalt nicht belasten. 
Kompetenzgrundlage: 

Die Zuständigkeit des Bundes für die Gesetzgebung im Gegenstand gründet sich auf 
Art. 1 0  Abs. 1 Z 4, 5 und 6 B-VG. 

Zu Artikel I 
Zu § 21  Z 8: 

Besonderer Teil 

Die Bewi1li�ung von Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors entspricht dem aktuel­
len internatIonalen Aufsichtstandard und wird wegen der damit verbundenen spezifi­
schen Risiken insbesondere vom Internationalen Währungsfonds empfohlen. Um die 
Bewilligungspflicht von Kleinbeteiligungen zu vermeiden, muss nach dem Vorbild des 
Systems gemaß § 27 Abs. 2 ein doppelter Schwellenwert erreicht werden. Die Begren­
zung gemäß § 29 bleibt aufrecht. 
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Zu § 22 Abs. 6c: 

Im Sinne der Aufgabenab�renzung des Abschlussprufers entfällt die an sich pfÜfungs­
fremde Aufgabe, die RichtIgkeit und Zulässigkeit von Netting-Vereinbarun�en im Em­
zeInen zu "bestätigen". Die genauen Kriterien für die Anerkennung sowie dIe aufsichts­
behördlichen Einflussmöglichkeiten entsprechend Anhang III Abschnitt 3 der EU-RL 
2000/1 2IEG sind in den Abs. 6b bis 6f himeichend geregelt. 
Zu § 22c Abs. 4:  

Auch der Entfall der Einzelbestätigung von konsolidierten Positionen des Wertpapier­
Handelsbuches beseitigt wie in § 22 Abs. 6c eine eher prufungsfremde Aufgabe. 
Zu § 23 Abs. 1 Z 2 fit. a bis c :  

Für den Entfall der Einzelbestätigung der Anrechenbarkeit von Zwischengewinnen 
durch den Prufer gilt das zu § 22 Abs. 6c Gesagte. Gemäß Art. 34 Abs. 2 Z 2 der EU­
RL 200011 2IEG muss hier eine Prufung und Bewilli�ung im Einzelnen vorgenommen 
werden, die Bewilligung der Zulässigkelt erfolgt künftIg durch die FMA selbst. 
Zu § 23 Abs. 7 Z 5: 

Entfall einer weiteren pfÜfungsfremden Aufgabe : Bestätigung hinsichtlich Ersatz von 
Ergänzungskapital. 
Zu § 23 Abs. 8 Z 1 :  

Entfall einer weiteren prufungsfremden Aufgabe : Bestätigung hinsichtlich Ersatz von 
N achrangkapi tal. 
Zu § 23 Abs. 8a Z 1 :  

Entfall einer weiteren prufungsfremden Aufgabe: Bestätigung hinsichtlich Ersatz von 
kurzfristigem Nachrangkapital. 
Zu § 24 Abs. 5: 

Die Änderung stellt klar, dass die Prüfung der Aufstellung der konsolidierten Eigenmit­
tel eine Pruferaufgabe ist, die in den Rahmen des vom Kreditinstitut erteilten Auftrags 
zur Prufung des Jahresabschlusses fällt. 
Zu § 33 Abs. 2 Z 7:  

Maßnahmen, die Kreditinstitute bei einer Verschlechterung der Risikolage ohne Zu­
stimmung des Verbrauchers ergreifen können und die nachteilige Folgen für den 
Verbraucher haben können, sind zwar im Zusammenhang mit Switch-Klauseln bei 
Fremdwährungskrediten von besonderer Bedeutung, stellen aber ein allgemeines Prob­
lem bei Verbraucherkrediten dar. Vertraglich ungenügend klar vereinbarte Klauseln, die 
dem Kreditinstitut insbesondere die Fälhgstellung des Kredits oder die Ab�gerung des 
Kreditvertrags ermöglichen, sollen künftig nicht mehr zulässig sein und Anderungs­
maßnahmen des Kreditinstituts an objektive Voraussetzungen gebunden werden. 
Zu § 33 Abs. 2 Z 8: 

Auch eine Aufgliederung sämtlicher mit dem Verbraucherkredit verbundenen Kosten ist 
nicht nur im Zusammenhang mit Verbraucherkrediten in Fremdwährungen oder bei 
Krediten mit Tilgungsträgem wünschenswert. Eine klare Kostenauflistung im Kredit­
vertrag stellt insbesondere sicher, dass sich der Verbraucher darauf verlassen kann, dass 
keine zusätzlichen unerwarteten Kosten im Rahmen des Kreditvertrages anfallen wer­
den. 
Zu § 33 Abs. 4a und 4b: 

Diese beiden effektiven Jahreszinssätze mit Risikoprämie stehen im Zusammenhang mit 
den vorvertraglichen Aufklärungspflichten: Die Verbraucher sind über diese fiktiven 
Zinssätze vor Vertragsabschluss zu infonnieren. Sie dienen zur Veranschaulichung der 
bestehenden Risikolage. Sie stellen keinen Vertragsbestandteil dar und sind auch nicht 
in die Gesamtbelastung mit einzubeziehen. 
Durch die Einbeziehuns potentieller fÜckzuzahlender Teilbeträge in die Berechnuns 
eines effektiven Jahreszmssatzes mit Risikoprämie, kann das Risiko fiir den Kunden mIt 
einer einfachen Zahl verdeutlicht werden. Einer von zwanzig Fremdwährungskrediten 
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wird einen effektiven Jahreszinssatz aufweisen, der zumindest dieser Zahl entspricht, 
oder sogar noch darüber liegt (Abs. 4a). 
Die selbe Methode wurde für die Berücksichtigung von Wertänderungsrisiken von Til­
gungsträgern zur Anwendung gebracht: Hier stellen die potentiellen Fehlbeträge im 
Hinblick auf die B erechnung eines effektiven Jahreszinssatzes unter Einbeziehung von 
Risikoprämien Kreditkosten dar (Abs. 4b). 
Zu § 33 Abs. 7a und 7b: 

Mit diesen Änderungen soll der effektive Jahreszinssatz fiir Verbraucherkredite in 
Fremdwährungen und Verbraucherkredite mit Tilgungsträgern adaptiert werden. Zum 
einen sollen alle möglichen Kostenbestandteile in die Gesamtbelastung Eingang finden. 
Zu.m anderen soll�n .�ei Fremd�ährungs�edite!1 auc� Ri�ikokost�� im H��blick auf 
Währungs- und Zmsanderungsnslken, bel KredIten mIt TIlgungstragern RisIkokosten 
im Hinblick auf das Wertänderungsrisiko des Tilgungsträgers in die Gesamtbe1astung 
mit einbezogen werden. Auch soll dadurch Risikobewusstsein der Verbraucher gestei­
gert werden. 
Zu § 33a: 

Der Verbraucher soll über die fiir den Fremdwährungskredit spezifischen Risiken, das 
Wechselkurs- und das Zinsänderungsrisiko, eingehend aufgeklärt werden. Der Schwer­
punkt liegt dabei .. be� einem zwi�gen� yorge�chriebenen Rechenbei�pi�l, das es dem 
Verbraucher ermoghchen soll, dIe RisIken 1m Zusammenhang mIt sIch ändernden 
Wechselkursen besser nachvollziehen zu können. Zusätzlich ist zur besseren Illustration 
des Währungsrisikos dem Verbraucher die Währungsvolatilität der Fremdwährung im 
Vergleich zur inländischen Währung über einen historischen Zeitraum von 20 Jahren 
praxisnahe zu vermitteln. Damit soll das Risikobewusstsein des Verbrauchers hinsicht­
lich sich verändernder Wechselkurse über einen längeren Zeitraum zusätzlich geschärft 
werden. 
Aus der Perspektive des Verbrauchers ist es wichtig sicherzustellen, dass dieser seinen 
Fremdwähnnlgskredit jederzeit in einen Euro Kredit umwandeln kann. So kann der 
Verbraucher jederzeit auf die spezifischen mit dem Fremdwährungskredit zusammen­
hängenden Risiken reagieren. 
Des Weiteren wird vorgesehen, dass - vergleichbar mit § 1 3  Z 3 WAG - das Kreditin­
sti.tut sich ei�. Bild über die E:rfahrun&en und K:enntnisse des Kr�ditnehmers im l!mgang 
mIt FremdwährungsspekulatIOnen, die finanzIelle La�e und dIe Gründe für dIe Auf­
nahme eines Kredits zu machen hat. Damit soll sIchergestellt werden, dass keine 
Fremdwährungskredite an völlig unerfahrene Personen vergeben werden. Die schriftli­
chen Angaben sind den Verbrauchern für Beweiszwecke auszufolgen. 
Um zu vermeiden, dass der Verbraucher konkret nur mit einem Fremdwährungskredit 
im Verkaufsgespräch konfrontiert wird, muss dem Verbraucher zusätzlich zum Fremd­
währungskreditangebot ein konkretes Euro-Kreditangebot gemacht werden. 
Zu § 33b: 

Dem ye�brau.cher S?ll das .!lli� Tilgungsträgern verbunde�e spezifisc:he Risik<;>, vor �1 -
lern hmslchthche emer moghchen mangelnden Ertragstärke des Tllgungsträgers, 1m 
Wege eines Rechenbeispiels und einer grafischen Darstellung dargestellt werden. 
Ein besonderes Problem stellen versteckte Spesen und Provisionen im Zusammenhang 
mit Tilgungsträgern dar. Die .Offenle�ng d�e�er �oste!.l ist von .entscheid�nder Bedeu­
tung, um dem Verbraucher eme effeKtIve Risikoemschatzung semes KredIts zu ermög­
lichen. Dem Verbraucher wird nämlich so verdeutlicht, dass nur ein Teil des dem Tl1-
gungsträger zugefiihrten Kapitals tatsächlich Ertrag bringend investiert wird und in wei­
terer Folge zur Tilgung des Kredits herangezogen werden kann. 
Das Kreditinstitut hat dem Verbraucher ein Alternativangebot zu stellen, das nicht mit 
den für Kredite mit Tilgungsträgern spezifischen Risiken behaftet ist. Auf diese Weise 
kann sichergestellt werden, dass der Verbraucher nicht nur über die KreditmodeHe mit 
Tilgungsträger sondern auch über die Konditionen eines ver�leichbaren Verbraucher­
kredits mit laufender Tilgung ohne Tilgungsträger vom Kreditmstitut konkret aufgeklärt 
wird. 
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Weiters hat das Kreditinstitut jährlich den Verbraucher über die aktuelle Situation 
betreffen.d den Til�ungsträger zu infof!I1ieren, . damit sich der Verbraucher !echtzeitig 
auf etwaIge zusatzliche Belastungen, die aus emer Underperfonnance des TIlgungsträ­
gers resultieren, einstellen kann. 
Zu § 39 Abs. 2a: 

Die ab 2007 anzuwendenden neuen Eigenmittelvorschriften für Kreditinstitute ("Basel 
II") verlangen die Erstellung von Kredltnehmer-Ratin�s auf Basis historisch-statistisch 
gewonnener Daten. Dies bedeutet, dass die Kreditinstitute bereits jetzt die Sammlung 
und Auswertung ihrer kreditnehmerbezogenen Daten für Ratings und Risikobewertun­
gen durchfUhren müssen. Da die entsprechenden Verfahren einen einerseits spezifischen 
und andererseits nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand erfordern, ist es wirtschaft­
lich sinnvoll, die Nutzung gemeinsamer Einrichtungen für mehrere Kreditinstitute vor­
zusehen; dies kann auch durch eines der teilnehmenden Kreditinstitute erfolgen. Auch 
wird die Vergleichbarkeit von Ratinßs und Riskobeurteilungsverfahren dadurch geför­
dert, .. wa� auch i� Interesse �er AufSIcht liegt. Im Hinblic� auf § 38 , ist. eine gesetzl!che 
Ermachhgung für den BetrIeb mcht unbedingt erforderlIch, dIe EInrIchtungen wären 
wohl schon nach geltendem Recht als "sonst für Kreditinstitute tätige Personen" im 
Sinne des § 38 Abs. 1 anzusehen. Eine entsprechende KlarsteIlung ist jedoch aus Si­
cherheitsgründen sinnvoll, weil der neue Abs. 2a Art, Ausmaß und Verwendungszweck 
der Datenübermittlung �enau eingrenzt und damit jede andere Verwendungsart aus­
schließt. Die AnzeigepflIcht an die FMA erfüllt abgesehen von Aufsichtszwecken auch 
die FurIktion, dass der Kreis der am Informationsaustausch zulässiger Weise teilneh­
menden Kreditinstitute dadurch genau festgelegt wird und jederzeit feststellbar ist. 
Zu § 39 Abs. 4 Z 3: 

Klarstellung, dass das Kreditinstitut für die Darstellung der Risikopositionen des Wert­
papier-Handelsbuches in überprüfbarer Form verantwortlich ist. 
Zu § 42 Abs. 2 Z 2 : 

Bezeichnungsänderung, siehe Allgemeiner Teil und zu § 60. 
Zu § 42 Abs. 6: 

Die Änderung erweitert die Nutzungsmöglichkeit von EinsparpotentiaJen durch gemein­
same Organisations einheiten für die interne Revision bei Zugehörigkeit zu einer Gruppe 
oder einem Zentralinstitut. 
Zum Entfall von § 43 Abs. 3 :  

Rechtsbereinigung durch Entfall einer nicht mehr anwendbaren Bestimmung. 
Zu § 44 Abs. 1 :  

Zum Entfall des "bankaufsichtlichen Prüfungsberichts" siehe die Erläuterungen zu § 63, 
insbesondere dessen Abs.  4, sowie zu § 60. 
Zu § 44 Abs. 4: 

Bezeichnungsänderung, siehe Allgemeiner Teil und Erläuterungen zu § 60. 
Zu § 44 Abs. 5a: 

Gemäß der EU-RL 93/22/EWG über Wertpapierdienstleistungen ist die Aufsichtsbe­
hörde des Aufnahmemitgliedstates von ZweIgstellen von Wer1P.�pierfirmen für die Ein­
haltung der nationalen Wohlverhaltensregeln zuständig. Die Anderung besteht darin, 
dass klargestellt wird, dass ein von der Wertpapierfirma (Zweigstelle) zu bestellender 
Prüfer die Aufzeichnungen und organisatorischen Vorkehrungen der Zweigstelle prüft 
und einen Bericht mit Gutachtenscharakter hierüber erstellt, den das Institut der FMA 
übermittelt. Bei der FMA stellt dieser Bericht als Gutachten ein von ihr zu würdigendes 
Beweismittel dar, weitere Ennittlungen als Basis allfälliger aufsichtsbehördlicher Maß­
nahmen bleiben der FMA vorbehalten. Siehe auch Allgemeiner Teil und Erläuterungen 
zu § 60. 
Zu § 60: 

Bezeichnungsänderung, siehe Allgemeiner Teil. Es ist festz@alten - an dieser Stelle, 
jedoch mit Gülti,gkeit auch für die übrigen terminologischen Anderungen der Prüfungs­
und Prüferbezeichnung -, dass die bisherige Verwendung des Terminus "Bankprüfung", 
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bzw. "Bankprüfer" insofern missverständlich gewesen sein könnte, als dadurch der Ein­
druck erweckt wurde, die "Bankprüfung" sei ein spezielles, vom HGB-Abschlussprüfer 
verschiedenes Rechtsinstitut, was jedoch grundsätzlich nicht zutrifft (Zur Beseitigung 
hvbrider Aufgaben und Klarstellung, in welchen begrenzten Fällen der Prüfer doch al s 
6rgan der Aufsicht tätig wird, sieh.e insbesondere Erläuterungen zu § 70 Abs. 1 ). Ein 
Vergleich mit den Bestimmungen des HGB über die Prüfung des Jahresabschlusses und 
den Abschlussprüfer zeigt, dass der PrufunEszweck und die Aufgaben des Prüfers im 
Wesentlichen gleichgelagert sind. Unterschiede ergeben sich im zusätzlichen und spe­
ziellen Prufungsinhalt, der auf Grund des besonderen Geschäftsgegenstandes von Kre­
ditinstituten teilweise gesondert vorgegeben ist, wobei diese Inhaltlichen Vorgaben 
weitgehend durch EU-rechtliche Vorgaben harmonisiert sind. Aus dem inhaltlich spezi­
alisierten �rüfungsgegen��9- ergeben sich auch gegenüber d.em sonstig�n A�schluss­
prüfer erhöhte und spezIahsI�rte Anforderungen (trotzde:n SInd . auch hIer dIe Unter­
schIede zu den HGB-Vorschriften nur punktueller Art). DIe BezeIchnung "Bankprüfer" 
wurde bisher verwendet, um rechtstechnisch einen zusammenfassenden Terminus für 
solche Prüfer mit teilweise speziellem Prufungsauftrag und entsprechenden Sonder­
kenntnissen zur Verfügung zu haben. Zur KlarsteIlung und Vermeidung künftiger Miss­
verständnisse werden aber nun die gesetzlichen Kurzbezeichnungen "Bankprufung" und 
"Bankprufer" für die Prüfung und Prüfer des Jahresabschlusses bei Kreditinstituten auf­
gegeben. 
Zu § 61 : 

Bezeichnungsänderung, siehe Allgemeiner Teil und Erläuterungen zu § 60. 
Zu § 62: 

Bezeichnungsänderung, siehe Allgemeiner Teil und Erläuterungen zu § 60. 
Zu § 62a: 

Bezeichnungsänderung, siehe Allgemeiner Teil und Erläuterungen zu § 60. 
Zu § 63 Abs. 1 :  

Bezeichnungsänderung, siehe Allgemeiner Teil und Erläuterungen zu § 60. 
Zum Entfall von § 63 Abs. la und Ib: 

Diese aufzuhebenden Bestimmungen sahen in S onderfällen eine Einwirkungsmöglich­
keit der FMA bei der Prüferbestellung vor, dies in Form eines Untersagungsrechts bei 
Verdacht auf mangelnde Eignung oder sonstige Ausschließungsgründe sowie der An­
ordnung einer Ersatzbestellung bei Gefahr im Verzug. Hieraus könnte unter Umständen 
ein einer OrgansteIlung entsprechender Zusammenhang zwischen Prufer und Aufsicht 
abgeleitet werden, der den Intentionen dieser Novelle - klare Abgrenzung zwischen 
überwiegende! Prufu�gst�tigkeit für da� Unternehmen u�d ausnaIm:sweiser Beal.!-ftra­
gung durch dIe AufSIcht In genau bezeIchneten Sonderfallen - ZUWider laufen würde. 
Inhaltlich sind die gegenständlichen Aufsichtsrnaßnahmen insofern verzichtbar, als der 
Zweck auch durch die Entscheidung eines Gerichtes über die Prufereignung gemäß Abs. 
1 und l c  iVm § 270 Abs. 3 HGB erreicht werden kann. Allfälligen Einwänden wegen 
der geringeren Einflussmöglichkeit der Aufsicht wäre entgegen zu halten, dass das Ge­
setz Jedenfalls strenge Qualitätskriterien vorgibt und dass deren Beachtung sowie über­
haupt die Verantwortung für die Bestellung des geeigneten Prüfers nun einmal primär in 
der Verantwortung der Organe des KreditInstituts selbst liegt, wobei eine Kontroll- und 
Handlungsmöglichkeit der FMA im erforderlichen Ausmaß durchaus vorliegt. 
Zu § 63 Abs. lc :  

Bezeichnungsänderung und Anpassung an den Entfall von Abs. I a .  
Zu § 63 Abs. 2:  

Bezeichnungsänderung, siehe Allgemeiner Teil und Erläuterunge� zu § 60. Diese Be­
stimmung über die weitgehende AnwendbarkeIt der HGB­
Abschlussprüfungsbestimmungen untermauert im übrigen die Ausführungen über die 
grundsätzlIche Identität des Wesens der Abschlussprüfung von Kreditinsituten und Un­
ternehmen, die nur dem HGB unterliegen (siehe Erläuterungen zu § 60). 

135/ME XXII. GP - Entwurf (gescanntes Original) 23 von 73

www.parlament.gv.at



8 

Zu § 63 Abs. 3 

Die Bestimmung wurde mit § 273 Abs. 2 HGB harmonisiert und enthält in dieser Form 
gegenüber § 273 Abs. 2 HGB im Wesentlichen nur zwei zusätzliche Sonderregelungen. 
Zum einen wird bei den Gefahrdungstatbeständen, an welche die Redepflicht des Ab­
schlusspTÜfers von Kredtinstituten anknüpft, dem besonderen Geschäftsgegenstand der 
Kreditinstitute entsprechend (weiterhin) auf die Erfüllung der Verpflichtun�en abge­
stellt, anstatt wie im HGB auf "Entwicklung wesentlich beeinträchtigen." Weiters wIrd 
klargestellt, dass in einem Teilbereich der gemäß § 273 Abs. 2 HGB relevanten Rechts­
vorschriften zusätzlich zur allgemeinen Berichtspflicht des Prüfers auf Grund der letzt­
genannten Bestimmung auch eine Mitteilung an die FMA zu erstatten ist, wodurch eine 
besondere Redepflicht bei Verletzungen von bankaufsichtsrelevanten Vorschriften (und 
Gefahrdungstatoeständen, siehe oben) besteht. Diese besondere Redepflicht des Ab­
schlusspTÜfers von Kreditinstituten gegenüber der mit der Bankaufsiclit betrauten Be­
hörde beruht auf zwingenden EU-rechtlichen Vorgaben (Art. 3 1  Abs. 1 der Richtlinie 
2000/12/EG). Der KlarsteIlung halber wird auch ausdTÜcklich die in Buchstabe a) dritter 
Anstrich der genannten Richtlinienvorschrift erwähnte Einschränkung oder Nichtertei­
lung des Bestätigungsvermerks in den Gesetzestext aufgenommen; eine diesbezügliche 
Redepflicht war bisher nur indirekt als Verletzung von die Bilanzierung betreffenden 
Rechtsvorschriften erschließbar. Festzuhalten ist, dass die Mitteiluns d es AbschlusspTÜ­
fers an die FMA ein Wahrnehmungsbericht über Tatsachen ist, dIe im Zuge der Ab­
schlussprüfung wahrgenommen wurden. Die Wahrnehmung und die Mitteilung stellen 
als solche keine aufsichtsbehördlichen Maßnahmen dar. Es soll jedoch sichergestellt 
sein, dass wichtige Informationen, die aus verlässlichen Quellen wie eben der Ab­
schlussprüfung zeItnah vorhanden sind, auch der FMA als Aufsichtsbehörde zur Kennt­
nis gelangen. Diese Informationen sowie der PTÜfungsbericht insgesamt dienen der 
FMA als ein Beweismittel gemäß § 46 A VG. Die FMA bestimmt sodann gemäß den 
Bestimmungen des A VG die je nach Sachlage allenfalls erforderlichen weiteren Ermitt­
lungsschritte sowie die auf Grund ihres Ermittlungsergebnisses zu treffenden aufsichts­
behördlichen Maßnahmen. Die allfällige Erlassung von allenfalls erforderlichen Man­
datsbescheiden (§ 57 AVG) bleibt der FMA selbstverständlich unbenommen. Die bisher 
durch den Bankprüfer vorzunehmende Fristsetzung im Sinne eines "Auftrags" zur Be­
hebung von geringrugigen Mängeln entfällt. 
Zu § 63 Abs. 3a, 3b und 4:  

Bezeichnungsänderung, siehe Allgemeiner Teil und Erläuterungen zu § 60. Der Gut­
glaubensschutz gemäß Abs. 3b für den AbschlusspTÜfer von Kreditinstituten, der seine 
Redepflicht erfUllt, stellt - wie bisher - die Umsetzung einer zwingenden EU­
rechtlichen Vorgabe dar (Art. 3 1  Abs. 2 der RL 2000/12/EG). 
Zu § 63 Abs. 4 Z 2 bis 4: 
Die Änderung stellt klar, dass die Prüferfeststellungen zur Beachtung gesetzlicher Be­
stimmungen gemäß dem besonderen Geschäftsgegenstand der Kreditinstitute zwar fiir 
deren Abschlussprüfer sachlich spezifiziert sind, SIch jedoch ihrer Art nach im .. Rahmen 
des § 273 Abs. 2 HGB halten, welcher grtl!1dsätzlich den Ab�chlussprüfer zu Außerun­
gen über wahrgenommene Gesetzesverstöße verhält. Diese Außerungen haben gegen­
über der Aufsichtsbehörde die Funktion eines sachverständigen Gutachtens und stellen 
per se keine aufsichtsbehördliche Handlung dar. 
Zu § 63 Abs. 5:  

Wie schon zu §§ 60 und 63 Abs. 3 ausgefiihrt, gibt es bei der Prüfung von Kreditinstitu­
ten einen zusätzlichen und spez�e)le� Prüfuns.sin1?-alt, der auf Grund . des besonder�n 
Geschäftsgegenstandes von KredltmstItuten teIlweIse vom HGB abweIchend oder dIe­
ses ergänzend vorgegeben ist, siehe zB die besonderen Ausweis- und Bewertungsvor­
schriften gemäß den §§ 45 bis 58, sowie auch die Bestimmungen gemäß § 63 Abs. 4. 
Abs. 5 ordnet an, dass die PTÜfungsergebnisse gemäß Abs. 4 Z 2 bis 4 und sonstige 
Wahrnehmungen bei der AbschlusspTÜ-fung in standardisierter Form als Anlage zum 
Prüfungsbericht aufzustellen sind. DIe Ubermittlung hat an die Organe des Kreditinsti­
tutes sowie auch an gie FMA zu er�olgen, bei dieser haben !iie in standardisierter Form 
zusammengefassten Außerungen, Wie schon zu Abs. 4 Z 2 bIS 4 ausgefiihrt, den Charak­
ter eines Gutachtens, das der freien BeweisWÜTdigung durch die Aufsicht unterliegt. Der 
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Prüfungsbericht als solcher ist daher kein hoheitliches Aufsichtsinstrument, sondern 
lediglich ein Beweismittel. 
Zu § 63 Abs. 6:  

Die Bestimmun�, die § 44 Abs. 3 und 4 über den Zweigstellenabschluss ergänzt, wird 
klarstellend dahmgehend modifiziert, dass die Pflicht, die Anßaben prüfen zu lassen, in 
der Verantwortung des Kreditinstitutes (Zweigstelle) liegt . DIe Angaben im Zweigstel­
lenabschluss SOWIe die Pflicht zur Prüfung dieser Angaben sind durch die EU-RL 
8911 1 7IEWG harmonisiert. 
Zu § 63 Abs. 6a: 

Gemäß Art. 1 1  Abs. 2 der EU-RL über Wertpapierdienstleistungen (93/22IEWG) über­
wacht der Aufnahmemitgliedstaat der Zweigstelle die Wohlverhalt�p.sregeln, diesbezüg­
lich hat der Prüfer bei Wertpapierfirmen ebenso eine gutachtliche Außerung abzugeben 
wie bei Kreditinstituten gemäß Abs. 6.  
Zu § 63 Abs. 7: 

Die Neuformulierung trägt dem Unterschied Rechnung, dass der Prüfungsumfang bei 
Zweigstellen von Kreditinstituten (Abs. 6) umfangreicher ist als bei Wertpapierfirmen 
(Abs. 6a), daher stellt bei ersteren der Bereich Wertpapierdienstleistungen eine Anlage 
zum sonstigen Prüfungsbericht dar, während bei WertJ?apierfirmen dies der einzige Prü­
fungsbereich ist, das Berichtsschema soll jedoch einheItlIch sein. 
Zu § 63 Abs. 8: 

Bezeichnungsänderung, siehe Allgemeiner Teil und Erläuterungen zu § 60. 
Zu § 63a Abs. 3 :  

Bezeichnungsänderung, siehe Allgemeiner Teil und Erläuterungen zu § 60. 
Zu § 65 Abs. 1 :  

Die Anlage zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 63 Abs. 5 ist 
von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen. 
Zu § 65 Abs. 3a: 

Die Anlage zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 63 Abs. 5 ist 
von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen. 
Zu § 68 Abs. 1 :  

Bezeichnungsänderung, siehe Allgemeiner Teil und Erläuterungen zu § 60. 
Zu § 70 Abs. 1 :  

Wie bereits im Allgemeinen Teil ausgefiihrt, besteht die Hauptzielsetzung der Novelle 
in der Abgrenzung der Funktion der Abschlussprüfer von Kreditinstituten bzw. Kredit­
institutsgruppen im Sinn einer Klarstellung, dass sie einerseits überwiegend im Auftrag 
des �eprüften Instituts täti� siI�d, andererst:its s.ind jene �inzelfalle. deut�ich abzugren­
zen, m denen ausnahmsweIse eme bankaufslchthche Funktion ausgetibt WIrd. 
Die Änderung des Einleitungssatzteils stellt klar, dass der Bezug zu § 69 Z 1 und 2 eine 
Umschreibung des materiellen Vollzugsbereichs "Bankenaufsicht" darstellt (vgl. auch § 
2 Abs. 1 FMABG). Daraus folgt, das.s nicht jegliche der in Z .1 b!s 4 sen�t7n Han�­
lungen und Personen der BankenaufsIcht zuzurechnen smd, WIe dIes dIe möglIcherweI­
se missverständliche alte Formulierung vermuten lassen könnte; vielmehr wird nunmehr 
eine klare Zurechnung wie folgt vorgenommen: 
Z 1 :  Einholung von Auskünften (Unterlagen, Einschau) von beaufsichtigten Instituten 
durch die FMA, keine Einbindung von Prüfern. 
Z 2: Einholung von Auskünften von den Abschlussprüfern (Sicherungseinrichtungen, 
Regierungskommissären); die Prüfer werden hier als sachverständige Zeugen einver­
nommen, es handelt sich um einen Akt der Beweisaufuahme im Ermittlungsverfahren, 
es liegt keine hoheitliche Funktion der Prüfer vor. 
Z 2a: diese neu eingefiigte Ziffer enthält ausschließlich zusammengefasst jene Funktio­
nen, die von externen Prüfern punktuell ausnahmsweise fiir die Bankenaufsicht ausge­
übt werden. Es ist dies die Durchfiihrung von Prüfungen unmittelbar im Auftrag der 
FMA. Die FMA kann je nach ZweckmäßIgkeit (spezielle Fachkunde, Ressourcen, zeit-
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liehe Erfordernisse) entscheiden, ob sie nach Z 2a oder Z 3 vorgeht, das heisst, ob sie 
eigene oder externe Prüfer beauftragt. Da vom Prüfungszweck her kein Unterschied 
zwischen Z 2a und Z 3 besteht, würde bei der Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers 
(einschließlich de� Abschlussprüfers s�lbst) im Umfang. der .. �ach. diesem .. Auftrag 
durchgefiihrten Prufung - und nur In dIesem Umfang - dIe TatIgkelt des Prüfers der 
Verantwortlichkeit und somit gegebenenfalls auch der Haftung des gesetzlich verant­
wortlichen Rechtsträgers zuzuordnen sein. 
Z 3 :  unverändert 
Z 4:  redaktionelle Richtigstellung des Verweises auf Z 3 .  
Zu § 70a Abs. 2:  

Die Bestimmung stellt inhaltlich das Pendant zu § 70 Abs. 1 Z 2a - externe Durchfüh­
rung von Prüfurigen für und unter Verantwortung der Aufsicht - dar, hier in Bezug auf 
gemischte Unternehmen als Mutterunternehmen eines Kreditinstituts bzw. andere Toch­
terunternehmen. 
Zu § 71 Abs. 3 Z 4: 

Bezeichnungsänderung, siehe Allgemeiner Teil und Erläuterungen zu § 60. 
Zu § 75 Abs. 3 Z 5: 

Bezeichnungsänderung, siehe Allgemeiner Teil und Erläuterungen zu § 60. 
Zu § 75 Abs. 5a: 

Das Europäische Bankaufsichtsgremium Banking Supervisory Committee - BSC -
sieht im Rahmen eines multilateralen Aufsichtsabkommens (Memorandum of Un­
derstanding - MoU) vor, dass nationale Großkreditevidenzen der Mitgliedstaaten In­
fonnationen für Aufsichtszwecke sowie zur Bonitätsbeurteilung austauschen. Der öster­
reichischen Großkreditevidenz vergleichbare Einrichtungen gibt es derzeit in Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Italien, Portu�al und Spanien. Die Teilnahme am MoU durch 
entsprechenden Datenaustausch liegt mcht zuletzt wegen der Zunahme der grenzüber­
schreitenden Finanzdienstleistungen einschließlich Kreditgewährungen im österreichi­
schen Interesse. Die Bestimmung ennöglicht j a  nicht nur die Zur-Verfügung-Stellung 
der österreichischen Daten, sondern auch umgekehrt die Information österreichischer 
Institutionen über die Großkreditevidenzen der genannten Mitgliedstaaten. Der Informa­
tionsaustausch trägt auch zur Systemstabilität bei und erhöht die Aussagekraft beste­
hender Evidenzen. Der Inhalt der nach dieser Bestimmung weiter zu leitenden Daten ist 
auf solche Daten eingeschränkt, die den inländischen Abfrageberechtigten zur Verfü­
gung stehen, dies sind Obligostand und Anzahl der kreditgewährenden Institute; Auf­
sichtsbehörden können hingegen für Aufsichtszwecke benötigte Daten weiterhin nach 
Abs. 5 im Wege der behördlichen Zusammenarbeit erlangen. 
In datenschutzrechtlicher Hinsicht ist festzubalten, dass es sich um ein Informationsver­
bundsystem gemäß § 50 DSG 2000 handelt. § 75 Abs. 5a BWG stellt die gesetzliche 
Ermächtigung im Sinne von § 7 iVm § 8 Abs. I Z 1 DSG her. 
Zu § 77 Abs. 6:  

Auch hier liegt im dritten Satz - wie in § 70 Abs. 1 Z 2a und § 70a Abs. 2 - eine externe 
Prüfungsdurcbführung für die Aufsicht vor. Allerdings ist in diesem Fall die Frage nach 
zivilrechtlicher Verantwortung der zuständigen Behörde bzw. Haftung des Rechtsträ­
gers nicht ohne weiteres zu beantworten, da die FMA hier auf Ersuchen einer ausländi­
schen Behörde tätig wird. Nach österreichischem Recht wäre zwar naheliegend, die 
Haftung bezüglich der richtigen Verwertung des Prüfungsergebnisses der zuständigen 
ausländischen Behörde zuzurechnen; j edoch ist die Haftung ausländischer Behörden 
nicht von Art. 23 B-VG und dem Amtshaftungsgesetz erfasst, sondern unterliegt den 
jeweiligen nationalen Vorschriften. 
Zu § 79 Abs. 4: 

Die Änderung des letzten Satzes stellt klar, dass das Kreditinstitut dem Abschlussprüfer 
für die vollständige B ereitstel1ung der für seine Prüfungsdurchführung wichtigen Infor­
mationen verantwortlich ist; dies sind gegebenenfalls auch Unterlagen über OeNB­
Prüfungen. Hierdurch ist keine Gleichrangigkeit des von der Bank beauftragten Prüfers 
mit der in die Aufsicht eingebundenen OeNB gegeben. 
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Zu § 98 Abs. 3 :  

Die neuen Verbraucherschutzbestimmungen gemäß § §  3 3  bis 33b werden mit Sanktion 
abgesichert. 
Zu § 99 Z 10: 

Die Änderungen entsprechen den Modifikationen in der Bestimmung über die Rede­
pflicht (§ 63 Abs. 3) .  
Zum Entfall von § 102a Abs. 8: 

Entfall einer weiteren prüfungsfremden Aufgabe: Bestätigungen im Zusammenhang mit 
der Einziehung von Ergänzungskapital. 
Zu § 103 Z 28b: 

KlarsteIlung, dass bestehende Berechtigungen von Revisoren zur "Bankprüfung" als 
Berechtigungen zur Abschlussprüfung gemäß § 6 1  weitergelten. 
Zum Entfall von § 103c Z 6:  

Die Bestimmung kann ersatzlos entfallen, bei allfälligem Informationsbedarf über histo­
rische OeNB-Prüfungen kann das Kreditinstitut gemäß § 79 Abs. 4 letzter Satz neue 
Fassung die InformatIonen liefern. 
Zu Artikel 11 
Zu § 3: 

Zu Fragen der Amtshaftung im Bereich der Tätigkeit ausgegliederter Rechtsträger sind 
die Memungen der Wissenschaft äußerst unterschiedlich, Judikatur gibt es kaum, was 
nicht zuletzt ein Grund für die uneinheitlichen Lehrmeinungen sem dürfte. Als ein 
Kernpunkt erscheint die Frage der Rechtsträgerschaft (Bund uIl�oder Anstalt) sowie 
besondere verfassungsrechtliche Bedenken gegen die gänzliche Ubertragung des mate­
riellen Haftungsrisikos auf Ausgegliederte mit begrenztem Vermögen. 
§ 3 FMABG stre�t �gesichts .�er. bestehenden U.nsic.�erhei.ten eine verfassungskonfor­
me Lösung an, dIe dIe grundsatzhche und materIell uberwlegende Tragung des Amts­
haftungsrisikos durch den Bund bejaht, hierdurch die vollständige finanzielle Befriedi­
gung aller Geschädigten sicherstellt, dem Verursacherprinzip durch einen niedrig be­
grenzten jährlichen Regressbeitrag für die FMA Rechnung trägt und im Wege der Ver­
sicherungspflicht der FMA eine für die einzelnen Kostenpflichtigen äußerst geringe 
Beteiligung vorsieht. 
Abs. 1 ,  2 und 5 wurden systematisch dem § 1 0  des Gesetzes über die Austro Control 
GmbH mit dem wesentlichen Unterschied nachgebildet, dass der Regress des Bundes 
bei der FMA mit dem im Vergleich zum Großschadensrisiko äußerst geringen Betrag 
von 50 Mio. € pro Jahr limitiert ist, wobei übersteigende Schadensbeträge auch nicht als 
Verpflichtung der FMA auf die Folgeperioden zu übertragen sind, sondern mit Ende des 
betreffenden Jahres endgültig zu Lasten des Bundes gehen. 
Abs. 3 und 4 ordnen an, auf welche Weise die Umlage der Versicherungsprämie in das 
Kostenumlagesystem der FMA gemäß § 1 9  zu erfolgen hat; die Versicherung darf nicht 
zu einer Haftungsbegrenzung innerhalb eines Rechnungskreises führen, sondern es sind 
im Schadensfall bis zur Höhe der Versicherungssumme die Auszahlungen vorzuneh­
men, bis der Maximalbetrag erreicht ist, unabhängig davon, welchem Rechnungskreis 
der konkrete Schadensfall zuzuordnen ist. 
Die Anordnung logistischer Unterstützung gemäß Abs. 6 ist deshalb erforderlich, weil 
die im Amtshaftungsverfahren des Bundes benötigten Informationen, Unterlagen und 
die persönlichen Kenntnisse über den konkreten Fall nur von der FMA zur Verfügung 
gestellt werden können. Die Verfahrensunterstützung liegt auch im Interesse der FMA, 
weil ihre Regresspflicht vom Ausgang des Amtshaftungsverfahrens abhängt. 
Abs. 7 trifft in Ergänzung der Änderungen des BWG über die Abschlussprüfer eine all­
gemein klarstellende Regelung, dass die Abschlussprüfer der beaufsichtigten Unter­
nehmen nur dort als Organe im Sinne des ARG angesehen werden können, wo sie tat­
sächlich für die Aufsicht tätig sind; dies ist dann der Fall, wenn sie nach den einzelnen 
Materiengesetzen mit Prüfungen durch die Aufsicht beauftragt werden. 
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Im internationalen Vergleich ist festzuhalten, dass die Regelungen des neuen § 3 
FMABG äußerst großzügig sind; eine finanzielle Haftung des Staates rur Fehlleistungen 
der Bankenaufsicht sind In 1 3  von 1 5  EU-Mitgliedstaaten entweder gar nicht oder nur in 
Missbrauchsfällen (Vorsatz, teilweise grobe Fahrlässigkeit) vorgesehen. Deutschland 
hat ausdrücklich in seinem Kreditwesengesetz (dKWG) festgelegt, dass "Die Bundesan­
stalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht ( . . .  ) die ihr nach diesem Gesetz und anderen Ge­
setzen zugewiesenen Aufgaben nur im öffentlichen Interesse wahr(nimmt)". Auch das 
EU-Aufsichtsrecht nimmt eine restriktive Haltung gegenüber einer Staatshaftung rur 
Aufsichtsschäden ein, bzw. lehnt eine solche Haftung ab (vgl. Schlussanträge der Gene­
ralanwältin Stix-Hackl vom 25. November 2003 im EuGH-Verfahren C 222/02 : "keine 
der bankenrechtlichen Richtlinien verleiht Einzelnen das Recht, von der Bankenaufsicht 
das Setzen geeigneter Aufsichtsmaßnahmen zu verlangen und sie bei Fehlverhalten da­
fiir haftbar zu machen". 
Da die FMA fiir Regress und Versicherung Sorge tragen muss, tritt § 3 FMABG erst 
mit 1 .  1 .  2005 in Kraft. 
Zu Artikel 111 
Zu § 1 2  Abs. 4: 

Anpassung des Prüfungsauftrags, der Vorlagepflicht des Prüfungsberichts sowie der 
Terminologie an das BWG (§§ 44 Abs. 1 ,  60, 63 Abs. 4). 

Zu Anlage A Schema A Abschnitt II Z 6: 

Anpassung der Terminologie an das BWG (§ 60) . 
Zu Artikel IV 
Zu § 1 Abs. 3 :  

Anpassung des Prüfungsauftrags sowie der Terminologie an das BWG ( § §  60, 63 Abs. 
4). 
Zu § 13 Abs. 3: 

Anpassung des Prüfungsauftrags, der Vorlagepflicht des Prüfungsberichts sowie der 
Terminologie an das BWG (§§ 44 Abs. 1 ,  60, 63 Abs. 4). 

Zu § 25 Abs. 1 :  

Anpassung der Terminologie an das BWG (§ 60). 
Zu § 29 Abs. 4 :  

Anpassung des Prüfungsauftrags hinsichtlich des Rechenschaftsberichts und der Rede­
pflIcht an das BWG (§§ 63 Abs. 3 und 4). 
Zu Anlage A Schema A Abschnitt 11 Z 6:  

Anpassung der Terminologie an das BWG (§ 60). 
Zu Artikel V 
Zu § 8 Abs. 3: 

Anpassung des Prüfungsauftrags an die Terminologie gemäß § 63 Abs. 4 BWG. 
Zu Artikel VI 
Zum Entfall von § 20 Abs. 4 letzter Satz: 

So wie mehrfach im BWG (vgl . zB die Änderungen gemäß Art. I Z 1 bis 6) entfällt die 
prüfungsfremde Aufgabe der gesonderten "Bestätigung" der Absicherung der Kapital­
garantie. 
Zu § 40 Abs. 2, 4 und 5: 

Anpassung an die Terminologie des BWG (vgl. § 60). 
Zu Anlage 2 zu § 40 Formblatt C Position VIII: 
Die Änderung stellt klar, dass es sich um den Bestätigungsvermerk des Abschlussprü­
fers handelt und nicht um eine der prüfungsfremden Sonderbestätigungen, welche in 
den Aufsichtsgesetzen entfallen. 
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Zu Artikel VII 
Zu § 7 Abs. 4 Z 5 :  

1 3  

Der Entfall der Bestätigung für das Ersatz-Ergänzungskapital entspricht der Änderung 
in § 23 Abs. 7 Z 5 BWG. 
Zu § 12 Abs. 4 Z 3 :  

Die Art des Nachweises an die FMA wird wie i n  § 2 3  Abs. 8 und 8a, jeweils Z 1 ,  BWG 
nicht mehr vorgeschrieben, sie kann durch einen von der Pensionskasse beauftragten 
Prüfer (auch Prüfaktuar) oder auf andere geeignete Weise erfolgen. 
Zu § 12 Abs. 5 Z 2 und Abs. 5 letzter Satz: 

Die Art des Nachweises an die FMA wird wie in § 23 Abs. 8 und 8a, jeweils Z 1 ,  BWG 
nicht mehr vorgeschrieben, sie kann durch einen von der Pensionskasse beauftragten 
Prüfer (auch Prüfaktuar) oder auf andere geeignete Weise erfolgen. 
Zu § 20 Abs. 4: 
Die Bestätigung des Prüfaktuars wird durch eine PrUfungspflicht ersetzt. 
Zu § 20a Abs. 4: 
Die Änderung stellt klar, dass der Aktuar ein ausschließliches Organ der Pensionskasse 
ist. An Stelle des direkten Widerspruchsrechts der FMA gegen dIe Person des Aktuars 
ist beim Verdacht auf Ausschließungsgründe ein Aufsichtsverfahren wegen Nichtein­
haltung gesetzlicher Bestimmungen zu führen. Die Bestimmung ist ähnlich gestaltet wie 
§ 63 Abs. l c  BWG, der Unterschied besteht darin, dass über die Eignung des Ab­
schlussprüfers (im B WG wie auch im HGB) letztlich ein Gericht entscheidet. Weiters 
wird das in § 2 1  Abs. 5 in Bezug auf Prüfaktuare vorgesehene Verfahren für Fälle der 
Nichteignung bestellter Aktuare ergänzt. 
Zu § 21 Abs. 3 :  

Wie in § 20a Abs. 4 wird das direkte Widerspruchsrecht der FMA gegen die Person des 
Prüfaktuars in ein Aufsichtsverfahren umgewandelt. 
Zu § 21 Abs. 5: 

Ergänzt wird die Anwendung des Verfahrens auf das nachträgliche Hervorkommen von 
Ausschließungsgründen (vgL § 20a Abs. 4) . 

Zu § 21  Abs. 8: 

Die Änderung entspricht § 44 Abs. 1 erster Satz BWG. 
Zu § 21 Abs. 9: 

Die Redepflicht des Prüfaktuars wird entsprechend dem geänderten § 63 Abs. 3 BWG 
an § 273 Abs. 2 HGB angepasst. Unterschied zum BWG ist, dass in der vorliegenden 
Bestimmung § 273 HGB nicht unmittelbar anzuwenden ist, da der Prüfaktuar nicht mit 
dem Abschlussprüfer identisch und daher vom HGB nicht erfasst ist. Daher wird die 
Redepflicht des Prüfaktuars zusätzlich dahin erweitert, dass sie auch gegenüber den 
Organen der Pensionskasse wahrzunehmen ist. 
Zum Entfall von § 21 Abs. 10:  

Die Verordnungsennächtigung der FMA für den Bericht über die Prüfung des Ge­
schäftsplanes erscheint entbehrlich; es wurde bisher auch keine solche VO erlassen. 
Zu § 30a Abs. 1 :  

DIe Vorlagepfhcht f.lchlet SIch an QiePenslonsKasse� diesu enlspriChTs;r4 Abs:1 erster 
Satz BWG und der Anderung im § 2 1  Abs. 8. 
Zu § 31  Abs. 3:  

Die Redepflicht des Prüfaktuars wird entsprechend dem geänderten § 63 Ahs. 3 BWG 
an § 273 Abs. 2 HGB angepasst. S iehe auch zur Redepflicht des Prüfaktuars gemäß § 
2 1  Abs. 9. 
Zu § 3 1  Abs. 4 Z 2 bis 4:  

Die Festlegung des geschäfts spezifischen Prüfungsumfangs bei Pensionsk�sen wurde 
entsprechend dem geänderten § 63 Abs. 4 BWG fonnuliert. Festzuhalten 1St, dass der 
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1 4  

Entfall der Worte "rechtzeitig" und "vollständig" keine materielle Änderung darstellt, 
da bei nicht rechtzeitiger oder vollständiger Beachtung die betreffenden BestImmungen 
in dieser Hinsicht eben nicht beachtet sind. 
Zu § 33 Abs. 3 :  

Es wird wie i m  § 70 Abs. 1 BWG eine klare Funktionszuordnung der externen Prüfer 
vorgenommen. Die neu eingefiigte Z 2a enthält ausschließlich zusarnrnen�efasst jene 
Funktionen, die von externen Prüfern punktuell ausnahmsweise fiir die PensIOnskassen­
aufsicht ausgeübt werden. Z 4 entfällt, da die Ersatzbestellung eines Aktuars eine auf­
sichtsfremde Aufgabe darstellt, die Maßnahmen gemäß § 2 1  Abs. 3 und 5 erscheinen 
ausreichend. Im Ubrigen siehe die Erläuterungen zu § 70 Abs. 1 BWG. 
Zu § 35 Abs. 2: 

Die gegenständlichen Änderungen des Pensionskassengesetzes bewirken mehrfach eine 
Verlagerung von KontrollfunktIonen von externen Prüfern und sonstigen Sa�p.verstän­
digen hin zur FMA als Aufsichtsbehörde. Hierdurch sowie auch durch die Anderung 
gemäß § 3 FMABG i st eine geringfiigige Erhöhung der Kostenobergrenze erforderlich. 
Zu § 36 Abs. 2 :  

Die Ergänzung des Berichtsstichtags entspricht der schon j etzt freiwillig gepflogenen 
Praxis und wird aus Gründen der Vergleichbarkeit und Rechtssicherheit normiert. 
Zu § 46a Abs. 1 und 2:  

Die Änderungen entsprechen der geänderten Verantwortlichkeit fiir die Vorlage des 
Prüfungsberichts an die FMA. 
Zu § 48a Z 4: 

Die Bestätigung des Prüfaktuars wird durch eine Bewilligung der FMA ersetzt. Es ob­
li�gt der Pensionskasse nachzu�eisen, dass die Belange der Leis!ungsberecht�gten aus­
reIchend gewahrt werden und die Erfiillung der VerpflIchtungen SIchergestellt 1St. 
ZU Anlage 2 zu § 30 Formblatt C Position XII: 
Die Änderung stellt klar, dass es sich um den Bestätigungsvermerk des Abschlussprü­
fers handelt und nicht um eine der prüfungsfremden Sonderbestäti gungen, welche in 
den Aufsichtsgesetzen entfallen. 
Zu Artikel VIII 
Zu den §§ 61b und 80b: 

Anpassung der Zitierung 
Zu § 82 Abs. 1 bis 4:  

Die Vorschriften über die  Bestellung des Abschlussprüfers werden inhaltlich weitge­
hend an die diesbezüglichen Vorschriften des BWG (§ 63 Abs. 1 )  angeglichen. DIes 
betrifft .ins�esondere die Ausw�l des Abs.chlussprüfers durch die Hauptversamm lung 
(statt WIe bIsher durch den AufSIchtsrat), dIe Bestellung vor Ablauf des dem geprüften 
Geschäftsjahr vorangehenden Geschäftsjahres und die Rolle der FMA (Bestellung eines 
anderen Abschlussprüfers durch das Gericht auf Antrag der FMA und nicht durch die 
FMA selbst). 
Zu § 82 Abs. 6 und 6a: 

Anpassung an die Systematik und Terminologie des BWG . 
. ... � .�_Zu...§�8=2�A=b=s�. =8�: ___________ _ 

Das Recht der FMA, eine Ergänzung der Abschlussprüfung zu verlangen, ist mit den 
Zielsetzungen dieses Bundesgesetzes nicht mehr vereinbar. Die Heranziehung von 
Wirtschaftsprüfern zu einer auftichtsrechtlichen Prüfung ist gemäß � 1 0 1  Abs. 3 zuläs­
sig. Diese Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers unterliegt selbstverständlich der Amtshaf­
tung. 
Zu § 82 Abs. 9: 

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Versicherungsunternehrnen und Abschluss­
prüfern soll,  wie auch im Fall von Banken, nicht mehr die FMA, sondern gemäß § 276 
HGB das Gericht entscheiden. 

135/ME XXII. GP - Entwurf (gescanntes Original)30 von 73

www.parlament.gv.at



Zu § 82 Abs. 10:  

Anpassung der Zitierung 
Zu § 82b: 

1 5  

Nach dem Vorbild des § 63a BWG soll auch der Aufsichtsrat eines Versicherungsunter­
nehmens Wirtschaftsprüfer mit der Durchfiihrung von Prüfungen beauftragen können. 
Zu den §§ 1 1 9i und 129i: 

Erforderliche Schluss- und Übergangsbestimmungen 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel l 

Inhaltsverzeichnis 

XII. Abschnitt ... 

Änderungen des Ban kwesengesetzes 

Inhaltsverzeichnis 

§ 60. bis § 63a. Bankprüfer 

§ 21 . ( 1 ) Z 1 - 6 . . .  
7 .  ft1r jede Verschmelzung oder Vereinigung von Kreditinstituten mit Nicht­

banken, asugenommen Tochterunternehmen gemäß § 59 Abs. 3 .  

XII. Abschnitt ... 

§ 60 bis § 63a. Besondere Vorschriften über die 
Abschlussprüfung von Kreditinstituten 

§ 21. ( 1 )  Z 1 - 6 . . .  
7. für jede Verschmelzung oder Vereinigung von Kreditinstituten mit Nicht­

banken, asugenommen Tochterunternehmen gemäß § 59 Abs. 3;  
8.  ft1r den Erwerb einer direkt oder indirekt gehaltenen Beteiligung an einem 

Unternehmen, das kein Unternehmen des Finanzsektors gemäß § 2 Z 20, 
2 1 ,  24, 25, 26, 27, 30, 3 1 ,  32 oder 33 und kein Unternehmen der Ver­
tragsversicherung und keine Pensionskasse ist, sofern der Buchwert der 
Beteiligung 2 vH der anrechenbaren Eigenmittel des Kreditinstituts er­
reicht und mindestens 500 000 Euro beträgt. 

(2) . . .  (2) . . .  
§ 22. (1)  - (6b) . . .  § 22. (1) - (6b) . . .  
(6c) Der Bankprüfer hat die Zulässigkeit und Richtigkeit der (6c) Die Oesterr�ichische Nationalbank hat der FMA auf Ver-

Nettmg-Vereinbarungen sowie die Erfüllung der Bedingungen des langen gutachtliche Außerungen über die Zulässigkeit und Richtig­
Abs. 6b im bankaufsIchtlichen Prüfungsbericht zu bestätlgen und zu keit der Netting-Vereinbarungen sowie die Erfüllung der Bedingun­
erläutern. Die Oesterreichische Nationalbank hat der FMA auf Ver- gen des Abs. 6b zu erstatten. Die Oesterreichische Nationalbank ist 
langen gutachtliche Außerungen über die Zulässigkeit und Richtig- berechtigt, hierüber Informationen und Unterlagen von den zustän­
keit der Netting-Vereinbarungen sowie die Erfüllung der Bedingun- digen Behörden im Ausland einzuholen. Bestehen für die FMA auf 
gen des Abs. 6b zu erstatten. Die Oesterreichische Nationalbank ist Grund dieser Ausführungen oder anderer Umstände Zweifel an der 
berechtigt, hierüber Informationen und Unterlagen von den zustän- Rechtswirksamkeit der Netting-Vereinbarung, so hat sie dies dem 
digen Behörden im Ausland einzuholen. Bestehen fiir die FMA auf Kreditinstitut mitzuteilen; das Kreditinstitut hat eine Abschrift dieser 
Grund dieser Ausführungen oder anderer Umstände Zweifel an der Mitteilung dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen. 
Rechtswirksamkeit der Netting-Vereinbarung, so hat sie dies dem 
Kreditinstitut mitzuteilen; das Kreditinstitut hat eine Abschrift dieser 
Mitteilung dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen. 

(6c) . . .  (6c) . . .  
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§ 22c. ( 1 )  - (3) 
(4) . . .  

Geltende Fassung 

Das übergeordnete Kreditinstitut hat den Nachweis über die Erful­
lung der Bedingungen jederzeit bereitzuhalten, der Bankprtifer hat 
im bankaufsichtlichen Prtifungsbericht die Erfullung der Bedingun­
gen zu bestätigen. 

(5) . . .  
§ 23. ( 1 ) 
Z 2  . . .  

a)  er  gemäß den Bestimmungen des Abschnittes XII nach 
Abzug aller vorhersehbaren Steuern, Abgaben und Ge­
winnausschüttungen ermittelt wurde und 

b) der Bankprtifer die Richtigkeit der Ermittlung nach lit. a 
bestätigt liat; 

Z 3 . . .  
(2) - (6) 
(7) Z 1 - 4 . . . 
5. deren Restlaufzeit noch mindestens drei Jahre beträgt ; das 

Kreditinstitut kann mit Wirksamkeit vor Ablauf der Restlauf­
zeit von drei Jahren ohne Kündigungsfrist kündigen, wenn 
die� vert�aglich �ulässig ist u'!d das Kr�ditinst�tut zuyor Kap�­
tal m gleicher Hohe und zummdest glelcher Elgenmlttelquah­
tät beschafft, und der Bankprtifer dies bestätigt hat. 

(8) . . .  
1 .  Die Gesamtlaufzeit hat mindestens fünf Jahre zu betragen; ist 

eine Laufzeit nicht festgelegt oder eine Kündigung seitens 
des Kreditinstitutes oder des Gläubigers möghch, ist eine 
Kündigungsfrist von zumindest funf Jahren vorzusehen; das 
Kreditmstltut kann hingegen ohne Kündigungsfrist nach einer 
Laufzeit von funf Jahren kündigen, wenn es zuvor Kapital in 
gleicher Höhe und zumindest gleicher Eigenmittelquahtät be­
schafft hat; die Frist von fUnf Jahren mUß ferner nich,t ein­
gehalten werden, wenn Schuldverschreibungen wegen Ande­
rung der Besteuerung, die zu einer Zusatzzahlung an den 

§ 22c. ( 1  ) - (3) 
(4) . . .  

Vorgeschlagene Fassung 

Das übergeordnete Kreditinstitut hat den Nachweis über die Erful­
lung der Bedingungen jederzeit bereit zu halten und der FMA auf 
Verlangen vorzulegen 

(5) . . .  
§ 23. ( 1 )  
Z 2 . . .  

a) er gemäß den Bestimmungen des Abschnittes XII nach 
Abzug aller vorhersehbaren Steuern, Abgaben und Ge­
winnausschüttungen ermittelt wurde, 

b) der Abschlussprtifer die Richtigkeit der Ermittlung nach 
lit. a geprtift hat und 

c) die FMA die Zurechnung zu den offenen Rücklagen bewil-
ligt hat. 

Z 3  . . . 
(2) - (6) 
(7) Z 1 4 . . .  
5. deren Restlaufzeit noch mindestens drei Jahre beträgt ; das 

Kreditinstitut kann mit Wirksamkeit vor Ablauf der Restlauf­
zeit von drei Jahren ohne Kündigungsfrist kündigen, wenn 
dies vertraglich zulässig ist und das Kreditinstitut zuvor Kapi­
tal in gleicher Höhe und zumindest gleicher Eigenmittelquali­
tät beschafft. 

(8) " .  
1 .  Die Gesamtlaufzeit hat mindestens funf Jahre zu betragen; ist 

eine Laufzeit nicht festgelegt oder eine Kündigung seitens 
des Kreditinstitutes oder des Gläubigers möghch, ist eine 
Kündigungsfrist von zumindest fünf Jahren vorzusehen; das 
Kreditmstttut kann hingegen ohne Kündigungsfrist nach einer 
Laufzeit von flinf Jahren kündigen, wenn es zuvor Kapital in 
gleicher Höhe und zumindest gleicher Eigenmittelquahtät be­
schafft hat; die Frist von fünf Jahren muß ferner nich,t ein­
gehalten werden, wenn Schuldverschreibungen wegen Ande­
rung der Besteuerung, die zu einer Zusatzzahlung an den 
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Geltende Fassung 
Gläubiger fUhrt, vorzeitig gekündigt werden und das Kredit­
institut zuvor Kapital in gleicher Höhe und zumindest glei­
cher Eigenmittelqualität beschafft hat; im Falle der Kündi­
gung von nachrangigem Kapital hat der Bankprüfer zu bestä­
tigen, daß zuvor Kapital in gleicher Höhe und zumindest 
gleicher Eigenmittelqualität beschafft wurde. 

Z 2 . .  . 

(8a) .. . 
1 .  Die Gesamtlaufzeit hat mindestens zwei Jahre zu betragen; ist 

eine Laufzeit nicht festgelegt oder eine Kündigung seitens 
des Kreditinstitutes oder des Gläubigers möglIch, ist eine 
Kündigungsfrist von zumindest zwei Jahren vorzusehen; das 
Kreditmstltut kann hingegen ohne Kündigungsfrist nach einer 
Laufzeit von zwei Jahren kündigen, wenn es zuvor Kapital in 
gleicher Höhe und zumindest gleicher Eigenmittelqual1tät be­
schafft hat; die Frist von zweI Jahren muß ferner nicht ein­
gehalten werden, wenn Schuldverschreibungen wegen Ande­
rung der Besteuerung, die zu einer Zusatzzahlung an den 
Gläubiger führt, vorzeitig gekündigt werden und das Kredit­
institut zuvor Kapital in gleicher Höhe und zumindest glei­
cher Eigenmittelqualität beschafft hat; im Falle der Kündi­
gung von kurzfristigem nachrangigen Kapital hat der Bank­
prüfer zu bestätigen, daß zuvor Kapital in gleicher Höhe und 
zumindest gleicher Eigenmittelquahtät beschafft wurde; 

Z 2  . . . 
§ 24. ( 1 )  (4) . . .  
(5) Der Bankprüfer des übergeordneten Kreditinstituts hat die 

Aufstellung über die Konsolidierung der Eigenmittel in den ban­
kaufsichtlichen Prüfungsbericht aufzunehmen. 

§ 33. ( 1 )  
(2) Z 1 - 5 . . .  
6. einen Hinweis auf die Sparkomponente, wenn zum Zwecke 

der Kreditbesicherung mIt dem Verbraucherkreditvertrag eine 
Erlebensversicherung oder Er- und Ablebensversicherung ab­
gesch�ossen �erden soll, sowie . einen Hi!lweis für den Fall, 
daß dIe VerSIcherungssumme höher als dIe Gesamtbelastung 

Vorgeschlagene Fassung 
Gläubiger führt, vorzeitig gekündigt werden und das Kredit­
institut zuvor Kapital in gleicher Höhe und zumindest glei­
cher Eigenmittelqualität beschafft hat; im Falle der Kündi­
gung von nachrangigem Kapital hat das Kreditinstitut der 
FMA diese gleichwertige Ersatzbeschaffung nachzuweisen. 

Z 2  . . . 

(8a) . .  . 
1 .  Die Gesamtlaufzeit hat mindestens zwei Jahre zu betragen; ist 

eine Laufzeit nicht festgelegt oder eine Kündigung seitens 
des Kreditinstitutes oder des Gläubigers möghch, ist eine 
Kündigungsfrist von zumindest zwei Jahren vorzusehen; das 
Kreditmstttut kann hingegen ohne Kündigungsfrist nach einer 
Laufzeit von zwei Jahren kündigen, wenn es zuvor Kapital in 
gleicher Höhe und zumindest gleicher Eigenmittelquahtät be­
schafft hat; die Frist von zweI Jahren muß ferner nicht ein­
gehalten werden, wenn Schuldverschreibungen wegen Ände­
rung der Besteuerung, die zu einer Zusatzzahlung an den 
Gläubiger führt, vorzeitig gekündigt werden und das Kredit­
institut zuvor Kapital in gleicher Höhe und zumindest glei­
cher Eigenmittelqualität beschafft hat; im Falle der Kündi­
gung von kurzfristigem nachrangigem Kapital hat das Kredit­
mstltut der FMA diese gleichwertige Ersatzbeschaffung 
nachzuweisen. 

Z 2  . . . 

§ 24. ( 1 )  (4) . . .  

. (5) Der Abs�hlussprüfer des. �bergeordnet�n Kr�ditinstitut� hat 
dle Aufstellung über die Konsohdlerung der Elgenmlttel zu prüfen. 
Das Ergebnis 1st in der Anlage zum Prüfungsbericht über den Jah­
resabschluss darzustellen und erforderlichenfalls zu erläutern. 

§ 33. ( 1 )  
(2) Z 1 - 5 . . .  
6. einen Hinweis auf die Sparkomponente, wenn zum Zwecke 

der Kreditbesicherung mIt dem Verbraucherkreditvertrag eine 
Erlebensversicherung oder Er- und Ablebensversicherung ab­
geschlossen werden soll, sowie einen Hinweis für den Fall, 
daß die Versicherungssumme höher als die Gesamtbelastung 
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Geltende Fassung 
oder die Laufzeit der Versicherung länger als jene des Kredi­
tes i st. 

(3) - (4) . . .  

Vorgeschlagene Fassung 
oder die Laufzeit der VersIcherung länger als jene des Kredi­
tes ist; 

7 .  sofern der Verbraucherkreditvertrag eine Klausel enthält, die 
es dem Kreditinstitut erlaubt, insbesondere aufgrund des Ein­
tritts einer Verschärfung der Risikolage ohne weitere Zu­
stimmung des Verbrauchers Maßnahmen zu setzen, die für 
den Verbraucher nachteilige Folgen nach sich ziehen können, 
die maßgebenden Umstände für die Inanspruchnahme dieser 
Klausel und die Arten der Maßnahmen, dIe seitens des Kre­
ditinstituts ergriffen werden können; die maßgebenden Um­
stände haben sachlich gerechtfertigt zu sein und ihr Eintritt 
darf nicht vom Willen des Kreditinstituts abhängen; 

8. eine tabellarische betragsmäßige oder prozentmäßige Darstel­
lung sämtlicher mit dem Verbraucherkredit verbundenen 
möglichen Kosten für den Verbraucher, beispielsweise Ab­
schlussprovisionen, Folgeprovisionen, Kursauf- oder Kursab­
schläge, Konvertierungskosten, laufende Verwaltungsentgel­
te, sonstige einmalig oder laufend anfallende Kosten. 

(3) - (4) . . .  
(4a) Bei Verbraucherkrediten in Fremdwährungen gemäß § 33a 

Abs. 1 ist zur Berechnung des effektiven Jahreszinssatzes mit R1si­
koprämie Abs. 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass Ry den jeweils 
höheren potentiell rückzuzahlenden Teilbetrag der Gesamtbelastung 
mit Nummer 1 bis m darstellt, der unter Embeziehung der Wäh­
rungsvolatilitäten auf Basis eines einseitigen Prognoseintervalls mit 
einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 95 vH zu ermitteln ist, wobei 
der historische Beobachtungszeitraum :für die Zins- und Währungs­
volatil itäten mindestens fünf Jahre beträgt. 

(4b) Bei Verbraucherkrediten mit Tilgungsträgern gemäß § 33b 
Abs. 1 ist zur Berechnung des effektiven Jahreszinssatzes mit Risi­
koprämie Abs. 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass potentielle 
Fehlbeträge als Kreditkosten gemäß Abs. 7 Z 2 in die Gesamtbelas­
tung einzubeziehen sind. Ein potentieller Fehlbetrag ist die Differenz 
zwischen dem rückzuzahlenden Teilbetrag und dem niedrigeren po­
tentiellen Auszahlungsbetrag aus dem Tilgungsträger. Der potentIel­
le Auszahlungsbetrag ist unter Einbeziehung der Volatilität des Ti!­
gungsträgers auf Basis eines einseitigen Prognoseintervalls mit ei­
nem Wahrscheinlichkeitsniveau von 95 vH zu ermitteln, wobei der 
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Geltende Fassung 

(5) - (7) . . .  

(8) . . .  

Vorgeschlagene Fassung 
historische Beobachtungszeitraum mindestens fiinf Jahre beträgt. Ist 
ein entsprechender Beobachtungszeitraum nicht verfiigbar, ist eine 
nachvollziehbare Schätzung, die mit der Anlagestrategie im Ein­
klang steht, heranzuziehen. 

(5) - (7) . . . 
(7a) Bei Verbraucherkrediten in Fremdwährungen gemäß § 33a 

Abs. 1 sind auch sämtliche Kosten, die mit der Gewähning des Kre­
dits in einer Fremdwährung zusammenhängen und dem Verbraucher 
erwachsen können, insbesondere Kursauf- oder Kursabschläge und 
Konvertierungskosten, als Kreditkosten gemäß Abs. 7 Z 2 in die 
Gesamtbelastung einzubeziehen. 

(7b) Bei Verbraucherkrediten mit Tilgungsträgem gemäß § 33b 
Abs. 1 sind sämtliche Kosten, die dem Verbraucher aus der Inan­
spruchnahme eines oder mehrer Tilgungsträger erwachsen können, 
als Kreditkosten gemäß Abs. 7 Z 2 in die Gesamtbelastung einzube­
ziehen. 

(8) . . .  
Verbraucherkreditverträge in Fremdwährungen 

§ 33a. ( I )  Verbraucherkredite in Fremdwährungen sind Kredite 
im Sinne des § 33 Abs. 1 ,  die zumindest teilweise in einer oder meh­
reren ausländischen Währungen gewährt werden. 

(2) Das Kreditinstitut hat dem Verbraucher rechtzeitig vor Ab­
gabe seiner Vertragserklärung nachweislich schriftlich und mündlich 
zumindest folgende Angaben zu erteilen: 

1 .  einen ausdrücklichen Hinweis auf die mit der Aufnahme ei­
nes Verbraucherkredits in einer Fremdwährung verbundenen 
Wechselkursrisiken; 

2. einen ausdrücklichen Hinweis auf die mit der Aufnahme ei­
nes Verbraucherkredits in einer Fremdwährung verbundenen 
Zinsänderungsrisiken; 

3. eine anschauliche grafische Darstellung der Währungsvolati­
lität der Fremdwährung im Vergleich zur inländischen Wäh­
rung über die letzten zwanzig Jahre; 

4. ein Rechenbeispiel, welches unter Zugrundelegung der Wäh­
rungsvolatilität der Fremdwährung im Vergleich zur inländi­
schen Währung die möglichen Risiken des Verbraucherkre­
dits in anschaulicher Welse verdeutlicht; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
5 .  den effektiven Jahreszinssatz mit Risikoprämie gemäß § 33 

Abs. 4a in arabischen Ziffern an auffallender Stelle. 
(3) Zusätzlich zu den Informationen nach Abs. 2 hat das Kredit­

institut dem Verbraucher ein Angebot über einen vergleichbaren 
Verbraucherkreditvertrag in Euro zu unterbreiten. 

(4) Die Informationen nach Abs. 2 und das Angebot nach Abs. 3 
sind dem Verbraucher nachweislich schriftlich vor Abgabe seiner 
Vertragserklärung auszufolgen. 

(5) Das Kreditinstitut hat rechtzeitig vor Abgabe der Vertragser­
klärung des Verbrauchers schriftliche Angaben über die Erfahruilgen 
und Kenntnisse des Verbrauchers mit derartigen Geschäften, über 
die mit den Geschäften verfolgten Ziele des Verbrauchers und über 
die finanziellen Verhältnisse <fes Verbrauchers zu verlangen, soweit 
dies zur Wahrung der Interessen der Verbraucher erforderlich ist. 
Dem Verbraucher ist nachweislich eine schriftliche Ausfertigung 
dieser Angaben auszufolgen. 

(6) Zusätzlich zu den Angaben nach § 33 Abs. 2 hat ein 
Verbraucherkreditvertrag in einer Fremdwährung eine Klausel zu 
enthalten, die es dem Verbraucher erlaubt, den Verbraucherkredit in 
einer Fremdwährung jederzeit in einen Verbraucherkredit in Euro 
umzuwandeln. 

(7) Sonstige Aufklärungspflichten bleiben unberührt. 
Verbraucherkreditverträge mit Tilgungsträgern 

§ 33b. ( 1 )  Verbraucherkredite mit Tilgungsträgem sind Kredite 
im Sinne des § 33 Abs. 1 oder des § 33a Abs. 1 ,  zu deren Tilgung 
zumindest teilweise ein oder mehrere Instrumente, bei denen die 
Zahlungen des Verbrauchers zunächst nicht der Til@ng des Kredit­
betrages sondern der Bildung von Kapital dienen (Tilgungsträger), 
vorgesehen sind. 

(2) Das Kreditinstitut hat dem Verbraucher rechtzeitig vor Ab­
gabe seiner Vertragserklärung nachweislich schriftlich und mündlich 
zumindest folgende Angaben zu erteilen: 

1 .  einen ausdrücklichen Hinweis auf die mit der Aufnahme ei­
nes Verbraucherkredits mit einem oder mehreren Tilgungs­
trägern verbundenen Risiken, insbesondere die mögliche 
mangelnde Deckung des aushaftenden Kreditbetrages durch 
den Tilgungsträger am Ende der Laufzeit; 
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§ 39. ( 1 )  (2) . . . 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
2. eine grafische Darstellung der bisherigen Wertentwicklung 

der Ttlgungsträger über emen Zeitraum, der das Wertände­
rungsrisiko in anschaulicher Weise verdeutlicht; 

3. eine betragsmäßige Darstellung des Teils der Zahlungen des 
Verbrauchers auf den Tilgungsträger, der zur Veranlagung 
zur Verfugung steht; 

4. eine tabellarische betragsmäßige oder prozentmäßiße Darstel­
lung sämtlicher Kosten für den Verbraucher, die 1m Zusam­
menhang mit dem Tilgungsträger stehen, beispielsweise Ab­
schlussprovisionen, Folgeprovisionen, laufende Verwaltungs­
entgelte, sonstige einrnahg oder laufend anfallende Kosten 
des Tilgungsträgers; 

5. den effektiven Jahreszinssatz mit Risikoprämie gemäß § 33 
Abs. 4b in arabischen Ziffern an auffallender Stelle. 

(3) Die Informationspflichten nach Abs. 2 Z 3 und 4 gelten aus­
schließlich für Verträge über Tilgungsträger, die im Zuge des Ab­
schlusses des Verbraucherkreditvertrages abgeschlossen oder ver­
mittelt werden. 

(4) Zusätzlich zu den Informationen nach Abs. 2 hat das Kredit­
institut dem Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe seiner Vertragser­
klärung nachweislich schriftlich ein Angebot über einen vergleichba­
ren Verbraucherkreditvertrag mit laufender Tilgung ohne Tilgungs­
träger zu unterbreiten. 

(5) Die Informationen nach Abs. 2 und das Angebot nach Abs. 3 
sind dem Verbraucher nachweislich schriftlich vor Abgabe seiner 
Vertragserklärung auszufolgen. 

(6) Das Kreditinstitut hat dem Verbraucher im ersten Quartal je­
des Kalenderjahres eine schriftliche Mitteilung mit dem Stichtag 
3 1 .  Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres auszuhändigen, 
in der die Summe der geleisteten Zahlungen auf den Tilgungsträger, 
die Summe der Teile der Zahlungen auf den Tilgungsträger, die zur 
Veranlagung zur Verfügung standen, die Summe des gegenwärtigen 
Werts des Tilgungsträgers bei laufendem Vertras und die durch­
schnittliche Nettorendite des Tilgungsträgers seIt Vertragsbeginn 
enthalten sind. 

(7) Sonstige Aufklärungspflichten bleiben unberührt. 
§ 39. ( 1 )  (2) . . .  
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Geltende Fassung 

(3) 
(4) Z 1 - 2 ." 
3 .  die Überprüfung der Ermittlung der Risikopositionen des Wertpapier­

Handelsbuches durch den Bankprüfer und durch Prüfer gemäß § 70 
Abs. 1 Z 3 jederzeit möglich ist. 

§ 42. ( 1 )  
(2) Z 1 . . .  
2.  die betroffenen Personen gleichzeitig zum Bankprüfer bei demselben 

Kreditinstitut bestellt sind. 
(3) - (5)  . . .  

Vorgeschlagene Fassung 
(2a) Kreditinstitute können sich für Zwecke des Abs. 2, insbe­

sondere für die Durchführung von Ratings, gemeinsamer Risikoein­
richtungen bedienen, wenn sie dies der FMA zuvor angezeigt haben. 
Die Anzeige hat die teilnehmenden Kreditinstitute, Firma, Sitz, 
Rechtsform, qualifizierte Eigentümer und Geschäftsleiter der Risi­
koeinrichtung sowie die von dieser d,llfchzuführenden Verfahren zu 
umfassen. Ebenso ist der FMA jede Anderung dieser Umstände un­
verzüglich anzuzeigen, diese AI1?eige kann auch durch die Risiko­
einrichtung selbst erfolgen. Die Ubermittlung aller für die Erfassung 
und Beurteilung von RIsiken erforderlichen Informationen durch die 
teilnehmenden Kreditinstitute an die gemeinsame Risikoeinrichtung 
ist zu dem ausschließlichen Zweck zulässig, Informationen über die 
Risikobeurteilung und Risikobegrenzung zu ermitteln und den teil­
nehmenden Kreditinstituten zur Verfügung zu stellen. Die gemein­
same Risikoeinrichtung, ihre Organe, BedIensteten und sonst für sie 
tätigen Personen unterliegen dem Bankgeheimnis gemäß § 38.  

(3) 
(4) Z l - 2 . . .  
3 .  die Überprüfung der Ermittlung der Risikopositionen des Wertpapier­

Handelsbuches durch den Abschlussprüfer und durch Prüfer gemäß § 70 
Abs. 1 Z 3 jederzeit möglich ist. 

§ 42. ( 1 ) 
(2) Z 1 . . .  
2.  die betroffenen Personen gleichzeitig zum Abschlussprüfer bei demselben 

Kreditinstitut bestellt sind. 
(3) (5) ... 

(6) Bei Kreditinstituten, deren Bilanzsumme 1 1 0 Millionen Euro (6) Mit den Aufgaben der internen Revision ist eine eigene Or-
und deren Mitarbeiterstand im Jahresdurchschnitt 30 vollbeschäftig- ganisationseinheit im Kreditinstitut zu betrauen. Dies gilt jedoch 
te Mitarbeiter übersteigt, ist eine eigene Organisationseinrichtung nicht für Kreditinstitute, deren Mitarbeiterstand im Jahresdurch� 
mit den Aufgaben der internen Revision zu betrauen. schnitt 30 vollbeschäftigte Mitarbeiter nicht übersteigt und 

1. deren Bilanzsumme entweder 1 1 0 Millionen Euro nicht übersteigt oder 
2. deren Bilanzsumme eine Milliarde Euro nicht übersteigt und die einem 

Zentralinstitut angeschlossen sind oder einer Kreditinstitutsgruppe ange­
hören, wenn das Zentralinstitut oder das übergeordnete Kreditinstitut über 
eine eigene Organisationseinheit für die interne Revision der angeschlos­
senen oder gruppenzugehörigen Kreditinstitute verfügt. 
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(7) . . .  
§ 43. ( 1 ) - (2) . . .  

Geltende Fassung 

(3) Kreditinstitute in österreichischen Zollausschlußgebieten ha­
ben abweichend von § 193 Abs. 4 HGB den Jahresabschluß in Deut-
scher Mark oder in Euro zu erstellen. 

Vorgeschlagene Fassung 
(7) . . .  
§ 43. ( 1 )  - (2) . . .  

§ 44. ( 1 )  Die geprüften Jahresabschlüsse, Lageberichte, Kon- § 44. ( l )  Die geprüften Jahresabschlüsse, Lageberichte, Kon-
zern.abs�hlüsse und Konzernlageberichte nach § 59 und § 59a Abs. 1 zernabschlüsse und Konzernlageberichte nach § 59 und § 59a Abs. 1 
SOWle dIe Prüfungsberichte über die Jahresabschlüsse, Lageberichte, sowie die Prüfungsberichte über die Jahresabschlüsse, Lageberichte, 
Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte nach § 59 und § 59a Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte nach § 59 und § 59a 
Abs. 1 und die bankaufsichtlichen Prüfungsberichte sind von den Abs. 1 einschließlich der in § 63 Abs. 5 genannten Anlage zum Prü­
Kreditinstituten und den Zweigniederlassungen ausländischer Kre- fungsbericht über den Jahresabschluss sind von den Kreditinstituten 
ditinstitute längstens innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss und den Zweigniederlassungen ausländischer Kreditinstitute längs· 
des Geschäftsjahres der FMA und der Oesterreichischen National- tens innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjah· 
bank vorzulegen. Weiters haben die Kreditinstitute der FMA und der res der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank vorzulegen. 
Oesterreichischen Nationalbank längstens innerhalb von sechs Mo- Weiters haben die Kreditinstitute der FMA und der Oesterreichi· 
naten nach Abschluss des Geschäftsjahres die Daten der Jahresab- sehen Nationalbank längstens innerhalb von sechs Monaten nach 
schlüsse und der Konzernabschlüsse nach § 59 und § 59a Abs. 1 auf Abschluss des Geschäftsjahres die Daten der Jahresabschlüsse und 
elektronischen Datenträgern in standardisierter Form zu übermitteln. der Konzernabschlüsse nach § 59 und § 59a Abs. 1 auf elektroni-

schen Datenträgern in standardlsierter Form zu übermitteln. 
(2) - (3) . . .  (2) - (3) . . .  
(4) Zweigstellen von Kreditinstituten gemäß § 9 Abs. l und Fi- (4) Zweigstellen von Kreditinstituten gemäß § 9 Abs. l und Fi-

nanzinstituten gemäß § 1 1  Abs. 1 und § 1 3  A��. 1 ,  die Tätigkeiten nanzinstituten gemäß § 1 1  Abs. 1 und § 1 3 A��. 1 ,  die Tätigkeiten 
nach § 1 Abs. 1 Z. 2 bis 8, 1 1  und 1 5  bis 1 7  in Osterreich erbringen, nach § 1 Abs. 1 Z 2 bis 8, 1 1  und 1 5  bis 17 in Osterreich erbringen, 
haben die folgenden Angaben gemäß Z 1 bis 4 durch Bankprüfer haben die folgenden Angaben gemäß Z 1 bis 4 durch Abschlussprü­
prüfen zu lassen und längstens Innerhalb von sechs Monaten nach fer prüfen zu lassen und den Bericht hierüber einschließlich der An­
Abschluß des Geschäftsjahres der FMA und der Oesterreichischen lage gemäß § 63 Abs. 6 längstens innerhalb von sechs Monaten nach 
Nationalbank. zu übermitteln: . . .  Abschluss des Geschäftsjahres der FMA und der Oesterreichischen 

(5) . . . (5) . . .  
(5a) Zweigstellen von Wertpapierfinnen gemäß § 9a haben die 

Beachtung der §§  10 bis 1 8  WAG durch Abschlussprüfer prüfen zu 
lassen. Uber das Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu 
erstellen und erforderlichenfalls zu erläutern. Dieser Bericht ist von 
den Zweigstellen von Wertpapierfirmen innerhalb von sechs Mona· 
ten nach Abschluss des Geschäftsjahres der FMA zu übermitteln. 

(6) . . .  (6) . . .  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bankprüfer Besondere Vorschriften über die Abschlussprüfung von Kredit-

§ 60. ( 1 )  Der lahresabschluß jedes Kreditinstitutes und der Kon- § 60. ( 1 )  Der lahresabschluß jedes Kreditinstitutes und der Kon-
zemabschluß jeder Kreditinstituts�ruppe nach § 59 Abs. 1 sowie zemabschluß jeder Kreditinstituts�ruppe nach § 59 Abs. 1 sowie 
jedes Kreditinstitutskonzerns nach § 59a Abs. 1 sind unter Einbezie- jedes Kreditinstitutskonzerns nach § 59a Abs. 1 smd unter Einbezie­
�ung der Buchführung, des Lageberichtes und des Konzemlagebe- �ung der Buchführung, des Lageberichtes und des Konzemlagebe­
nchtes nach § 59 und § 59a Abs .  1 durch Bankprüfer zu prüfen. nchtes nach § 59 und § 59a Abs. 1 durch Abschlussprüfer gemäß 

§ 61  zu prüfen. 
(2) Bei einem Kreditinstitut in der Rechtsform einer Genossen- (2) Bei einem Kreditinstitut in der Rechtsform einer Genossen-

schaft hat das nach den genossenschaftsrechtlichen Regeln bestellte schaft hat das nach den genossenschaftsrechtlichen Regeln bestellte 
Prüfungsorgan (Revisor) seiner gesetzlichen Prüfungseinrichtung die Prüfungsorgan (Revisor) seiner gesetzlichen Prüfun�seinrichtung die 
Aufgaben des Bankprüfers nach § 60 wahrzunehmen. Dies gilt auch Aufgaben des Abschlussprüfers wahrzunehmen. Dles gilt auch für 
für Aktiengesellschaften, in die der Bankbetrieb oder der bankge- AktIengesellschaften, in die der Bankbetrieb oder der bimkgeschäft­
schäftliche Teilbetrieb einer Genossenschaft gemäß § 92 Abs. 7 em- liehe Teilbetrieb einer Genossenschaft gemäß § 92 Abs. 7 einge-
gebracht wurde. bracht wurde. 

(3) Die Auskunfts-, Vorlage- und Einschaurechte (§ 272 HGB) (3) Die Auskunfts-, Vodage- und Einschaurechte (§ 272 HGB) 
des Bankprüfers erstrecken sich auf alle Unterlagen und Datenträger des Abschlussprüfers eines KIeditinstituts erstrecken stch auf alle 
auch dann, wenn diese von einem Dritten geftihrt oder bei diesem Unterll:lgen und Datenträger auch dann, wenn diese von einem Drit­
verwahrt werden oder wenn sie im Ausland geführt oder verwahrt ten geftihrt oder bei diesem verwahrt werden oder wenn sie im Aus­
werden. Werden zu prüfende Unterlagen, insbesondere die Buchhal- land geführt oder verwahrt werden. Werden zu prüfende Unterlagen, 
tung, im Ausland geführt oder verwahrt, so hat das Kreditinstitut insbesondere die Buchhaltung, im Ausland geführt oder verwahrt, so 
unbeschadet der vorstehenden Einschaurechte des Bankprüfers für hat das Kreditinstitut unbeschadet der vorstehenden Einschaurechte 
die jederzeitige Verfügbarkeit der Unterlagen des laufenden Ge- des Abschlussprüfers eines Kreditinstituts für die jederzeitige Ver­
schäftsjahres und mindestens dreier vorhergehender Geschäftsjahre fügbarkeit der Unterlagen des laufenden Geschäftsjahres und min-
im Inland zu sorgen. destens dreier vorhergehender Geschäftsjahre im Inland zu sorgen. 

§ 61. ( 1 )  Bankprüfer sind die zum Abschlußprüfer bestellten be- § 61 .  ( 1 )  Abschlussprüfer von Kreditinstituten sind beeidete 
eideten Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und die 
und die Prüfungsorgane (Revisoren, Prüfungsstelle des S:parkassen- Prüfungsorgane (Revisore�, Prüfungsstelle des . S:parkassen­
Prüfungsverbandes ) gesetzlich zuständiger Prüfungseinrichtungen. Prüfungsverbandes ) gesetzhch zuständiger prüfungsemnchtungen. 
Die genossenschaftlichen Prüfungsverbände. und di� Prüfung�stelle Die genossenscha�Jichen Prüfungsverbänd� und di� Prüfung�stelle 
des Sparkassen-Prüfungsverbandes haben In Verbindung mtt der des Sparkassen-Prufungsverbandes haben m Verbmdung mIt der 
Sicherungseinrichtung gemäß § 93 Aufgaben im Rahmen eines Sicherungseinrichtung gemäß § 93 Aufgaben im Rahmen eines 
Früherkennungssystems bei den ihnen angeschlossenen Kreditinsti- Früherkennungssystems bei den ihnen angeschlossenen Kreditinsti­
tuten wahrzunehmen. Für Kreditinstitute, die dem Fachverband der tuten wahrzunehmen. Für Kreditinstitute, die dem Fachverband der 
Banken und Bankiers oder dem Fachverband der Landes- Banken und Bankiers oder dem Fachverband der Landes­
Hypothekenbanken angehören, sind die Aufgaben des Früherken- Hypothekenbanken angehören, sind die Aufgaben des Früherken­
nungssystems von den Sicherungseinrichtungen dieser Fachverbände nungssystems von den Sicherungseinrichtungen dieser Fachverbände 
wahrzunehmen; die Bankprüfer dieser Kreditinstitute haben mit der wahrzunehmen; die Abschlussprüfer dieser Kreditinstitute haben mit 
betroffenen Sicherungseinrichtung für Zwecke des Früherkennungs- der betroffenen Sicherungseinrichtung ftir Zwecke des Früherken-
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Geltende Fassung 
systems zusammenzuarbeiten. Die Oesterreichische Nationalbank 
wird ermächtigt, Datenmeldungen der Kreditinstitute, die die vorge­
nannten Sicherungseinrichtungen fur Zwecke des Früherkennungs­
systems benötigen, an die betroffenen Sicherungseinrichtungen wei­
terzuleiten. 

(2) Zu Bankprüfern dürfen Personen, bei denen Ausschließungs­
gründe gemäß § 62 dieses Bundesgesetzes oder gemäß § 27 1 HGB 
vorliegen, nicht bestellt werden; bei Kreditgenossenschaften und 
Aktiengesellschaften gemäß § 92 Abs. 7 ist § 271 Abs. 1 HGB nicht 
anzuwenden. 

(3) . .  . 
§ 62 . . . . 
1 .  Der Bankprüfer wegen mangelnder Vorbildung fachlich nicht 

geeignet 1st und die für die Bankprüfung erforderlichen Ei­
genschaften oder Erfahrungen nicht besitzt. Die theoretische 
und praktische Befähigung zur Bankprüfung ist durch eine 
staatliche oder staatlich anerkannte berufliche Eignungsprü­
fung auf dem Niveau eines Hochschulabschlusses gemäß 
Art. 4 der Richtlinie 84/253/EWG nachzuweisen . . . .  

l a. der Bankprüfer nicht nachweislich durch entsprechende Fort­
bildung für die Aktualität der Kenntnisse und Erfahrungen 
gemäß Z 1 sorgt, wobei jährliche Bestätigungen über die ak­
tuelle Qualitätssicherung von einer qualifiZIerten Stelle in­
nerhalb derselben Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder ge­
setzlich zuständigen Prüfungselnrichtun� oder von einem an­
deren Wirtschaftsprüfer einzuholen smd; hierbei hat der 
Bankprüfer insbesondere die erforderliche Kenntnis derd' e­
weils fur Kreditinstitute geltenden Vorschriften über die e­
setzmäßigkeit des Jahresabschlusses und der übrigen in § 63 
Abs. 4 bis 6a genannten Vorschriften nachzuweisen; 

2 . . . .  
3 .  der Bankprüfer Anteile an dem zu prüfenden Kreditinstitut 

besitzt, dIe den zwanzigsten Teil des eingezahlten Kapitals 
oder den Nennbetrag von 70.000 Euro erreichen; 

4. der Bankprüfer, ausgenommen gesetzlich zuständige Prü­
fungseinnchtungen, in den letzten fünf Jahren jeweils min­
destens 20 vH der Gesamteinnahmen aus seiner beruflichen 
Tätigkeit aus der Prüfung und Beratung des zu prüfenden 

Vorgeschlagene Fassung 
nungssystems zusammenzuarbeiten. Die Oesterreichische National­
bank wird ennächtigt, Datenmeldungen der Kreditinstitute, die die 
vorgenannten Sicherungseinrichtungen für Zwecke des Früherken­
nungssystems benötigen, an die betroffenen Sicherungseinrichtun­
gen weiterzuleiten. 

(2) Zu Abschlussprüfern von Kreditinstituten dürfen Personen, 
bei denen Ausschließungsgründe gemäß § 62 dieses Bundesgesetzes 
oder gemäß § 271 HGB vorliegen, nicht bestellt werden; bei Kredit­
genossenschaften und Aktiengesellschaften gemäß § 92 Abs. 7 ist 
§ 271 Abs. 1 HGB nicht anzuwenden. 

(3) . . .  
§ 62 . . . .  
1 .  Der Abschlussprüfer wegen mangelnder Vorbildung fachlich 

nicht geeignet 1st und die für die Prüfung von Kreditinstituten 
erforderlichen Eigenschaften oder Erfahrungen nicht besitzt. 
Die theoretische und praktische Befähigung zur Prüfung von 
Kreditinstituten ist durch eine staatliche oder staatlich aner­
kannte berufliche Eignungsprüfung auf dem Niveau eines 
Hochschulabschlusses gemäß Art. 4 der Richtlinie 

1 a. der Abschlussprüfer nicht nachweislich durch entsprechende 
Fortbildung für die Aktualität der Kenntnisse und Erfahrun­
gen gemäß Z 1 sorgt, wobei jährliche Bestätigungen über die 
aktuelle Qualitätssicherung von einer qualifiZIerten Stelle in­
nerhalb derselben Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder ge­
setzlich zuständigen Prüfungseinrichtung oder von einem an­
deren Wirtschaftsprüfer einzuholen sind; hierbei hat der Ab­
schlussprüfer insbesondere die erforderliche Kenntnis derd' e­
weils für Kreditinstitute geltenden Vorschriften über die e­
setzmäßigkeit des Jahresabschlusses und der übrigen in § 63 
Abs. 4 bis 6a genannten Vorschriften nachzuweisen; 

2 . . . .  
3 .  der Abschlussprüfer Anteile an dem zu prüfenden Kreditinsti­

tut besitzt, die den zwanzigsten Teil des eingezahlten Kapi­
tals oder den Nennbetrag von 70.000 Euro erreichen; 

4. der Abschlussprüfer, ausgenommen gesetzlich zuständige 
Prüfungseinrichtungen, in den letzten fünf Jahren jeweils 
mindestens 20 vH der Gesamteinnahmen aus seiner berufli­
chen Tätigkeit aus der Prüfung und Beratung des zu prüfen-
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Geltende Fassung 
Kreditinstituts und von Unternehmen, an denen das zu prü­
fende Kreditinstitut mindestens 20 vH der Anteile besitzt, be­
zogen hat und dies auch im laufenden Geschäftsjahr zu ef­
warten ist; 

5 . . . .  
6. die personelle Unabhängigkeit des Bankprüfers von dem zu 

p\Üfen4en Kr�ditins.titut insbeso��ere �eshal� nicht gewähr­
lelstet 1st, weIl er eme andere TatIgkelt als die Beratung für 
das prüfende Kreditinstitut ausübt oder bei der Erfassung von 
Geschäftsfällen im Rechnungswesen oder bei der Erstellung 
von Abschlüssen in Belangen mitwirkt, die er selbst prüfen 
soll; 

6a. der Bankprüfer als Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsge­
sellschaft oder Revisor einer gesetzlich zuständ!gen Prü­
fungseinrichtung schon in den dem zu prüfenden Geschäfts­
jahr vorhergehenden sechs Geschäftsjahren das Kreditinstitut 
oder die Kreditinstitutsgruppe als Bankprüfer geprüft hat; 
dies gilt in den Fällen, in denen die Prüfung nicht von einer 
natürlichen Person als Bankprüfer durchgeführt wird, auch 
für den Prüfungsleiter und diejenige Person, die den Bestäti­
gungsvermerk unterfertigt hat, für den Zuständigkeitsbereich 
der Prüfungsstelle des Sparkassen-Prüfungsverbandes jedoch 
nur für den Prüfungsleiter; 

7. der genossenschaftliche Prüfungsverband, der die Bankprüfer 
bestellt, selbst Bankgeschäfte betreibt (gemischter Verband), 
es sei denn, daß die Prüfungsorgane (Revisoren) und die Prü­
fungseinrichtungen unabhängig und weisungsfrei von der Ge­
schäftsleitung des Kreditinstttutes sind; 

8. der Bankprüfer gesetzlicher Vertreter oder Mitglied des Auf­
sichtsrates oder Arbeitnehmer des zu prüfenden Kreditinstitu­
tes ist oder in den letzten drei Jahren vor seiner Bestellung 
war; 

9. der Bankprüfer &esetzlicher Vertreter oder Mitglied des Auf­
sichtsrates einer Juristischen Person, Gesellschafter einer Per­
sonengesellschaft oder Inhaber eines Unternehmens ist, so­
fern die juristische Person, die Personengesellschaft oder das 
Einzelunternehmen mit dem zu prüfenden Kreditinstitut ver­
bunden ist und mit diesem mindestens 5 vH der Anteile be­
sitzt; 

Vorgeschlagene Fassung 
den Kreditinstituts und von Unternehmen, an denen das zu 
prüfende Kreditinstitut mindestens 20 vH der Anteile besitzt, 
bezogen hat und dies auch im laufenden Geschäftsjahr zu er­
warten ist; 

5 . . . .  
6.  die personelle Unabhängigkeit des Abschlussprüfers von dem 

zu prüfenden Kreditinstitut insbesondere deshalb nicht ge­
währleistet ist, weil er eine andere Tätigkeit als die Beratung 
für das prüfende Kreditinstitut ausübt oder bei der Erfassung 
von Geschäftsfällen im Rechnungswesen oder bei der Erstel­
lung von Abschlüssen in Belangen mitwirkt, die er selbst prü­
fen soll; 

6a. der Abschlussprüfer als Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprü­
fungsgesellschaft oder Revisor einer gesetzlich zuständlgen 
Prüfungseinrichtung schon in den dem zu prüfenden Ge­
schäftSJahr vorhergehenden sechs Geschäftsjahren das Kredit­
institut oder die KreditinstitutsgI"l:lppe als Abschlussprüfer 
geprüft hat; dies gilt in den Fällen, in denen die Prüfung nicht 
von einer natürhchen Person als Abschlussprüfer durchge­
führt wird, auch für den Prüfungsleiter und dlejenige Person, 
die den Bestätigungsvermerk unterfertigt hat, fiir den Zustän­
digkeitsbereich der Prüfungs stelle des Sparkassen­
Prüfungsverbandes jedoch nur rur den Prüfungsleiter; 

7. der genossenschaftliche Prüfungsverband, der die Abschluss­
prüfer bestellt, selbst Bankgeschäfte betreibt (gem.ischter 
Verband), es sei denn, daß die Prüfungsorgane (Revlsoren) 
und die Prüfungseinrichtungen unabhängig und weisungsfrei 
von der Geschäftsleitung des Kreditinstitutes sind; 

8. der Abschlussprüfer gesetzlicher Vertreter oder Mitglied des 
Aufsichtsrates oder Arbeitnehmer des zu prüfenden Kreditin­
stitutes ist oder in den letzten drei Jahren vor seiner Bestel­
lung war; 

9. der Abschlussprüfer gesetzlicher Vertreter oder Mitglied des 
Aufsichtsrates einer Juristischen Person, Gesellschafter einer 
Personengesellschaft oder Inhaber eines Unternehmens ist, 
sofern die juristische Person, die Personengesellschaft oder 
das Einzelunternehmen mit dem zu prüfenden Kreditinstitut 
verbunden ist und mit diesem mindestens 5 vH der Anteile 
besitzt; 
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Geltende Fassung 
1 0. der Bankprüfer Arbeitnehmer eines Unternehmens ist, das 

mit dem zu prüfenden Kreditinstitut verbunden ist oder an 
diesem mindestens 5 vH der Anteile besitzt, oder Arbeitneh­
mer einer natürlichen Person ist, die am zu prüfenden Kredit­
institut mindestens 5 vH der Anteile besitzt; ist der Bankprü­
fer Arbeitnehmer eines genossenschaftlichen Prüfungsver­
bandes, der auch Anteile an dem zu prüfenden Kreditinstitut 
besitzt, so darf dieser Anteil nicht mehr als 20 vH betragen, 
wenn die Unabhängigkeit des Bankprüfers auf andere geeig­
nete Weise sichergestellt ist; 

1 1 . der Bankprüfer gesetzlicher Vertreter, Mitglied des Auf­
sichtsrates oder Gesellschafter einer juristischen oder natürli­
chen Person oder einer Personengesellschaft, Inhaber oder 
Arbeitnehmer eines Unternehmens ist, sofern die juristische 
oder natürliche Person, die Personengesellschaft oder einer 
ihrer Gesellschafter oder das Einzelunternehmen gemäß Z 6 
nicht Bankprüfer des zu prüfenden Kreditinstitutes sein darf; 

1 2. der Bankprüfer bei der Prüfung eine Person beschäftigt, die 
gemäß Z 3 bis 6 und 8 bis 1 1  nicht Bankprüfer sein darf; 

1 3. der Bankprüfer seinen Beruf zusammen mit einer nach den 
Z 2 bis 12 ausgeschlossenen Person ausübt oder mit dieser 
gemeinsam die Voraussetzungen der Z 3 oder Z 4 erfiillt; 

1 4. beim Bankprüfer die Ehrenhaftigkeit insbesondere deshalb 
nicht gewährleistet ist, weil Ausschließungsgrilnde im Sinne 
des § 1 3  GewO 1 994 oder Umstände gemäß §§  9 und 10  
Wirtschaftstreubandberufsgesetz WTBG, BGBl. I 
Nr. 58/1999 vorliegen; 

1 5 .  der Bankprüfer seine Tätigkeit nicht mit der erforderlichen 
beruflichen Sorgfalt ausü1:it, insbesondere wenn seine Prü­
fungshandlungen innerhalb der letzten fünf Jahre schwere 
Mängel aufgewiesen haben; 

§ 62a. Die Ersatzpflicht von Bankprüfern beträgt, sofern sich 
nicht aus § 275 Abs. 2 HGB ein höherer Betrag ergibt, . . .  

§ 63. ( 1 )  Die Bestellung von Bankprüfern mit Ausnahme von 
so1cnen, die Prüfungsorgane gesetzlich zuständiger Prüfungseinrich­
tungen sind, hat vor Beginn des zu prüfenden Geschäftsjahres zu 

Vorgeschlagene Fassung 
10. der Abschlussprüfer Arbeitnehmer eines Unternehmens ist, 

das mit dem zu prüfenden Kreditinstitut verbunden ist oder an 
diesem mindestens 5 vH der Anteile besitzt, oder Arbeitneh­
mer einer natürlichen Person ist, die am zu prüfenden Kredit­
institut mindestens 5 vH der Anteile beSItzt; ist der Ab­
schlussprüfer Arbeitnehmer eines genossenschaftlichen Prü­
fungsverbandes, der auch Anteile an dem zu prüfenden Kre­
ditinstitut besitzt, so darf dieser Anteil nicht mehr als 20 vH 
betragen, wenn die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers auf 
andere geeignete Weise sichergestellt ist; 

1 1 .  der Abschlussprüfer gesetzlicher Vertreter, Mitglied des Auf­
sichtsrates oder Gesellschafter einer juristischen oder natürli­
chen Person oder einer Personengesellschaft, Inhaber oder 
Arbeitnehmer eines Unternehmens ist, sofern die juristische 
oder natürliche Person, die Personengesellschaft oder einer 
ihrer Gesellschafter oder das Einzelunternehmen gemäß Z 6 
nicht Abschlussprüfer des zu prüfenden Kreditinstitutes sein 
darf; 

12 .  der Abschlussprüfer bei der Prüfung eine Person beschäftigt, 
die gemäß Z 3 bis 6 und 8 bis 1 1  nicht Bankprüfer sein darf; 

1 3 .  der Abschlussprüfer seinen Beruf zusammen mit einer nach 
den Z 2 bis 1 2  ausgeschlossenen Person ausübt oder mit die­
ser gemeinsam die Voraussetzungen der Z 3 oder Z 4 erfüllt; 

1 4. beim Abschlussprüfer die Ehrenhaftigkeit insbesondere des­
halb nicht gewährleistet ist, weil Ausschließungsgründe im 
Sinne des § 1 3  GewO 1 994 oder Umstände gemäß §§ 9 und 
10  Wirtschaftstreuhandberufsgesetz - WTBG, BGBl. I 
Nr. 58/1 999 vorliegen; 

1 5 .  der Abschlussprüfer seine Tätigkeit nicht mit der erforderli­
chen beruflichen Sorgfalt ausübt, insbesondere wenn seine 
Prufungshandlup.gen innerhalb der letzten fünf Jahre schwere 
Mängel aufgeWIesen haben; 

§ 62a. Die Ersatzpflicht von Abschlussprüfern von Kreditinstitu­
tenbetr�gt, sofern sich nicht aus § 275 Abs. 2 HGB ein höherer Be­
trag ergibt, . . .  

§ 63. ( 1 )  Die Bestellung von Abschlussprüfern von Kreditinsti­
tuten mit Ausnahme von solchen, die Prüfungsorgane gesetzlich 
zuständiger Prüfungseinrichtungen sind, hat vor BegInn des zu prü-
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Geltende Fassung 
erfolgen und ist der FMA unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Diese 
kann gegen die Bestellung eines Bankprüfers Widerspruch im Sinne 
des § 270 Abs. 3 HGB erheben; soweit diese anzeigepflichtig war, 
hat der Widerspruch innerhalb eines Monats zu erfolgen. Uber den 
Widerspruch hat das Gericht unter Berücksichtigung der Ausschlie­
ßungsgrunde zu entscheiden. 

( l a) Besteht jedoch, insbesondere auf Grund der gemäß Abs. lc 
erhaltenen Informationen, der begründete Verdacht, dass schwer­
wiegende, nicht kurzfristig behebbare Ausschließungsgrunde vorlie­
gen, so kann die FMA selbst die Bestellun� eines nicht geeigneten 
Bankprufers untersagen oder, bei Gefahr m Verzug, selbst einen 
anderen Bankprüfer bestellen. Ergibt sich nach der erfolgten Bestel­
lung des Bankprüfers ein begründeter Verdacht auf das Vorliegen 
schwerwiegender, nicht kurzfristig behebbarer Auschließungsgrün­
de, so kann die FMA die sofortige Bestellung eines anderen Bank­
prufers anordnen oder, bei Gefahr in Verzug, selbst einen anderen 
Bankprüfer bestellen. Handelt es sich jedoch um einen gemäß § 270 
HGB vom Gericht bestellten Prüfer, so ist gemäß Abs. 1 vorzuge­
hen. 

( l b) Die FMA hat das Kreditinstitut und das gemäß § 270 Abs. 3 
HGB zuständige Gericht von allen Maßnahmen gemäß Abs. l a  un­
verzüglich zu verständigen. 

Vorgeschlagene Fassung 
fenden Geschäftsjahres zu erfolgen und ist der FMA unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Diese kann gegen die Bestellung eines Ab­
schlussprüfers eines Kreditinstitutes Widerspruch im Sinne des 
§ 270 Abs. 3 HGB erheben; soweit diese anzeigepfli�ptig war, hat 
der Widerspruch innerhalb eines Monats zu erfolgen. Uber den Wi­
derspruch hat das Gericht unter Berücksichtigung der Ausschlie­
ßungsgründe zu entscheiden. 

( l c) Der Bankprufer hat innerhalb von zwei Wochen nach seiner ( lc) Der Abschlussprüfer eines Kreditinstitutes hat innerhalb 
Bestellung der FMA zu bescheinigen, dass keine Ausschließungs- von zwei Wochen nach seiner Bestellung der FMA zu bescheinigen, 
grunde vorliegen. Er hat auf ihr Verlangen alle zur Beurteilung er- dass keine Ausschließungsgründe vorliegen. Er hat auf ihr Verlan­
forderlichen weiteren Bescheinigungen und Nachweise zu erbringen. gen alle zur Beurteilung erforderlichen weiteren Bescheinigungen 
Wird einem solchen Verlangen nicht entsprochen, so kann die FMA und Nachweise zu erbringen. Wird einem solchen Verlangen mcht 
gemäß Abs. 1 oder Abs. 1 a vorgehen. entsprochen, so kann die FMA gemäß Abs. 1 vorgehen. 

(2) Die Bestimmungen der § §  268 bis 270 HGB über die Prü- (2) Die Bestimmungen der §§ 268 bis 270 HGB über die Prü-
fung des Jahresabschlusses (Konzemabschluß) sind für Kreditinsti- fung des Jahresabschlusses (Konzemabschluss) sind für Kreditinsti­
tute mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des tute mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Bestellung des Ab­
AbschlußpTÜfers der Bankprüfer tritt. An den Beratungen der nach schlussprüfers gemäß Abs. 1 vor Beginn des zu prüfenden Ge­
Gesetz und Satzung bestehenden Aufsichtsorgane über den Jahre- schäftsJahres erfolgen muss. An den Beratungen der nach Gesetz 
sabschluß haben die Bankprüfer als sachverständige Auskunftsper- und Satzung bestehenden Aufsichtsorgane über den Jahresabschluss 
sonen teilzunehmen. haben die AbschlusspTÜfer von Kredttinsituten als sachverständige 

(3) Werden vom BankpTÜfer Tatsachen festgestellt, auf Grund (3) Werden vom Abschlussprüfer bei seiner Prüfungstätigkeit 
derer er die Funktionsfähigkeit des Kreditinstituts oder die Erfüll- Tatsachen festgestellt, die den Bestand des gepTÜften Kreditinstituts 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
barkeit von dessen Ve�flichtungen rur nicht mehr gewährleistet oder die Errullbarkeit von dessen VeTflichtungen für gefahrdet oder 
oder fiir die BankenaufsIcht maßgebliche gesetzliche oder sonstige die rur die Bankenaufsicht maßgebhche �esetzliche oder sonstige 
Vorschriften oder Bescheide des Bundesministers fiir Finanzen oder Vorschriften oder Bescheide des Bundesmmisters rur Finanzen oder 
der FMA fiir verletzt erachtet, so hat er diese Tatsachen mit Erläute- der FMA rur verletzt erkennen lassen, so hat er über diese Tatsachen 
�ngen d�r �MA und �er Oesterreichisch�n N�tionalbank unver�üg- unbeschadet § 2�3 Abs. 2 HGß mit Erläuterunge� auch 4er . FMA 
hch schrifthch anzuzeIgen. Handelt es SIch Jedoch um kurzfristIg und der Oesterrelchlschen NatlOnalbank unverzüghch schrifthch zu 
behebbare, geringrugige Mängel, so ist die Anzeige erst dann zu berichten. Handelt es sich jedoch um kurzfristig behebbare, gering­
erstatten, wenn das Kreditinstitut nicht binnen einer vom Bankprüfer rugige Mängel, so ist erst dann zu berichten, wenn das Kreditmstitut 
bestimmten ang�messenen Frist von. längste�s d�ei Monaten die nicht binnen länßstens �rei Monaten die festg�stellten Mäng�l be�o­
festgestellten Mangel behoben hat. Eme AnzeIge 1st auch dann zu ben hat. Zu benchten 1st auch dann, wenn dIe Geschäftsleiter eme 
erstatten, wenn die Geschäftsleiter eine vom Bankprüfer geforderte vom Abschlussprüfer geforderte Auskunft innerhalb einer angemes­
Auskunft innerhalb einer von diesem gesetzten angemessenen Frist senen Frist nicht ordnungsgemäß erteilen. Von einem Prüfungsver­
nicht ordnungsgemäß erteilen. Von einem Prüfungsverband bestellte band bestellte Abschlussprüfer haben Berichte nach diesem Absatz 
Bankprüfer haben Anzeigen nach diesem Absatz über den Prüfungs- über den Prüfungsverband zu erstatten, der sie unverzüglich weiter-
verband zu erstatten, der sie unverzüglich weiterzuleiten hat . zuleiten hat. 

(3a) Abs. 3 ist auch anzuwenden, wenn der Bankprüfer bei ei- (3a) Abs. 3 ist auch anzuwenden, wenn der Abschlussprüfer bei 
nem verbundenen Unternehmen (§ 228 Abs. 3 HGB) des Kreditinsti- einem verbundenen Unternehmen (§ 228 Abs. 3 HGB) des Kreditin-
tutes als Abschlußprüfer tätig ist. stitutes als Abschlußprüfer tätig ist. 

(3b) Erstattet der Bankprüfer in gutem Glauben Anzeige nach (3b) Erstattet der Abschlussprüfer in gutem Glauben Anzeige 
Abs. 3 oder 3a, so gilt dies nicht als Verletzung einer vertraglich nach Abs. 3 oder 3a, so gilt dies nicht als Verletzung einer vertrag­
oder durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelten Be- lich oder durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelten 
kanntmachungsbeschränkung und zieht rur ihn keine Haftung nach Bekanntmachungsbeschränkung und zieht fiir ihn keine Haftung 
sich. nach sich. 

(4) Der Bankprüfer hat die Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlus- (4) Der Abschlussprüfer hat die Gesetzmäßigkeit des Jahresab-
ses zu prüfen. Die Prüfung hat auch zu umfassen: schlusses zu ptüfen. DIe Prüfung hat auch zu umfassen: 

1 . . . .  1 . . . .  
2 .  die rechtzeitige und vollständige Errullung der §§ 2 1  bis 27, 2. die Beachtung der §§ 2 1  bis 27, 29 sowie 73 Abs. 1 und 75; 

29 sowie 73 Abs. 1 und 75; 
2a. die Einhaltung der §§ 1 0  bis 18 WAG; 
3 .  die Einhaltung der sonstigen Vorschriften dieses Bundesge­

setzes und der anderen für Kreditinstitute wesentlichen 
Rechtsvorschriften; 

4. die Einhaltung des § 230 a ABGB, der §§ 66 und 67 sowie 
der gemäß § 68 Abs. 2 erlassenen Verordnung; 

5 . - 6  . . . .  

2a. die Beachtung der §§ 1 0  bis 18 WAG; 
3. die Beachtung der sonstigen Vorschriften dieses Bundesge­

setzes und der anderen fiir Kreditinstitute wesentlichen 
Rechtsvorschriften; 

4. die Beachtung des § 230a ABGB, der §§ 66 und 67 sowie der 
gemäß § 68 Abs. 2 erlassenen Verordnung; 

5 . - 6  . . . .  
(5) Das Ergebnis dieser Ptüfung ist in einen gesonderten ban- (5) Das Ergebnis der Prüfung gemäß Abs. 4 ist in einer Anlage 

kaufsichtlichen Prüfungsbericht aufzunehmen. Dieser Bericht ist den zum Prüfungsbericht über den Jahresabschluss darzustellen. Diese 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Geschäftsleitem, den nach Gesetz oder Satzung bestehenden Auf- Anlage ist mit dem Prüfungsbencht über den Jahresabschluß den 
sichtsorganen der Kreditinstitute gleichzeitig mit dem Prüfungs be- Geschäftsleitern, den nach Gesetz oder Satzung bestehenden Auf­
richt über den Jahresabschluß so zeitgerecht zu übermitteln, daß die sichtsorganen der Kreditinstitute so zeitgerecht zu übermitteln, daß 
Vorlagefrist des § 44 Abs. 1 eingehalten werden kann. die Vorlage frist des § 44 Abs. 1 eingehalten werden kann. 

(6) Der Bankprüfer hat die Angaben gemäß § 44 Abs. 4 von (6) Die Angaben gemäß § 44 Abs. 4 sind auch von Zweigstellen 
ZweIgstellen von Kreditinstituten gemäß § 9 Abs. 1 und Finanzinsti- von Kreditinstituten gemäß § 9 Abs. 1 und Finanzinstituten gemäß 
tuten gemäß § 1 1  Abs. 1 und § 1 3  AQ�. 1 ,  die Tätigkeiten gemäß § 1 § 1 1  Abs. 1 und § 1 3  Abs:. 1 ,  die Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 
Abs. 1 Z 2 bis 8, 1 1  und 1 5  bis 1 7  in Osterreich erbringen, zu prüfen. bis 8, 1 1 und 1 5  bis 1 7  in Osterreich erbringen, prüfen zu lassen. Die 
Die Prüfung hat zu umfassen: Prüfung hat zu umfassen: 

1 .  Die Richtigkeit und Übereinstimmung mit dem Jahre- 1 .  Die Richtigkeit und Übereinstimmung mit dem Jahresab-
sabschluß (§ 44 Abs. 3); schluss (§ 44 Abs. 3); 

2. die Einhaltung der in den §§ 9 Abs. 7, 1 1  Abs. 5 sowie 13 2. die Beachtung der in den &§  9 Abs. 7 ,  1 1  Abs. 5 sowie 1 3  
Abs. 4 genannten Vorschriften und die Einhaltung der § § 1 0  Abs. 4 genannten Vorschriften und die Beachtung der § § 1 0  
bis 1 8  WAG. bis 1 8  WAG. 

. (6a) Bei Zweigstellen von Wertpapierfirmen gemäß § 9a ist die 
Emhaltung der §§  10  bis 1 8  W AG zu prüfen und ein Bencht, beste­
hend aus Teil I Punkt 1 0  der Verordnung über den bankaufsichtli­
chen Prüfungsbericht, zu erstellen. Dieser Bericht ist so zeitgerecht 
zu erstellen und den Geschäftsleitern der Zweigstellen zu übermit­
teln, dass die in § 44 Abs. 5a genannte Vorlagefrist eingehalten wer­
den kann. 

(7) Das Ergebnis der Prüfung ist in einen gesonderten bankauf­
sichtlichen Prüfungsbericht aufzunehmen. Dieser Bericht ist den 
Geschäftsleitern der Zweigstell!!n von Kreditinstituten (Finanzinsti­
tuten) aus Mitgliedstaaten in Osterreich gleichzeitig mit dem Prü­
fungsbericht über den Jahresabschluß so zeitgerecht zu übermitteln, 
daß die Vorlagefristen des § 44 Abs. 3 bis 5 emgehalten werden kön­
nen. 

(8) Bankprüfer, die gemäß § 62 Z 2 eine Versicherungspflicht 
trifft, haben eine Haftpfllchtverslcherung bei einem in einem Mit­
gliedstaat zum Betrieb des Versicherungsgeschäftes berechtigten 
Versicherungsunternehmen abzuschließen, die das aus der Bankprü­
fung resultierende Risiko abdeckt. Gesetzlich zuständige Prüfungs­
einnchtungen haben ein Wahlrecht zwischen der Abdeckung der 
Haftung durch Beiträge der Mitglieder oder einer Haftpflichtversi­
cherung nach den Bestimmungen dieses Absatzes. Die Deckungs­
summe des Versicherungsvertrages hat pro geprüftem Kreditinstitut 
bei Kreditinstituten mit einer Bilanzsumme bis zu einer Milliar-

(6a) Bei Zweigstellen von Wertpapierfirmen gemäß § 9a ist die 
Beachtung der §§ 10 bis 18 W AG zu prüfen. Der Bericht über dieses 
Prüfungsergebnis ist in Form der Anlage gemäß Abs. 7 so zeitge­
recht zu erstellen und den Geschäftsleitern der Zweigstellen zu ü­
bermitteln, dass die in § 44 Abs. 5a genannte Vorlagefrist eingehal­
ten werden kann. 

(7) Das Ergebnis der Prüfung gemäß Abs. 6 und 6a ist in einer 
Anlage zum Prüfungsbericht gemäß § 44 Abs. 4 und 5a darzustellen. 
Der Prüfungs bericht ist einschließlich der Anlage, bei Wertpapier­
firmen in Form der Anlage, den Geschäftsleitern der Zweigstellen 
von Kreditinstitutep., Finanzinstituten und Wertpapierfirmen aus 
Mitgliedstaaten in Osterreich so zeitgerecht zu übermitteln, daß die 
Vorlagefristen des § 44 Abs. 3 bis 5 emgehalten werden können. 

(8) Abschlussprüfer, die gemäß § 62 Z 2 eine Versicherungs­
pflicht trifft, haben eine Haftpflichtversicherung bei einem in einem 
Mitgliedstaat zum Betrieb des Versicherungsgeschäftes berechtigten 
Versicherungsunternehmen abzuschließen, die das aus der Ab­
schlussprüfung von Kreditinstituten resultierende Risiko abdeckt. 
Gesetzlich zuständige Prüfungseinrichtungen haben ein Wahlrecht 
zwischen der Abdeckung der Haftung durch Beiträge der Mitglieder 
oder einer Haftpflichtversicherung nach den Bestimmungen dieses 
Absatzes. Die Deckungssumme des Versicherungsvertrages hat pro 
geprüftem Kreditinstitut bei Kreditinstituten mit einer Bilanzsumme 

31 

135/M
E

 X
X

II. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
47 von 73

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



! 

I 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

de Euro mindestens 2 MillioneniEuro, bei Kreditinstituten mit einer bis zu einer Milliarde Euro mindestens 2 Millionen Euro, bei Kredit­
Bilanzsumme bis zu 5 Milliarden Euro mindestens 3 Millionen Euro, instituten mit einer Bilanzsumme bis zu 5 Milliarden Euro mindes­
bei Kreditinstituten mit �einer Bilanzsumme bis zu tens 3 Millionen Euro, bei Kreditinstituten mit einer Bilanzsumme 
1 5  Milliarden Euro mindestens Millionen Euro und bei Kreditinsti- bis zu 1 5  Milliarden Euro mindestens 4 Millionen Euro und bei Kre­
tuten mit einer Bilanzsumme v mehr als 1 5  Milliarden Euro min- ditinstituten mit einer Bilanzsumme von mehr als 15  Milliarden Euro 
destens 6 Millionen Euro zu bet�agen. Bei Kreditinstituten, die einer mindestens 6 Millionen Euro zu betragen. Bei Kreditinstituten, die 
gesetzlich zuständigen Prüfungsemrichtung an�ehören, hat, sofern einer gesetzlich zuständigen Prüfungseinrichtung angehören, hat, 
eine Haftpflichtversicherung a�geschlossen wIrd, die Deckungs- sofern eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen wird, die De­
summe des Versicherungsvertnages mindestens 6 Millionen Euro ckungssumme des Versicnerungsvertrages mindestens 
sowie einen Zuschlag zu betragen, der sich nach der Anzahl der 6 MiIlionen Euro sowie einen Zuschlag zu betragen, der sich nach 
Mitgliedsinstitute bemisst. Der Zuschlag zur Deckungssumme be- der Anzahl der Mitgliedsinstitute bemisst. Der Zuschlag zur De­
trägt fiir 1 00 Mitglieder je eine illion Euro, wobei dIe Mitglieder- ckungssumme beträgt rur 1 00 Mitglieder je eine Million Euro, wobei 
anzahl jeweils auf das nächste undert aufzurunden ist. Die Haft- die Mitgliederanzahl jeweils auf das nächste Hundert aufzurunden 
pflichtversicherung nach den v stehenden Bestimmungen kann fiir ist. Die Haftpflichtversicherung nach den vorstehenden Bestimmun­
Kreditinstitute eines Fachverb des, in dem mehrere gesetzlich zu- gen kann rur Kreditinstitute emes Fachverbandes, in dem mehrere 
ständige Prüfungseinrichtungen it unterschiedlichem, insbesondere gesetzlich zuständige Prüfungseinrichtungen mit unterschiedlichem, 
örtlichem Zuständigkeitsbereic bestehen, fiir alle Institute des msbesondere örtlichem Zuständigkeitsbereich bestehen, für alle In­
betreffenden Fachverbandes vo der Prufungseinrichtung mit dem stitute des betreffenden Fachverbandes von der Prüfungseinrichtung 
größten örtlichen Zuständigkeit bereich abgeschlossen werden. Die mit dem größten örtlichen Zuständigkeitsbereich abgeschlossen 
Versicherungsprämie ist spätestens drei Wochen nach Bestellung werden. Die Versicherungsprämie ist spätestens drei Wochen nach 
zum Bankprüfer zur Gänze zu bezahlen; der Bankprüfer hat das Be- Bestellung zum Abschlussprüfer zur Gänze zu bezahlen; der Ab­
stehen dieser Versicherung sore die Bezahlung der Prämie der schlussprüfer hat das Bestehen dieser Versicherung sowie die Be­
FMA binnen vier Wochen nac Bestellung zum Bankprüfer nach- zahlung der Prämie der FMA binnen vier Wochen nach Bestellung 
zuweisen; gesetzlich zuständig . p.ru�ngseinrichtungen habe!1 das zum �b�chlussprüfer nachzuweisen; ge�etzlich �ständige Pri!­
Bestehen dIeser Versicherung SOWIe dIe Bezahlung der PrämIe der fungsemnchtungen hab�n das Best�hen dIeser VerSIcherung SOWIe 
FMA im ersten Quartal des au� das zu prüfende Geschäftsjahr fol- die Bezahlung der PrämIe der FMA 1m ersten Qum:ml des auf das zu 
genden Jahres nacbzuweisen. I prüfende Geschäftsjahr folgenden Jahres nachzuweIsen. 

§ 63a. ( 1 )  - (2) . . .  , § 63a. ( 1 )  - (2) . . . 
(3) Der gemäß § 6 1  bestellt� Bankprüfer ist auch außerhalb von . (3) Der gemäß § 61  bestellte Abschlussprufer de� Kreditinstiuts 

Prufungsaufträgen des Aufsichdorgans zur Verständigung von des- 1St auch außerhalb von Prüfung�aufträgen des �ufSIchtsorg!ills zur 
sen Vorsitzenden berechtigt, wetm eine Berichterstattung an die Ge- Verständigung von dessen VorsItzenden berechtIgt, wenn eme Be­
schäftsleiter wegen der Art und Umstände der festgestellten Ord- richterstattung an die Geschäftsleiter wegen der Art und Umstände 
nun�swidrigkeiten den Zweck ider Beseitigung der Mängel nicht der festgestellten Ordnungswidrigkeiten den Zweck der Beseitigung 
erreIchen würde und diese schwqrwiegend sind. der Mängel nicht erreichen würde und diese schwerwiegend sind. 

§ 65. ( 1 )  Die Kreditinstitute! haben den Jahresabschluß und den § 65. ( 1 )  Die Kreditinstitute haben den Jahresabschluß und den 
Konzemabschluß nach § 59 und : § 59a Abs. 1 unverzüglich nach der Konzernabschluß nach § 59 und § 59a Abs. I unverzüglich nach der 
Feststellung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" oder in einem a11- Feststellung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" oder in einem all­
gemein erhältlichen Bekanntmachungsblatt zu veröffentlichen. Der gemein erhältlichen Bekanntmachungsblatt zu veröffentlichen. Dies 
Lagebericht und der Konzernlagebericht nach § 59 und § 59a Abs. 1 gilt nicht für die Anlage zum Prürungsbericht über den Jahresab-

I 
I 
i 
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Gelten�e Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sind am Sitz des Kreditinstitut, fiir jedermann zur Einsichtnahme schluss gemäß § 63 Abs. 5. Der Lagebericht und der Konzernlagebe-
bereitzuhalten. ! richt nach § 59 und § 59a Abs. 1 sind am Sitz des Kreditinstitutes fiir 

I jedermann zur Einsichtnahme bereitzuhalten. 
(2) - (3) I (2) - (3) 
(3a) Zweigstellen von Kreditinstituten gemäß § 9 Abs. 1 und Fi- (3a) Zweigstellen von Kreditinstituten gemäß § 9 Abs. 1 und Fi-

nanzinstituten gemäß § 1 1  Abs.i 1 und § 1 3  AQ�. 1 ,  die Tätigkeiten nanzinstituten gemäß § 1 1  Abs. 1 und § 1 3  AQ�. 1 ,  die Tätigkeiten 
nach § 1 Abs. 1 Z 2 bis 8, 1 1  �d 1 5  bis 17  in Osterreich erbringen, nach § 1 Abs. 1 Z 2 bis 8, 1 1  und 1 5  bis 1 7  in Osterreich erbringen, 
haben die geprüften Angabe�n mäß § 44 Abs. 4 sowie den Jahre- haben die geprüften Angaben gemäß § 44 Abs. 4 sowie den Jahre­
sabschluß una den konsolidierte Abschluß des Kreditinstitutes (Fi- sabschluß una den konsolidierten Abschluß des Kreditinstitutes (Fi-
nanzinstitutes) im "Amtsblatt Wiener Zeitung" oder in einem nanzinstitutes) im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" oder in einem 
allgemein erhältlichen Bek machungsblatt zu veröffentlichen allgemein erhältlichen Bekanntmachungsblatt zu veröffentlichen 
sowie diese Unterlagen in der ' weigstelle fiir jedermann zur Ein- sowie diese Unterlagen in der Zweigstelle fiir j edermann zur Ein-
sichtnahme bereitzuhalten. [ sichtnahme bereitzuhalten. Dies gilt nicht fiir dIe Anlage zum Prü-

(4) . . . I (4) . . .  
§ 68. ( 1 )  Der Bankprüfer hal bei der Prüfung gemäß § 63 Abs. 4 § 68. ( 1 )  Der Abschlussprüfer hat auch die ordnungsgemäße 

Z 4 'besonders auf die ordnungs�emäße Verwaltung des Deckungs- Verwaltung des Deckungsstocks zu prüfen. 
stocks zu achten. I 

(2) . . . (2) . . .  
§ 70. ( 1 )  Zur Erfiillung ihrer;Aufgaben nach § 69 Z 1 und 2 kann § 70. ( 1 )  In ihrem Zuständigkeitsbereich als Bankenaufsichtsbe-

die PMA unbeschadet der ihr auf Grund anderer Bestimmungen die- hörde (§ 69 Z 1 und 2) kann die FMA unbeschadet der ihr auf Grund 
ses Bundesgesetzes zustehenden! Befugnisse jederzeit im Sinne einer anderer Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zystehenden Befug­
laufenden Uberwachung der Kreditinstitute und der Kreditinstituts- nisse jederzeit im Sinne einer laufenden Uberwachung der 
gruppen I Kreditinstitute und der Kreditinstitutsgruppen 

1 .  von den Kreditinstituten sowie von übergeordneten Kreditin- 1 .  von den Kreditinstituten sowie von übergeordneten Kreditin-
stituten fiir Unternehmen :der Kreditinstitutsgruppe die Vorla- stituten für Unternehmen der Kreditinstitutsgruppe die Vorla-
ge von Zwischenabschlüssen, von Ausweisen in bestimmter ge von Zwischenabschlüssen, von Ausweisen in bestimmter 
Form und Gliederun� unP von Prüfungsberichten verlangen, Form und Gliederun� und von Prüfungsberichten verlangen, 
ferner von den Kreditmsi' uten sowie von den über�eordneten ferner von den Kreditmstituten sowie von den über�eordneten 
Kreditinstituten fiir Unt mehmen der KreditinstItutsgruppe Kreditinstituten rur Unternehmen der Kreditinstttutsgruppe 
und deren Organen Aus 'nfte über alle Geschäftsangelegen- und deren Organen Auskünfte über alle Geschäftsangelegen-
heiten fordern, in die B", her, Schriftstücke und Datenträger heiten fordern, in die Bücher, Schriftstücke und Datenträger 
Einsicht nehmen und durch die Bankprüfer und andere Wlrt- Einsicht nehmen; auf den Umfang der Auskunfts-, Vorlage-
schaftsprüfer und Wirtschafts,Prüfungsgesellschaften, die zu- und Einschaurechte der FMA und die Verpflichtung zur Ver-
ständigen Prüfungs- und lRevlsionsverbände und durch sons- fiigbarkeit von Unterlagen im Inland ist § 60 Abs. 3 anzu-
tige Sachverständige alle erforderlichen Prüfungen vorneh- wenden; 
men lassen; die im § 62 genannten Ausschließungsgründe 
sind anzuwenden; auf den Umfang der Auskunfts-, Vorlage-
und Einschaurechte der FMA und die Verpflichtung zur Ver-
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Geltende Fassung 
fügbarkeit von Unterlagen im Inland ist § 60 Abs. 3 anzu­
wenden; 

2. von den Bankprüfern und von den zuständigen Prüfungs- und 
Revisionsverhänden Prüfuns;sberichte und Auskünfte einho­
len und diesen die erforderhchen Auskünfte erteilen; weiters 
kann sie von den Sicherungseinrichtungen und von dem ge­
mäß Abs. 2 Z 2 bestellten Regierungskommissär alle erfor­
derlichen Auskünfte einholen und diesen erteilen; 

3. eigene Prüfer oder die Oesterreichische Nationalbank, letztere 
wenn hierdurch das Verfahren wesentlich vereinfacht oder 
beschleunigt wird oder wenn dies im Interesse der Zweckmä­
ßigkeit, Einfachheit oder Raschheit gelegen ist, mit der Prü­
fung von Kreditinstituten, geren Zweigniederlassungen und 
Repräsentanzen außerhalb Osterreichs sowie von Unterneh­
men der Kreditinstitutsgruppe beauftragen. Die FMA hat zur 
Vor-Ort-Prüfung im Bereich der Bankenaufsicht hinsichtlich 
der Prüfung der ordnungs�emäßen Begrenzung von Marktri­
siken (§ 26b Abs. 1 Z 1 bIS 4) und Kreditrisiken (§ 2 Z 57) 
die Oesterreichische Nationalbank zu beauftragen. Die Ver­
pflichtung zur Beauftragung der Oesterreichischen National­
bank gilt Jedoch nicht, wenn diese der FMA mitteilt, dass sie 
die Prüfung nicht oder nicht fristgerecht durchführen kann. 
Die Oesterreichische Nationalbank und die FMA sind berech­
tigt, eigene Mitarbeiter an Prüfungen durch die jeweilige an­
dere Institution teilnehmen zu lassen. 

4. zur Prüfung von Unternehmen der KIeditinstitutsgruppe so­
wie von Zweigstellen und Repräsentanzen in Mitgliedstaaten 
und in Drittländern gemäß § 77 Abs. 5 Z 2 und 3 auch die zu­
ständigen Behörden des Aufuahmestaates um die Vornahme 
der Prüfung ersuchen, wenn dies gegenüber einer Prüfung 

Vorgeschlagene Fassung 

2. von den Abschlussprüfern der Kreditinstitute und Kreditinsti­
tutsgruppen und von den zuständigen Prüfungs- und Revisi­
onsverbänden Auskünfte einholen; weiters kann sie von den 
Sicherungseinrichtungen und von dem gemäß Abs. 2 Z 2 be­
stellten Regierungskommissär alle erforderlichen Auskünfte 
einholen und diesen erteilen; 

2a. durch die Abschlussprüfer der Kreditinstitute und Kreditinsti­
tutsgruppen, andere Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü­
fungsgesellschaften, die zuständlgen Prüfungs- und Revisi­
onsverbände und durch sonstige Sachverständige alle erfor­
derlichen Prüfungen vornehmen lassen; die im § 62 genann­
ten Ausschließungsgriinde sind anzuwenden; die Erteilung 
von Auskünften durch die FMA an die von ihr beauftragten 
Prüfer ist zulässig, soweit dies zur Erfüllung des Prüfungsauf­
trags zweckdienlIch ist; 

3. eigene Prüfer oder die Oesterreichische Nationalbank, letztere 
wenn hierdurch das Verfahren wesentlich vereinfacht oder 
beschleunigt wird oder wenn dies im Interesse der Zweckmä­
ßigkeit, Einfachheit oder Raschheit gelegen ist, mit der Prü­
fung von Kreditinstituten, geren Zweigniederlassungen und 
Repräsentanzen außerhalb Österreichs sowie von Unterneh­
men der Kreditinstitutsgruppe beauftragen. Die FMA hat zur 
Vor-Ort-Prüfung im Bereich der Bankenaufsicht hinsichtlich 
der Prüfung der ordnungsgemäßen Begrenzung von Marktri­
siken (§ 26b Abs. 1 Z 1 bis 4) und Kreditrisiken (§ 2 Z 57) 
die Oesterreichische Nationalbank zu beauftragen. Die Ver­
pflichtung zur Beauftragung der Oesterreichischen National­
bank gilt Jedoch nicht, wenn diese der FMA mitteilt, dass sie 
die Prüfung nicht oder nicht fristgerecht durchführen kann. 
Die Oesterreichische Nationalbank und die FMA sind berech­
tigt, eigene Mitarbeiter an Prüfungen durch die jeweilige an­
dere Institution teilnehmen zu lassen. 

4. zur Prüfung von Unternehmen der Kreditinstitutsgruppe so­
wie von Zweigstellen und Repräsentanzen in Mitgliedstaaten 
und in Drittländern gemäß § 77 Abs. 5 Z 2 und 3 auch die zu­
ständigen Behörden des Aufuahmestaates um die Vornahme 
der Prüfung ersuchen, wenn dies gegenüber einer Prüfung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gemäß Z 3 das Verfahren vereinfacht oder beschleunigt oder gemäß Z 3 das Verfahren vereinfacht oder beschleunigt oder 
wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Einfachheit, wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Einfachheit, 
Raschheit oder Kostenersparnis gelegen ist; unter diesen Vor- Raschheit oder Kostenersparnis gelegen ist; unter diesen Vor-
aussetzungen ist auch die Teilnahme eigener Prüfer oder die aussetzungen ist auch die Teilnahme eigener Prüfer oder die 
Beauftragung der Oesterreichischen Nationalbank zur Teil- Beauftragung der Oesterreichischen Nationalbank zur Teil-
nahme zulässig, wobei im Falle der Prüfung von Markt- oder nahme zulässig, wobei im Falle der Prüfung von Markt- oder 
Kreditrisiken die FMA jedenfalls die Oesterreichische Natio- Kreditrisiken die FMA jedenfalls die Oesterreichische Natio-
nalbank mit der Prüfungsteilnahme zu beauftragen hat, § 70 nalbank mit der Prüfungsteilnahme zu beauftragen hat, Z 3 
Abs. 1 Z 3 dritter Satz ist anzuwenden. dritter Satz ist anzuwenden." 

(2) . . .  (2) . . , 

§ 70a. ( 1 )  . . .  § 70a. ( 1 )  . . . 
(2) Unbeschadet der auf Grund anderer Bestimmungen dieses (2) Unbeschadet der auf Grund anderer Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes bestehenden Befugnisse kann die FMA gemäß § 70 Bundesgesetzes bestehenden Befugnisse kann die FMA gemäß § 70 
Abs. 1 Z 3 alle gemäß Abs. 1 vom Kreditinstitut zu erteilenden Aus- Abs. 1 Z 3 alle gemäß Abs. 1 vom Kreditinstitut zu erteilenden Aus­
künfte vor Ort einholen und erteilte Auskünfte nachprüfen oder die künfte vor Ort einholen und erteilte Auskünfte nachprüfen oder die 
Oesterreichische Nationalbank mit der Auskunftseinholung oder mit Oesterreichische Nationalbank mit der Auskunftseinholung oder mit 
der Auskunftsnachprüfung beauftragen; § 7 1  ist anzuwenden. Mit der Auskunftsnachprüfung beauftragen; § 7 1  ist anzuwenden. Mit 
dieser Prüfung können auch die Bankprüfer, die zuständigen Prü- dieser Prüfung können auch die vom Kreditinstitut bestellten Ab­
fungs- und Revisionsverbände, Wirtschaftsprüfer oder sonstige vom schlussprüfer, die zuständigen Prüfungs- und Revisionsverbände, 
gemischten Unternehmen unabhängige Sachverständige beauftragt Wirtscliaftsprüfer oder sonstige vom gemischten Unternehmen un­
werden. Zur Auskunftseinholung und Nachprüfung der erteilten abhängige Sachverständige beauftragt werden. Zur Auskunftseinho­
Auskünfte hinsichtlich der ordnungsgemäßen Begrenzung von lung und Nachprüfung der erteilten Auskünfte hinsichtlich der ord­
Markt- und Kreditrisiken hat sich die FMA jedoch der Oesterreichi- nungsgemäßen Begrenzung von Markt- und Kreditrisiken hat sich 
sehen Nationalbank zu bedienen; § 70 Abs. 1 Z 3 dritter Satz ist an- die FMA jedoch der Oesterreichischen Nationalbank zu bedienen; 
zuwenden. § 70 Abs. 1 Z 3 dritter Satz ist anzuwenden. 

(4) . . .  (4) . . . 
§ 71.  ( 1 )  - (2) § 71 . ( 1 )  - (2) 
(3) Z 1 - 3 . . .  (3) Z 1 3 . . .  
4.  sowie von den Bankprüfern, 4. sowie von den Abschlussprüfern des Kreditinstituts 
(4) . . .  (4) . . .  
§ 75. ( 1 )  (2) § 75. ( 1 )  - (2) 
(3) Z 1 - 4 . . .  (3) Z 1 4 . .  , 

5. der bestellten Bankprüfer und 5. der vom Kreditinstitut bestellten Abschlussprüfer und 
Z 6 . . . Z 6  . . .  
(4) - (5)  (4) - (5) 
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Geltende Fassung 

(6) . . .  
§ 77. (1 )  - (5) 

Vorgeschlagene Fassung 
(5a) Die FMA kann bei Vorliegen der Reziprozität die Oester­

reichische Nationalbank mit Verordnung beauftragen, die Daten der 
Großkreditevidenz vergleichbaren Einnchtungen in den Mitglied­
staaten in jenem Umfang zur Verfligung zu stellen, der den in Abs. 3 
Z 1 bis 6 genannten Abfrageberechtigten zugänglich ist. Die Ver­
gleichbarkeit ist gegeben, wenn 

1 .  das Informationssystem auf Daten von Großkunden be­
schränkt ist und 

2. der Zugang zum Informationssystem auf Aufsichtsbehörden 
und Institutionen, die den in Abs. 3 Z 1 bis 6 genannten Ka­
tegorien von Empfängern vergleichbar sind, beschränkt ist 
und 

3 .  der Verwendungszwecks des Informationssystems beschränkt 
ist auf 
a) die Ausübung der Finanzmarktaufsicht oder 
b) die Bonitätsprüfung. 

In der Verordnung der FMA sind die Einrichtungen namentlich zu 
bezeichnen, an welche zu übermitteln ist; weiters i�t zu regeln, in 
welchen technisch-organisatorischen Verfahren die Übermittlung zu 
erfolgen hat. 

(6) . . , 

§ 77. ( 1 )  - (5) 
(6) Wird die FMA von einer zuständigen Behörde eines Mit- (6) Wird die FMA von einer zuständigen Behörde eines Mit-

gliedstaates oder eines Drittlandes gemäß Abs. 5 Z 2 oder 3 ersucht, gliedstaates oder eines Drittlandes gemäß Abs. 5 Z 2 oder 3 ersucht, 
dieser Behörde vorliegende Informationen über dieser Behörde vorliegende Informationen über 

1 .  ein Kreditinstitut, 1 .  ein Kreditinstitut, 
2 .  eine Finanz-Holdinggesellschaft, 2. eine Finanz-Holdinggesellschaft, 
3. ein Finanzinstitut, 3 .  ein Finanzinstitut, 
4. eine Wertpapierfirma, 4. eine Wertpapierfirma, 
5 .  ein Unternehmen mit bankbezogenen Hilfsdiensten, 5. ein Unternelunen mit bankbezogenen Hilfsdiensten, 
6. ein gemischtes Unternehmen oder 6. ein gemischtes Unternehmen oder 
7. ein Tochterunternehmen der in Z 1 bis 6 genannten Unter- 7. ein Tochterunternehmen der in Z 1 bis 6 genannten Unter-

nehmen, nehmen, 
jeweils mit Sitz im Inland, nachzuprüfen, so ist sie ermächtigt, die jeweils mit Sitz im Inland, nachzuprüfen, so ist sie ermächtigt, die 
Durchführung der Prüfung durch die zuständige Behörde des Mit- Durchführung der Prüfung durch die zuständige Behörde des Mit­
gliedstaates oder des Drittlandes zu gestatten, diese Prüfung selbst gliedstaates oder des Drittlandes zu gestatten, diese Prüfung selbst 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
durchzuführen, andere Behörden in Anwendung des § 72 Abs. 1 im durchzuführen, andere Behörden In Anwendung des § 72 Abs. 1 im 
Wege der Amtshilfe darum zu ersuchen oder die Prüfung der Oester- Wege der Amtshilfe darum zu ersuchen oder die Prüfung der Oester­
reichischen Nationalbank bei Vorliegen der Voraussetzungen des reichischen Nationalbank bei Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 70 Abs. 1 Z 3 zu übertragen. § 7 1  ist anzuwenden. Ferner können � 70 Abs. 1 Z 3 zu übertragen. § 7 1  ist anzuwenden. Ferner können 
Wi�s<?haftsprüfer, der Bankp�fer, die zuständigen Prüfungs- und Wirtschaftsprüfer, der vom Kreditinstitut bestellte Abschlussprüjer, 
RevIsIonsyerbände oder s<?nstIge. vom zu prüfenden Unternehmen die zuständlgen Prüfungs- und Revisionsverbände oder sonstige vom 
u�abhänglge SachverständIge mIt der Prüfung beauftragt werden. zu prüfenden Unternehmen unabhängige Sachverständige mit der 
Dl� Durch:fiihrung der Prüfung durch die zuständige Behörde des Prüfung beauftragt werden. Die Durchführung der Prüfung durch die 
Dnttlandes darf nur zur Erfüllung der in Abs. 5 genannten Auf- zuständige Behörde des Drittlandes darf nur zur Erfüllung der in 
sichtsaufgaben und unter Wahrung des Berufsgeheimnisses gestattet Abs. 5 genannten Aufsichtsaufgaben und unter Wahrung des Be-
werden. rufsgeheimnisses gestattet werden. 

(7) . . .  (7) . . .  
§ 79. ( 1 )  (3) § 79. ( 1 )  (3) 
(4) Die Oesterreichische Nationalbank hat ihr übertragene Prü- (4) Die Oesterreichische Nationalbank hat ihr übertragene Prü-

fungen gemäß § 70 Abs. 1 Z 3 und § 70a Abs. 2 in eigener Verant- fungen gemäß § 70 Abs. 1 Z 3 und § 70a Abs. 2 in eigener Verant­
wortung und im eigenen Namen durchzuführen. Die Oesterreichi- wortung und im eigenen Namen durchzuführen. Die Oesterreichi­
sehe Nationalbank hat die Ergebnisse der Prüfungen der FMA un- sche Nationalbank hat die Ergebnisse der Prüfungen der FMA un­
verzüglich mitzuteilen; weiters hat sie StellungnahInen des betroffe- verzüglich mitzuteilen; weiters hat sie StellungnahInen des betroffe­
nen Kreditinstitutes unverzüglich der FMA zu übermitteln. Die Prü- nen Kreditinstitutes unverzüglich der FMA zu übermitteln. Die Prü­
fungsfeststellungen der Oesterreichischen Nationalbank gelten im fungsfeststellungen der Oesterreichischen Nationalbank gelten im 
Verfahren als Sachverständigengutachten; die Beauftragung der Verfahren als Sachverständigengutachten; die Beauftragung der 
Oesterreichischen Nationalbank gemäß § 70 Abs. 1 Z 3 und § 70a Oesterreichischen Nationalbarik gemäß § 70 Abs. 1 Z 3 und § 70a 
Abs. 2 steht jedoch einer allenfalls erforderlichen ergänzenden Be- Abs. 2 steht jedoch einer allenfalls erforderlichen ergänzenden Be� 
weisaufnahrrie durch eigene Prüfungen der FMA oder durch Wirt- weisaufnahrrie durch eigene Prüfungen der FMA oder durch Wirt­
schaftsprüfer und sonstige Sachverständi�e nicht entgegen. Die schaftsprüfer und sonstige Sachverständige nicht entgegen. Das 
Oesterreichische Nationalbank ist ermächtIgt, dem Bankprüfer des Kreditinstitut hat die ilun zur Verfügung stehenden Unterlagen über 
betreffenden Kreditinstituts die erforderlicnen Auskünfte über das von der Oesterreichischen Nationalbarik durchgefiihrte Prüfungen 
Ergebnis von ihr durchgeführter Prüfungen zu erteilen. dem Abschlussprüfer zugänglich zu machen. 

(5) . "  (5 )  . . . 
§ 98. ( 1 )  - (2) § 98. ( 1 )  - (2) 
(3) Z 1 - 3 . . .  (3)  Z 1 - 3 . . .  
4. Verbraucherkreditverträge abschließt, die nicht die gemäß 4. Verbraucherkreditverträge abschließt, die nicht die gemäß 

§ 33 Abs. 2 Z 1 bis 5 erforderlichen Angaben enthalten; § 33 Abs. 2 Z 1 bis 8 erforderlichen Angaben enthalten; 
Z 5 - 7  Z 5 - 7 

,,7a. Verbraucherkreditverträge in Fremdwährungen abschließt, 
ohne die Inforrnationspflichten gemäß § 33a Abs. 2, die 
Pflicht zur Legung eines Angebots gemäß § 33a Abs. 3 oder 
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Geltende Fassung 

§ 99. Z 1 9 . . .  
1 0. als Bankprüfer entgegen § 63 Abs. 3 von ihm fest$estellte 

Tatsachen, auf Grund deren er die Funk:tionsfahi�eit des 
Kreditinstitutes und die Erfüllbarkeit seiner VerpflIchtungen 
für nicht mehr gewährleistet oder für die Bankaufsicht maß­
gebliche gesetzliche oder sonstige Vorschriften oder Be­
scheide der FMA oder des Bundesministers für Finanzen für 
verletzt erachtet, nicht unverzüglich, bei kurzfristigen beheb­
baren, geringfügigen Mängeln erst dann, wenn die Bank die 
Mängel nicht binnen einer von ihm bestimmten Frist von 
längstens drei Monaten behoben hat, mit Erläuterungen der 
FMA und der Oesterreichischen Nationalbank schriftlich an­
zeigt oder es nicht anzeigt, wenn die Geschäftsleiter eine von 
ilun geforderte Auskunft nicht innerhalb der von ihm gesetz­
ten Frist erteilen; 

Z 1 1  . . .  
§ 102a. ( 1 )  - (7) . . .  
(8) Der Bankprüfer hat die ordnungsmäßige Abwicklung der 

EinZIehung, insbesondere die korrekte Ermittlung der Zuzahlung 
gemäß Abs. 3 und des Abfindungsbetrages gemäß Abs. 4 sowie die 
Erfüllung des Abs. 7 zu bestätigen. 

§ 103. Z 1 28a 
28b. (zu § 62 Z 1 )  

Revisoren, die gemäß den bis zum Inkrafttreten dieser Be-

Vorgeschlagene Fassung ij' e Ausfolgungspflicht gemäß § 33a Abs. 4 zu befolgen; 
7b . erbraucherkreditverträge abschließt, ohne die Angaben nach 

§ 33a Abs. 5 zu verlangen, oder keine Ausfertigung der 
s hriftlichen Angaben ausfolgt; 

7c. erbraucherkreditverträge in Fremdwährungen abschließt, �e nicht die gemäß § 33a Abs. 6 erforderliche Angabe ent­
lten; 

7d. erbraucherkreditverträge mit Tilgungsträgern abschließt, 
e die Informationspflichten gemäß § 33b Abs. 2, die 

l licht zur Legung. eines Angebots gemäß § 33b Abs. 4 oder 
e Ausfolgungspfllcht gemäß § 33b Abs. 5 zu befolgen; 

7e. die jährliche Mitteilung über den Tilgungsträger gemäß § 33b 
bs. 6 unterlässt;" 

§ 9� Z 1 - 9 . . .  
10. s Abschlussprüfer entgegen § 63 Abs. 3 von ihm festgestell-

t Tatsachen, auf Grund deren er den Bestand des Kreditinsti­
t tes oder die Erfüllbarkeit seiner Verpflichtungen für nicht 

ehr gewährleistet oder für die Bankaufsicht maßgebliche 
esetzliche oder sonstige Vorschriften oder Bescheide der 
MA oder des Bundesministers für Finanzen für verletzt er­
Ichtet, nicht unverzüglich, bei kurzfristigen behebbaren, ge­

ringfügigen Mängeln erst dann, wenn dIe Bank die Mängel 
icht fristgerecht behoben hat, mit Erläuterun�en der FMA 
nd der Oesterreichischen Nationalbank schriftlich anzeigt 
der es nicht anzeigt, wenn die Geschäftsleiter eine von ihm 
.eforderte Auskunft nicht fristgerecht erteilen. 

Z 1 .  . . .  

§ tq2a. ( 1)  - (7) . . .  
I 
! 

§ 103. Z 1 - 28a 
28b. (zu § 62 Z 1 )  

Revisoren, die gemäß den bis zum Inkrafttreten dieser Be-
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Geltende Fassung 
stimmung geltenden Vorschriften zur Bankprufung befugt 
waren und diese Pflichtprufungstätigkeit tatsächlich ausgeübt 
haben, gelten als zugelassene Revisoren im Sinne des § 1 3  
GenRevG 1 997. Diese Zulassung als Bankprufer ist von den 
Revisoren bis zum 30. September 1999 unter Nachweis der 
bisherigen Tätigkeit dem Bundesministerium für Justiz zu 
melden und von diesem in der Liste der zugelassenen Reviso­
ren (§ l 3  Abs. 2 GenRevG 1 997) ersichtlich zu machen. Die 
zur ßankprüfung berechtigten Revisoren sind bei der Eintra­
gung in die Liste der zugelassenen Revisoren mit einem Zu­
satz zu kennzeichnen, der auf die Berechtigung zur Bankprü­
fung gemäß § 61  BWG hinweist. 

2 29 . . .  

§ l03c. 2 1 - 5 
6. Am 3 1 .  März 2002 anhängige Prüfungen der Oesterreichi­

sehen Nationalbank gemäß § 79 Abs. 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. I Nr. 2/200 1 sind von der Oesterrei­
chischen Nationalbank gemäß dieser Bestimmung fortzufüh­
ren und bis spätestens 30. Juni 2002 abzuschließen. Die 
Oesterreichische Nationalbank ist auch nach dem 30. Juni 
2002 berechtigt und verpflichtet, die Prufungsergebnisse der 
FMA zur Verfügung zu stellen und ihr die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Die FMA kann, soweit sie nähere In­
fonnationen benötigt, von den mit der Vornahme der Pru­
fungshandlungen und der Berichtserstellung befassten 
Dienstnehmern der Oesterreichischen Nationalbank unmittel­
bar Auskünfte einholen, ohne dass hierfUr eine ausdrückliche 
Entbindung von der Amtsverschwiegenheit erforderlich ist. 
Die Oesterreichische Nationalbank ist ferner berechtigt, dem 
Bankprufer des betreffenden Kreditinstituts die erforderlichen 
Auskünfte über das Ergebnis von ihr durchgeftihrter Prufun­
gen zu erteilen. 

2 7  1 2  
1 3 .  Der Ausschließungsgrund gemäß § 62 Z 6a ist auf jene 

Vorgeschlagene Fassung 
stimmung geltenden Vorschriften zur Bankprufung befugt 
waren und diese Pflichtprufungstätigkeit tatsächlich ausgeüDt 
haben, geIten als zugelassene Revisoren im Sinne des § 1 3  
GenRevG 1997. Diese Zulassung als Bankprufer ist von den 
Revisoren bis zum 30. September 1999 unter Nachweis der 
bisherigen Tätigkeit dem Bundesministerium für Justiz zu 
melden und von diesem in der Liste der zugelassenen Reviso­
ren (§ 13 Abs. 2 GenRevG 1997) ersichtlich zu machen. Die 
zur Abschlussprufun� von Kreditinstituten berechtigten Revi­
soren sind bel der Emtragung in die Liste der zugelassenen 
Revisoren mit einem Zusatz zu kennzeichnen, der auf die Be­
rechtigung zur Abschlussprufung gemäß § 6 1  hinweist. Zum 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXXl2004 bestehende Berechtigungungen als Bankpru­
fer gelten als Berechtigung zur Abschlussprufung gemäß 
§ 6 1 . 

2 29 . . .  

§ l03c. 2 1 - 5 

Z 7 1 2  
1 3 .  Der Ausschließungsgrund gemäß § 6 2  Z 6a ist auf jene Ab-
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Geltende Fassung 
Bankprüfer, Prüfungsleiter und Personen, die den Bestäti­
gungsvennerk unterfertigt haben, erstmals in jenem Ge­
schäftsjahr anzuwenden, das nach dem 3 1 .  Dezember 2003 
beginnt. 

Z 14  . . .  

§ 107. ( 1 )  - (40) . . .  

Vorgeschlagene Fassung 
schlussprüfer von Kreditinstituten, Prüfungsleiter und Perso­
nen, die den Bestätigungsvennerk unterfertIgt haben, erstmals 
in jenem Geschäftsjahr anzuwenden, das nach dem 
3 1 .  Dezember 2003 beginnt. 

Z 14  . . .  
,,§ 103e. Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundesgeset­

zes BGBL I Nr. XXXl2004 bestellte Bankprüfer sind Abschlussprü­
fer für jenes Geschäftsjahr des Kreditinstitutes für das sie als Bank­
prüfer bestellt wurden. Für ihre Rechte und Pflichten gelten die Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgeset­
zes BGBL I Nr. XXXl2004 ab dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
auch dann, wenn nach früher geltenden Bestimmungen die Bestel­
lung zum Bankprüfer vorgenommen wurde." 

§ 107. ( 1 )  - (40) . . .  
(4 1 )  Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich der §§ 60 bis 63a, § 2 1  

Abs. 1 Z 8, § 22 Abs. 6c, § 22c Abs. 4, § 23 Abs. 1 Z 2 Ht. a bIs c, 
Abs. 7 Z 5, Abs. 8 Z 1 und Abs. 8a Z 1 ,  § 24 .Abs. 5, § 33 Abs. 2 Z 7 
und 8, Abs. 4a, 4b, 7a und 7b, § 33a samt Uberschrift, § 33b samt 
Überschrift, § 39 Abs. 2a und Aos. 4 Z 3 ,  § 42 Abs. 2 Z 2 und Abs. 
6, der.pntfall vonJ 43 Abs. 3, § 44 Abs. 1, Abs. 4 und Abs. 5a, § 60 
samt Uberschrift, 6 1  Abs. 1 ,  Abs. 2, § 62 Z 1 ,  Z l a, Z 3, Z 4, Z 6, 
Z 6a, Z 7, Z 8, Z , Z  10, Z 1 1 , Z 12, 2: 13 ,  Z 14  und Z 1 5 , § 62a, § 
63 Abs. 1 ,  der Entfall von § 63 Abs. 1 a und 1 b, § 63 Abs. 1 c, Abs. 2, 
Abs. 3, Abs. 3a, Abs. 3b und Abs. 4, Abs. 5, Abs. 6, Abs. 6a, Abs. 7 
und Abs. 8, § 63a Abs. 3, § 65 Abs. 1 und Abs. 3a, § 68 Abs. 1 ,  § 70 
Abs. 1 ,  § 70a Abs. 2, § 7 1  Abs. 3 Z 4, § 75 Abs. 3 Z 5 und Abs. 5a, § 
77 Abs. 6, § 79 Abs. 4, § 98 Abs. 3 Z 4 und Z 7a bis 7e, § 99 Z 1 0, 
der Entfall von § 102a Abs. 8, § 103 Z 28b, der Entfall von § 1 03c Z 
6, § 103c Z 1 3  und § 103e in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL I Nr. XXXl2004 treten mit 1 .  September 2004 in Kraft. 

Artikel 11 

Änderungen des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes 

Haftung 
§ 3.  (1 ) Für die von Organen und Bediensteten der FMA in 

Vollziehung der in § 2 genannten Bundesgesetze wem immer zuge­
fügten Schäden haftet der Bund nach den Bestimmungen des Amts-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
haftungs gesetzes - ARG, BGBL Nr. 20/1 949. Die Organe und Be­
diensteten der FMA haften dem Geschädigten nicht. 

(2) Unbeschadet Abs. 5 hat die FMA dem Bund jene Leistun­
gen, die er in Erfiillung seiner Verpflichtungen gemäß Abs. 1 er­
bracht hat, bis zu einem Gesamtausmaß von 50 Millionen Euro pro 
Jahr zu ersetzen. Bestehen in einem Geschäftsjahr der FMA diesen 
Betrag übersteigende Ersatzpflichten der FMA, so erlöschen diese 
mit Ablauf des betreffenden Geschäftsjahres. 

(3) Die FMA hat für Ersatzpflichten gemäß Abs. 2 eine Haft­
pflichtversicherung abzuschließen, in der rur das jährliche Gesamtri­
siko von 50 Millionen Euro eine rechnungskreisbezogene 
Risikoschätzung in der Weise vorzunehmen ist, dass eine Zuordnung 
eines Prämienanteils zu jedem Rechnungskreis erfolgen kann; das 
betreffende Versicherungsunternehmen hat zu diesem Zweck der 
FMA die auf seiner Risikoschätzung basierende 
rechnungskreisbezogene Prämienkalkulation zur Verfügung zu 
stellen. Hieraus darf jedoch keine rechnungskreisbezogene 
Begrenzung der Auszahlung der Versicherungssumme im 
Schadensfall folgen, so dass bel jedem Schadensfall innerhalb eines 
Geschäftsjahres unabhängig davon, zu welchem Rechnungskreis die 
Zuordnung erfolgen würde, die Versicherunsssumme soweit und so 
oft aufbezahlt wird, bis der Höchstbetrag erreIcht ist. 

(4) Im Jahresabschluss der FMA sind für Ersatzpflichten nach 
Abs. 2 weder Verpflichtungen in die Bilanz einzustellen noch Rück­
stel lungen zu bilden; jedoch ist die gemäß Abs. 3 zu entrichtende 
und nach Rechnungskreisen anteilig zugeordnete Versicherungsprä­
mie auf die Kostenpflichtigen gemäß § 1 9  umzulegen. 

(5) Hat der Bund dem Geschädigten gemäß Abs. 1 den Schaden 
ersetzt, so kann er von den Organen oder Dienstnehmern der FMA 
Rückersatz nach den Bestimmungen des AHG begehren . Soweit die 
FMA gemäß Abs. 2 Leistungen an den Bund erbracht hat, geht der 
Anspruch des Bundes auf Rückersatz gegen die Organe und Dienst­
nehmer der FMA auf die FMA über. 

(6) Im Amtshaftungsverfahren gemäß Abs. 1 hat die FMA den 
Bund in jeder zweckdienlichen Weise dadurch zu unterstützen, dass 
sie alle Information und Unterlagen zur Verftigung stellt, und dass 
der Bund das Wissen und die Kenntnisse von Organmitgliedern und 
Bediensteten der FMA über die verfahrensgegenständlichen Auf-
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Geltende Fassung 

§ 28. ( 1 )  - (6) . . .  

§ 12. ( 1 ) - (3) . . .  

Vorgeschlagene Fassung 
sichtshandlungen in Anspruch nehmen kann. 

(7) Die von den betreffenden Unternehmen bestellten Ab­
schlussprüfer der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen, Wert­
papierdienstleistungsunternehmen und Pensionskassen sind keine 
Organe der Aufsicht im Sinne des ARG, ausgenommen in jenen 
Fällen, in denen sie im Auftrag der FMA fUr diese Prüfungen gemäß 
den in § 2 genannten Bundesgesetzen durchfUhren. Dies gilt in glei­
cher Weise für die Prüfungsorgane gesetzlich zuständiger Prüfungs­
einrichtungen. 

§ 28. ( 1 )  - (6) . . .  
(7) § 3 samt Überschrift in der Fassun� des Bundesgesetzes 

BGBL I Nr. xxx12004 tritt mit 1 .  Jänner 2005 m Kraft. 

Artikel III 

Änderungen des Investmentfondsgesetzes 

§ 12. ( 1 ) - (3) . . .  
(4) Der Rechenschaftsbericht ist vom Bankprüfer der Kapitalan- (4) Der Rechenschaftsbericht ist vom Abschlussprüfer der Kapi-

lagegesellschaft zu prüfen; fiir diese Prüfung gelten die §§ 268 bis talanlagegesellschaft zu prüfen; rur diese Prüfung gelten die §§  268 
276 HGB sinngemäß. Die Prüfung hat sich auch auf die Emhaltung bis 276 HGB sinngemäß. Die Prüfung hat sich auch auf die Beach­
dieses Bundesgesetzes und der Fondsbestimmungen zu erstrecken. tung dieses Bundesgesetzes und der Fondsbestimmungen zu erstre­
Der geprüfte Rechenschaftsbericht ist vom Barikprüfer längstens cken. Der geprüfte Rechenschaftsbericht ist von der Kapitalanlage­
innerhalb von vier Monaten nach Abschluß des Rechnungsjahres der gesellschaft längstens innerhalb von vier Monaten nacli Abschluss 
FMA vorzulegen. Der Halbjahresbericht ist der FMA innerhalb von des Rechnungsjahres der FMA vorzulegen. Der Halbjahresbericht ist 
zwei Monaten nach Ende des Berichtszeitraumes vorzulegen. der FMA innerhalb von zwei Monaten nach Ende des Berichtszeit-

§ 49. ( 1 )  - ( 16) . . . § 49. ( 1 )  - ( 16) '" 

Anlage A Schema A Abschnitt III Z 1 5 . . . 
6 .  Name des Bankprüfers gemäß § 12 Abs. 4 
Z 7  . . .  

( 17) § 12 Abs. 4 und Anlage A Schema A Abschnitt 11 Z 6 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxx12004 treten mit 1 .  Sep­
tember 2004 in Kraft. 

Anlage A Schema A Abschnitt III Z 1 5 . . .  
6. Name des Abschlussprüfers gemäß § 1 2  Abs. 4 
Z 7 . . .  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel IV 

Änderungen des Immobilien-Investmentfondsgesetzes 

§ 1. { l ) - (2) ' "  § 1 .  ( 1 )  (2) . . .  
(3) Ein Immobilienspezialfonds ist ein Sondervermögen gemäß (3) Ein Immobilienspezialfonds ist ein Sondervermögen gemäß 

Abs. 1 ,  dessen Anteilscheine auf Grund der Fondsbestlmmungen Abs. 1 ,  dessen Anteilscheine auf Grund der FondsbestImmungen 
jeweils von nicht mehr als zehn Anteilinhabern, die der Kapitalanla- jeweils von nicht mehr als zehn Anteilinhabern, die der Kapitalanla­
gegesellschaft fiir Immobilien bekannt sein müssen und die keine gegesellschaft fiir Immobilien bekannt sein müssen und die keine 
natürliche Personen sind, gehalten werden. Als ein solcher Anteilin- natürliche Personen sind, gehalten werden. Als ein solcher Anteilin­
haber gilt auch eine Gruppe von solchen Anteilinhabern, soferne haber gilt auch eine Gruppe von solchen Anteilinhabern, soferne 
sämtliche Rechte dieser Anteilinhaber im Verhältnis zur Kapitalan- sämtliche Rechte dieser Anteilinhaber im Verhältnis zur Kapitalan­
lagegesellschaft fiir Immobilien einheitlich durch einen gemeinsa- lagegesellschaft fiir Immobilien einheitlich durch einen gemeinsa­
men Vertreter ausgeübt werden. Die Fondsby,stimmungen haben eine menVertreter ausgeübt werden. Die Fondsb�.stimmungen haben eine 
Regelung darüber zu enthalten, dass eine Ubertragung der Anteil- Regelung darüber zu enthalten, dass eine Ubertragung der Anteil­
scheine von den Antei linhabern nur mit Zustimmung der Kapitalan- scheine von den Anteilinhabern nur mit Zustimmung der Kapitalan­
lage�esellschaft fiir Immobilien erfolgen darf. Das Erfordernis der lage gesellschaft fiir Immobilien erfolgen darf. Das Erfordernis der 
zummdest zweimaligen Wertermittlung im Monat (§ 8 Abs. 4) kann zurnmdest zweimaligen Wertermittlung im Monat (§ 8 Abs. 4) kann 
in den Fondsbestimmungen des Immobilienspezialfonds abweIchend in den Fondsbestimmungen des Immobilienspezialfonds abweIchend 
von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes festgelegt werden. von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes festgelegt werden. 
Ebenso sind Ausgabe- und Rücknahmepreis nicht bei jeder Ausgabe Ebenso sind Ausgabe- und Rücknahmepreis nicht bei jeder Ausgabe 
und Rücknahme von Anteilscheinen zu veröffentlichen. Die Prüfung und Rücknahme von Anteilscheinen zu veröffentlichen. Die Prüfung 
des jährlichen Ry,chenschaftsberichtes durch den Bankprüfer ist zu- des jährlichen Rechenschaftsberichtes durch den Abschlussprüfer 
sätzlich auf die Ubereinstimmung der Fondsbestimmungen mit den der Kapitalanlagegesellschaft hat sich zusätzlich auf die Beachtung 
Vors.chriften <;liese� Bun4essesetzes zu ers!recken. Bei Irnrnobilien- dieses Bunde�gesetze� . im R�en d�r �onds�es!immungen z.u 
spezlalfo,nds l�t eme MItteIlung der . Kapl�alanlagegesel1schaft fiir erstrecken. Bel Immobl�lenspezla!�onds I�t elI�� MitteIlung der Kap.I­
Immoblhen, dIe Rücknahme der AnteIlscheme auszusetzen, nur den talanlagegesellschaft fiir Immoblhen, dIe Rucknahme der AnteII­
Anteil�nhabern in geeigneter Weise mitzuteilen; �iese sin� auc� über sc�eine. auszu�etzen? nur den .. AnteiFnha�em in geeigneter ��ise 
dIe WIederaufnahme der Rücknahme zu unternchten. Eme diesbe- mItzuteIlen; dIese smd auch uber dIe WIederaufnahme der Ruck­
zügliche Anzeige an die Finanzmarktaufsichtsbehörde kann bei Im- nahme zu. unterric�ten. Eine die.sbezügli��e Anze.ige an die Finan�­
mobilienspezialfonds unterbleiben. marktaufslChtsbehorde kann bel Immoblhenspezlalfonds unterbleI-

ben. 
§ 13. ( 1 )  (2) . . .  § 13. (1)  (2) . . . 
(3) Der Rechenschaftsbericht ist vom Bankprüfer der Kapitalan- ,,(3) Der Rechenschaftsbericht ist vom Abschlussprüfer der Ka-

lagegesellschaft fiir Immobilien zu prüfen; fiir diese Prüfung gelten pitalanlage�esellschaft für Immobilien zu prüfen; fiir diese Prüfung 
die §§ 268 bis 276 HGB sinngemäß. Die Prüfung hat sich auch auf gelten dIe .S§ 268 bis 276 HGB sinngemäß. Die Prüfung hat sich 
die Elnhaltung dieses Bundesgesetzes und der Fondsbestimmungen auch auf dIe Beachtung dieses Bundesgesetzes und der F<?ndsb.e­
zu erstrecken. Der geprüfte Rechenschaftsbericht ist vom Bankprü- stimmungen zu erstrecken. Der geprüfte Rechenschaftsbencht 1st 
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Geltende Fassung 
fer längstens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rech­
nungsjahres der Finanzmarktaufsichtsbehörde vorzulegen. Der Halb­
jahresbericht ist der Finanzmarktaufsichtsbehörde mnerhalb von 
zwei Monaten nach Ende des Berichtszeitraumes vorzulegen. 

Vorgeschlagene Fassung 
von der Kapitalanlagegesellschaft längstens innerhalb von vier Mo­
naten nach Abschluss des Rechnungsjahres der Finanzmarktauf­
sichtsbehörde vorzulegen. Der Halbjahresbericht ist der Finanz­
marktaufsichtsbehörde innerhalb von zwei Monaten nach Ende des 
Berichtszeitraumes vorzulegen." 

§ 25. ( 1 )  Die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien muss die § 25. ( 1 )  Die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien muss die 
Grundstücks-Gesellschaft, an der sie für Rechnung des Immobilien- Grundstücks-Gesellschaft, an der sie für Rechnung des Immobilien­
fonds beteiligt ist, vertraglich verpflichten, monatlich Vermögens- fonds beteiligt ist, vertraglich verpflichten, monatlich Vermögens­
aufstellungen bei. der �apitalanlag�gesel�schaftJür .Immobilien und aufstellungen bei. der �apitalanlag�gesel�schaft. rur .Immobilien und 
der Depotbank emzureichen und dIese eInmal JährlIch an Hand des der Depotbank emzureicIlen und dIese eInmal JährlIch an Hand des 
von einem Abschlussprüfer mit einem Bestätigungsvermerk verse- von einem Abschlussprüfer mit einem Bestätigungsvermerk verse­
henen Jahresabschlusses der Grundstücks-Gesellschaft vom Bank- henen Jahresabschlusses der Grundstücks-Gesellschaft vom Ab­
prüfer der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien prüfen zu las- schlussprüfer der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien prüfen 
sen. Die Vermögensaufstellungen sind bei den Bewertungen zur zu lassen. Die Vermö�ensaufstellungen sind bei den Bewertungen 
laufenden Preisermittlung zu Grunde zu legen. zur laufenden Preisermtttlung zu Grunde zu legen. 

(2) . . .  (2) . . . 
§ 29. ( 1) - (3) . . .  § 29. ( 1 ) - (3) . . .  
(4) Der Bankprüfer der Kapitalanlagegesellschaft für Immobi- (4) Der Abschlussprüfer der Kapitalanlagegesellschaft für Im-

lien hat bei der Grlindung und in der Folge jeweils bei der Prüfung mobIlIen hat bei der Gründung und in der Folge jeweils bei der Prü­
des Rechenschaftsberichtes Stellung zu nehmen, ob die Sachver- fung des Rechenschaftsberichtes Stellung zu nehmen, ob die Sach­
ständigen gemäß Abs. 1 ordnungsgemäß bestellt worden sind und verständigen seines Erachtens gemäß Abs. 1 ordnungsgemäß bestellt 
die übrigen Voraussetzungen der Abs. 1 bis 3 vorliegen. Wenn diese worden smd und die übrigen Voraussetzungen der Abs. 1 bis 3 vor­
Voraussetzungen fehlen oder wegfallen, hat der Bankprüfer diesen liegen. Wenn nach der Wahrnehmung des Abschlussprüfers diese 
Umstand der Depotbank und der Finanzmarktaufsichtsbehörde un- Voraussetzungen fehlen oder wegfallen, so hat er hierüber der De­
verzüglich an�uzeigen. Die Fin.�arktaufsichtsbehörd� �fft keine potbank UJ}d d�r Finanzmark�ufsichts?ehör�e unv�rzüg1ich zu b�­
Haftung für dIe Auswahl und dIe EIgnung der SachverständIgen. nchten. DIe Fmanzmarktaufslchtsbehörde tnfft keme Haftung rur 

§ 44. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1 .  September 2003 in Kraft. 

Anlage A Schema A Abschnitt II Z 1 5 
6. Name des Bankprüfers 

Z 7 . . .  

die Auswahl und die Eignung der Sachverständigen. 
§ 44. ( 1 )  Dieses Bundesgesetz tritt mit 1 .  September 2003 in 

Kraft. 
(2) § 1 Abs. 3, § 1 3  Abs. 3, § 25 Abs. 1 und § 29 Abs. 4 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit 1 .  Sep­
tember 2004 in Kraft. 

Anlage A Schema A Abschnitt II Z 1 - 5 
6. Name des Abschlussprüfers der Kapitalanlagegesellschaft 
Z 7 . . .  
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Geltende Fassung 

§ 8. ( 1 )  - (2) . . .  

Artikel V 

Änderungen des Börsegesetzes 

§ 8. ( 1) - (2) . . .  

Vorgeschlagene Fassung 

(3) Die Prüfung durch den Abschlussprüfer hat auch die Einhal- (3) Die Prüfung durch den Abschlussprüfer hat auch die Beach-
tung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu umfassen und das tung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu umfassen, und das 
Prüfungsergebnis ist m den Prüfungsbericht aufzunehmen. Prüfungsergebnis ist in den Prüfungsbericht aufzunehmen. 

Artikel VI 

Änderungen des Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetzes 

§ 20. ( 1 ) - (3) . . .  § 20. (1) - (3) . . .  

(4) Sichert die MV-Kasse die Erfüllung der Kapitalgarantie (4) Sichert die MV-Kasse die Erfüllung der Kapitalgarantie 
(§ 24 Abs. 1 )  und/oder der Zinsgarantie (§ 24 Abs. 2) vollständig (§ 24 Abs. 1 )  und/oder der Zinsgarantie (§ 24 Abs. 2) vollständig 
durch ein Kreditinstitut gemäß § 1 Abs. 1 oder § 9 Abs. 1 BWG ab, durch ein Kreditinstitut gemäß § 1 Abs. 1 oder § 9 Abs. 1 BWG ab, 
entfällt die Pflicht zur Bildung von Rücklagen gemäß Abs. 2 entfällt die Pflicht zur Bildung von Rücklagen gemäß Abs. 2 
und/oder Abs. 3. Die Kosten dieser Absicherung dürfen nicht dem und/oder Abs. 3 .  Die Kosten dieser Absicherung dürfen nicht dem 
einer Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermögen angelastet einer Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermögen angelastet 
werden. Bei befristeten Absicherungen hat die Absicherung auch werden. Bei befristeten Absicherungen hat die Abslcherung auch 
sicherzustellen, dass die MV-Kasse zeitgleich mit dem Auslaufen sicherzustellen, dass die MV-Kasse zeitgleich mit dem Auslaufen 
der Absicherung über Rücklagen gern. Abs. 2 und/oder. Abs. 3 ver- der Absicherung über Rücklagen gern. Abs. 2 und/oder. Abs. 3 ver­
fügt, die nicht geringer sein dürfen, als diese Rücklagen zu diesem fügt, die nicht geringer sein dürfen, als diese Rücklagen zu diesem 
ZeItpunkt bei emer gesetzeskonformen Dotierung ohrie Inanspruch- ZeItpunkt bei emer gesetzeskonformen Dotierung ohne Inanspruch­
nahri:le der Absicherungsmöglichkeit dieses Absatzes wären. Die nahri:le der Absicherungsmöglichkeit dieses Absatzes wären. 
Vollständigkeit der Abslcherung ist vom Bankprüfer der MV -Kasse 
zu bestätigen. 

§ 40. ( 1 ) . . .  § 40. ( 1 )  . . .  

(2) Neben der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der (2) Neben der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der 
MV -Kasse, in der die Vermögensgegenstände, Schulden, Erträge MV -Kasse, in der die Vermögensgegenstände, Schulden, Erträge 
und Aufwendungen der Veranlagungsgemeinschaft in zusammenge- und Aufwendungen der Veranlagungsgemeinschaft in zusammenge­
fasster Form enthalten sind, ist für Jede Veranlagungsgemeinschaft fasster Form enthalten sind, ist für Jede Veranlagungsgemeinschaft 
ein Rechenschaftsbericht aufzustellen. Der Rechenschaftsbericht ist ein Rechenschaftsbericht aufzustellen. Der Rechenschaftsbericht ist 
vom Bankprüfer der MV-Kasse zu prüfen. vom Abschlussprüfer der MV-Kasse zu prüfen. 

(3) (3) 

(4) Der Bankprüfer hat diejenigen Teile des Prüfungsberichtes (4) Der Abschlussprüfer hat diejenigen Teile des Prüfungsbe-
über den Jahresabschluss, die sich auf die Posten Aktiva, Pos. D. und richtes über den Jahresabschluss, die sich auf die Posten Aktiva, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Passiva, Pos. F der Anlage 1 ,  Formblatt A, sowie auf Pos. A. der Pos. D. und Passiva, Pos. F der Anlage 1 ,  Formblatt A, sowie auf 
Anlage 1 ,  Formblatt B, beziehen, gesondert bei den jeweiligen Ver- Pos. A. der Anlage 1 ,  Formblatt B, beziehen, gesondert bei den je­
anlagungsgemeinschaften zu erläutern. Eine gesonderte Erläuterung weiligen Veranlagungs gemeinschaften zu erläutern. Eine gesonderte 
der die Veranlagungs gemeinschaften betreffenden Posten hat im Erläuterung der die Veranlagungsgemeinschaften betreffenden Pos­
Prüfungsbericht über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrech- ten hat im PfÜfungsbericht über die Bilanz und die Gewinn- und 
nung zu unterbleiben. Verlustrechnung zu unterbleiben. 

(5) Sind nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Re- (5) Sind nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Re-
chenschaftsberichtes der Veranlagungsgemeinschaft keine Einwen- chenschaftsberichtes der Veranlagungs gemeinschaft keine Einwen­
dungen zu erheben, so hat der Bankprüfer dies durch folgenden dungen zu erheben, so hat der Abschlussprüfer dies durch folgenden 
Vermerk zu bestätigen: "Die Buchfühiung und der Abschluss ent- Vermerk zu bestätigen: "Die Buchfühning und der Abschluss ent­
sprechen nach meiner/unserer pflichtgemäßen Prüfung den gesetzli- sprechen nach meiner/unserer pflichtgemäßen Prüfung den gesetzli­
chen Vorschriften. Der Rechenschaftsbericht vermittelt unter Beach- chen Vorschriften. Der Rechenschaftsbericht vermittelt unter Beach­
tung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein möglichst tung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein möglichst 
getreues Bild der Lage der Veranlagungsgemeinschaft." getreues Bild der Lage der Veranlagungsgemeinschaft." 

(6) . . .  (6) . . .  

§ 46. ( 1 ) - (5) . . .  § 46. ( 1 ) - (5) . . .  

Anlage 2 zu § 40 Formblatt C Position I - VII . . .  
VIII. Bestätigung des Bankprüfers 

(6) Der Entfall von § 20 Abs. 4 letzter Satz, § 40 Abs. 2, 4 und 5 
sowie Anlage 2 zu § 40 Formblatt C Nummer VnI treten mit 1 .  Sep­
tember 2004 in Kraft. 

Anlage 2 zu § 40 Formblatt C Position I - VII . . .  
VIII. Bestätigungsvermerk gemäß § 40 Abs. 5. 

Artikel vn 

Änderungen des Pensionskassengesetzes 

§ 7. (l) - (3) 

(4) Z I - 4 . . .  
5. deren Restlaufzeit noch mindestens drei Jahre beträgt; die 

Pensionskasse kann mit Wirksamkeit vor Ablauf der Rest­
laufzeit von drei Jahren ohne Kündigungsfrist kündigen, 
wenn dies vertraglich zulässig ist und die Pensionskasse zu­
vor Kapital in gleicher Höhe und zumindest gleicher Eigen­
mittelqualität beschafft, und der Abschlussprüfer dies bestä­
tigt hat; 

Z 6 . . .  
§ 12. ( 1 )  - (3) 

§ 7. (1 ) - (3) 

(4) Z I 4 . . .  
5. deren Restlaufzeit noch mindestens drei Jahre beträgt; die 

Pensionskasse kann mit Wirksamkeit vor Ablauf der Rest­
laufzeit von drei Jahren ohne Kündigungsfrist kündigen, 
wenn dies vertraglich zulässig ist und dle Pensionskasse zu­
vor Kapital in gleicher Höhe und zumindest gleicher Eigen­
mittelqualität beschafft; 

Z 6 . . .  
§ 12. ( 1 )  - (3) 
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Geltende Fassung 
(4)Z 1 - 2 . . .  
3 .  der Prüfaktuar bestätigt, daß in dieser Veranlagungs- und 

Risikogemeinschaft die Belange der Leistungsberechtigten 
ausreichend gewahrt werden und die Verpflichtungen aus den 
Pensionskassenverträgen als dauernd erfiillbar anzusehen 
sind. 

(5) Z 1 . . .  
2 .  der Prüfaktuar bestätigt, daß dadurch die Belange der An­

wartschafts- und Leistungsberechtigten nicht beeinträchtigt 
werden und die Verpflichtungen aus den Pensionskassenver­
trägen weiterhin als dauernd erfüll bar anzusehen sind. 

Die Trennung oder Zusammenlegung von Veranlagungs- und Risi­
kogemeinschaften ist der FMA unter Anschluß der Bestätigung des 
Prüfaktuars gemäß Z 2 unverzüglich anzuzeigen. 

§ 20. ( 1 )  - (3) . . .  

Vorgeschlagene Fassung 
(4)2 1 2 . . .  
3. der FMA nachgewiesen wird, dass in dieser Veranlagungs­

und Risikogemeinschaft die Belange der Leistungsberechtlg­
ten ausreichend gewahrt werden und die Verpflichtungen aus 
den Pensionskassenverträgen als dauernd er:fi1llbar anzusehen 
sind. 

(5) 2 1 . . .  
2.  der FMA nachgewiesen wird, dass dadurch die Belange der 

Anwartschafts- und Leistungsberechtigten nicht beeinträch­
tigt werden und die Verpflichtungen aus den Pensionskassen­
verträgen weiterhin als dauernd erfüll bar anzusehen sind. 

"Die Trennung oder Zusammenlegung von Veranlagungs- und Risi­
kogemeinschaften ist der FMA unter Anschluß geeigneter Nachwei­
se gemäß Z 2 unverzüglich anzuzeigen." 

§ 20. ( 1 )  - (3) . . .  
(4) Der Geschäftsplan sowieJ' ede Änderung des Geschäftsplanes (4) Der Geschäftsplan sowie jede Änderung des Geschäftsplanes 

bedürfen der Bestätigung durch en Prüfaktuar und der Bewilligung l?,edürfen der Bewilligung der FMA. Der Geschäftsplan sowie jede 
der FMA. Der Prüfaktuar darf den Geschäftsplan nur bestätIgen, Anderung des Geschäftsplanes sind vom Prüfaktuar zu prüfen; dem 
wenn dieser den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik Antrag auf Bewilligung 1st der Bericht des Prüfaktuars über das Prü­
entspricht. Die Bewilligung der FMA ist zu versagen, wenn die Be- fungsergebnis anzuschließen. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn 
lange der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten nicht ausrei- der Geschäftsplan den anerkannten Regeln der Versicherungsma­
chend gewahrt, in�besondere die Verpflichtungen aus �en Pensions- thematik ent�pricht, we�n die Belange der Anwarts�hafts- und Lei�­
kassenverträgen mcht als dauernd erfiillbar anzusehen smd. tungsberechtlgten ausreIchend a:ewahrt werden und msbesondere dIe 

Verpflichtungen aus den PensIonskassenverträgen als dauernd er-
(5) . . .  (5) . .  , 

§ 20a. ( 1 )  (3) . . .  § 20a. ( 1)  (3) . . . 

(4) Die Pe�sionsk�ss� hat jede . Bestel.lung ei�es Ak�uars der (4) Die ?e�sionska.sse. hat jede .Bestelll;lng eines �ldl;lars der 
FMA unverzüghch schrifthch anzuzelgen, dle dles bmnen emes Mo- FMA unverzughch schnfthch anzuzeIgen. Mit der AnzeIge 1st unter 
nats untersagen kann. Anschluss aller Unterlagen zu beschemigen, dass keine Ausschlie­

ßungsgründe vorliegen. Die Pensionskasse und der Aktuar haben der 
FMA auf deren Verlangen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und weiteren Unterlagen zu übermitteln. Besteht Grund zur Annah­
me, dass Auschließungsgründe vorliegen oder werden der FMA die 
erforderlichen Auskünfte und Unterlagen nicht erteilt oder übermit­
telt, so ist gemäß § 33 Abs. 6 vorzugehen. Kommt der Aktuar seinen 
Verpflichtungen nicht nach oder kommen nachträglich Auschlie­
ßungsgründe hervor, so hat die FMA der Pensionskasse unter An-
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Geltende Fassung 

(5) . . .  
§ 21. (1) (2) , . .  
(3) Jede beabsichtigte Bestellung des Prüfaktuars ist der FMA 

unverzüglich schriftlich anzuzeigen, die dies binnen eines Monats 
untersagen kann. 

(4) 

Vorgeschlagene Fassung 
drohung einer Zwangstrafe aufzutragen, binnen zweier Monate einen 
neuen Aktuar zu bestellen. Kommt die Pensionskasse diesem Auf­
trag nicht nach, so ist § 33  Abs. 6 Z 3 anzuwenden. 

(5) . . .  
§ 21. (1) (2) . . .  
(3) Die Pensionskasse hat jede Bestellung eines Prüfaktuars der 

FMA unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Mtt der Anzeige ist unter 
Anschluss aller Unterlagen zu beschemigen, dass keine Ausschlie­
ßungsgrunde vorliegen. Die Pensionskasse und der Prüfaktuar haben 
den FMA auf deren Verlangen alle erforderlichen Auskünfte zu er­
teilen und weiteren Unterlagen zu übermitteln. Besteht Grund zur 
Annahme, dass Auschließungsgründe vorliegen oder werden der 
FMA die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen nicht erteilt oder 

(4) 
(5) Der Prüfaktuar hat seine Tätigkeit in eigener Verantwortung (5) Der Prüfaktuar hat seine Tätigkeit in eigener Verantwortung 

sorgfältig unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und aller sorgfaltig unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und aller 
Fachgrundsätze nach den anerkannten Regeln der Versicherungsma- Fachgrundsätze nach den anerkannten Regeln der Versicherungsma­
thematik auszuüben. Kommt der Prüfaktu.ar seinen Verpflichtungen thematik auszuüben. Kommt der Prüfaktuar seinen Verpflichtungen 
nicht nach, so hat die FMA der Pensionskasse unter Androhung ei- nicht nach oder kommen nachträglich Ausschließungsgrunde hervor, 
ner Zwangsstrafe aufzutragen, binnen zweier Monate einen neuen so hat die FMA der Pensionskasse unter Androhung einer Zwangs­
Prüfaktuar zu bestellen. Kommt die Pensionskasse diesem Auftrag strafe aufzutragen, binnen zweier Monate einen neuen Prüfaktuar zu 
nicht nach, so ist § 33 Abs. 6 Z 3 anzuwenden. bestellen. Kommt die Pensionskasse diesem Auftrag nicht nach, so 

� - m � - m 
(8) Die Prufungsergebnisse sind einmal jährlich in einem Pruf- (8) Die Prufungsergebnisse sind einmal jährlich in einem Pru-

bericht festzuhalten und dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der fungsbericht festzuhaIten und dem Vorstand und dem Aufsichtsrat 
Pensionskasse sowie dem Abschlußprufer spätestens fünf Monate der Pensionskasse sowie dem Abschlussprufer spätestens fünf Mo­
nach Abschluß des Geschäftsjahres, der FMA spätestens sechs Mo- nate nach Abschluss des Geschäftsjahres zu übermitteln; die Pensi­
nate nach Abschluß des Geschäftsjahres zuzustellen. Die FMA hat onskasse hat den Prufungsbericht spätestens sechs Monate nach Ab­
Mindestgliederung und -inhalt des pfÜfberichtes durch Verordnung schluss des Geschäftsjahres der FMA zu übermitteln. Die FMA hat 
festzusetzen; bei Erlassung dieser Verordnung hat er auf das volks- Mindestgliederung und -inhalt des Prüfberichtes durch Verordnung 
wirtschaftliche Interesse an der Funktionsfahigkeit der Pensionskas- festzusetzen; bei Erlassung dieser Verordnung hat er auf das volks­
sen und auf das Interesse der Anwartschafts- und Leistungsberech- wirtschaftliche Interesse an der Funktionsfahigkeit der Pensionskas­
tigten Bedacht zu nehmen. Der Vorstand der Pensionskasse hat den sen und auf das Interesse der Anwartschafts- und Leistungsberech­
Prüfbericht oder einen vom Prufaktuar erstellten, mit den notwendi- tigten Bedacht zu nehmen. Der Vorstand der Pensionskasse hat den 
gen Infonnationen und Schlußfolgerungen versehenen Kurzbericht Prüfbericht oder einen vom Prufaktuar erstellten, mit den notwendi­
auf Verlangen unverzüglich den beitragleistenden Arbeitgebern oder gen Informationen und Schlußfolgerungen versehenen Kurzbericht 
den zuständigen Betriebsräten zu übermitteln. auf Verlangen unverzüglich den beitragleistenden Arbeitgebern oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(9) Werden vom Prüfaktuar bei Wahrnehmung seiner Aufgaben (9) Werden vom Prüfaktuar bei Wahrnehmung seiner Aufgaben 

Tatsachen festgestellt, auf Grund derer er Tatsachen festgestellt, die 
1 .  die Funktionsfähigkeit der Pensionskasse oder die Erfüllbar- 1 .  den Bestand der Pensionskasse oder die Erfiillbarkeit ihrer Verpflich-

keit ihrer Verpflichtungen fiir nicht mehr gewährleistet oder tungen rur gefährdet oder 

2. Bestimmungen 2. Bestimmungen 

a) dieses Bundesgesetzes oder a) dieses Bundesgesetzes oder 
b) einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord- b) einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord-

nung oder eines auf Grund dieses Bundesgesetzes erlasse- nung oder eines auf Grund dieses Bundesgesetzes erlasse-
nen Bescheides oder nen Bescheides oder 

c) des § 5 BPG c) des § 5 BPG 
fiir verletzt erachtet, für verletzt erkennen lassen, 

so hat er diese Tatsachen mit den erforderlichen Erläuterungen der so hat er diese Tatsachen mit den erforderlichen Erläuterungen dem 
FMA unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Handelt sich es jedoch Vorstand und dem Aufsichtsrat der Pensionskasse und der FMA 
um kurzfristig behebbare, geringfiigige Mängel, so ist die Anzeige unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Handelt sich es j edoch um kurz­
erst dann zu erstatten, wenn die Pensionskasse nicht binnen einer fristig behebbare, geringfiigige Mängel, so ist die Anzeige an die 
vom Prüfaktuar gesetzten angemessenen Frist von längstens drei FMA erst dann zu erstatten, wenn die Pensionskasse nicht binnen 
Monaten die festgestellten Mängel behoben hat. Eine Anzeige ist einer Frist von längstens drei Monaten die festgestellten Mängel 
auch dann zu erstatten, wenn die Vorstandsmitglieder eine vom behoben hat. Eine Anzeige an den Aufsichtsrat und die FMA 1st 
Prüfaktuar geforderte Auskunft innerhalb einer von diesem gesetzten auch dann zu erstatten, wenn die Vorstandsmitglieder eine vom 
angemessenen Frist nicht ordnungsgemäß erteilen. Prüfaktuar geforderte Auskunft innerhalb einer angemessenen Frist 

( 1 0) Die FMA kann Mindestinhalt und MÜldestgliederung des 
über die Prüfung des Geschäftsplanes und der Anderungen des Ge­
schäftsplanes zu erstellenden Berichtes durch Verordnung festlegen, 
wenn dies im Sinne der Vergleichbarkeit, im Interesse der Funkti­
onsflihigkeit der Pensionskassen oder im Interesse der Anwart­
schafts- und Leistungsberechtigten erforderlich ist. 

§ 30a. ( 1 )  Der geprüfte lahresabschluß der Pensionskasse, die § 30a. ( l )  Der geprüfte Jahresabschluss der Pensionskasse, die 
geprüften RechenschaRsberichte der Veranlagungs- und Risikoge- geprüften Rechenschaftsberichte der Veranlagungs- und Risikoge­
meinschaften und der Prüfungsbericht über den lahresabschluß und meinschaften und der Prüfungsbericht über den Jamesabschluß und 
die Rechenschaftsberichte der Veranlagungs- und Risikogemein- die Rechenschaftsberichte der Veranlagungs- und Risikogemein­
schaften sind längstens innerhalb von 6 Monaten nach Abschluß des schaften sind von der Pensionskasse längstens innerhalb von sechs 
Geschäftsjahres der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres der FMA und der 
vorzulegen. Oesterreichischen Nationalbank vorzulegen. 

(2) . . .  (2) ' "  
§ 3 1 . ( 1 ) - (2) . . .  § 31 . ( 1 )  (2) . . .  
(3) Werden vom Abschlußprüfer bei Wahrnehmung seiner Auf- (3) Werden vom Abschlussprtifer bei seiner Prüfungstätigkeit 
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Geltende Fassung 
gaben Tatsachen festgestellt, auf Grund derer er die Funktionsfahig­
keit der Pensionskasse oder die Erflillbarkeit von deren Verpflich­
tungen für nicht mehr gewährleistet oder maßgebliche gesetzliche 
oder sonstige Vorschriften oder Bescheide der FMA für verletzt er­
achtet, so hat er diese Tatsachen mit Erläuterungen der FMA unver­
züglich schriftlich anzuzeigen. Handelt sich es jedoch um kurzfristig 
behebbare, geringfügige Mängel, so ist die Anzeige erst dann zu 
erstatten, wenn dIe Pensionskasse nicht binnen einer vom 
Abschlußprüfer bestimmten angemessenen Frist von längstens drei 
Monaten die festgestellten Mängel behoben hat. Eine Anzeige ist 
auch dann zu erstatten, wenn die Vorstandsmitglieder eine vom 
Abschlußprüfer geforderte Auskunft innerhalb emer von diesem 
gesetzten angemessenen Frist nicht ordnungsgemäß erteilen. 

(4) Der Abschlußprüfer hat die Gesetzmäßigkeit des Jahresab­
schlusses und der Rechschaftsberichte der Veranlagungs- und Risi­
kogemeinschaften zu prüfen. Die Prüfung hat auch zu umfassen: 

1 .  Die Richtigkeit der Bewertung des der Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögens; 

2 .  die rechtzeitige und vollständige Erfüllung der §§ 7, 1 2  und 
1 8; 

3. die Einhaltung des § 25; 
4. die Einhaltung der sonstigen Vorschriften dieses Bundesge­

setzes. 
§ 33. ( 1 )  (2) . . .  
(3) Zur Erfüllung der ihr gemäß Abs. l und 2 obliegenden Auf­

gaben kann die FMA unbeschadet der ihr auf Grund anderer Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes zustehenden Befugnisse 

1 .  von den Pensionskassen die Vorlage von Zwischenabschlüs­
sen, von Ausweisen in bestimmter Form und Gliederung und 
von Prüfungsberichten verlangen, ferner von den Pensions­
kassen und Ihren Organen Auskünfte über alle Geschäftsan­
gelegenheiten fordern, in die Bücher, Schriftstücke und Da­
tenträger der Pensionskassen Einsicht nehmen und durch 
Abschlußprüfer, Prüfaktuare sowie sonstige Sachverständige 
alle erforderlichen Prüfungen vornehmen lassen; 

2 . von den Abschlußprüfern und von den Prüfaktuaren Prü­
fungsberichte und Auskünfte einholen und diesen die erfor­
derlichen Auskünfte erteilen; weiters kann sie von dem ge-

Vorgeschlagene Fassung 
Tatsachen festgestellt, die den Bestand der geprüften Pensionskasse 
oder die Erfüllbarkeit von deren Verpflichtungen für gefahrdet oder 
die für die Pensionskassenaufsicht maßgeblIche gesetzliche oder 
sonstige Vorschriften oder Bescheide des Bundesministers für Fi­
nanzen oder der FMA für verletzt erkennen lassen, so hat er diese 
Tatsachen unbeschadet § 273 Abs. 2 HGB mit Erläuterungen auch 
der FMA unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Handelt es sich je­
doch um kurzfristig behebbare, geringfügige Mängel, so ist die An­
zeige erst dann zu erstatten, wenn das Kreditinstitut nicht binnen 
längstens drei Monaten die festgestellten Mängel behoben hat. Eine 
Anzeige ist auch dann zu erstatten, wenn die Vorstandsmitglieder 
eine vom Abs�hlu�sprüfer geforderte Aus�unft innerhalb einer an­
gemessenen Fnst mcht ordnungsgemäß erteIlen. 

(4) Der Abschlußprüfer hat die Gesetzmäßigkeit des Jahresab­
schlusses und der Rechschaftsberichte der Veranlagungs- und Risi­
kogemeinschaften zu prüfen. Die Prüfung hat auch zu umfassen: 

1 .  Die Richtigkeit der Bewertung des der Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögens; 

2. die Beachtung der §§ 7, 12 und 1 8; 

3. die Beachtung des § 25; 
4. die Beachtung der sonstigen Vorschriften dieses Bundesge­

setzes. 
§ 33 . ( l) - (2) . . .  
,,(3) In ihrem Zuständigkeitsbereich als Pensionskassenauf­

sichtsbehörde (Abs. 1 und 2) kann die FMA unbeschadet der ihr auf 
Grund anderer Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zustehenden 

1 .  von den Pensionskassen die Vorlage von Zwischenabschlüs­
sen, von Ausweisen in bestimmter Form und Gliederung und 
von Prüfungsberichten verlangen, ferner von den Pensions­
kassen und Ihren Organen Auskünfte über alle Geschäftsan­
gelegenheiten fordern und in die Bücher, Schriftstücke und 
Datenträger der Pensionskassen Einsicht nehmen; 

2 . von den Abschlussprüfern und von den Prüfaktuaren Aus­
künfte einholen; wetters kann sie von dem gemäß Abs. 4 Z 2 
bestellten Regierungskommissär alle erforderlichen Auskünf-
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Geltende Fassung 
mäß Abs. 4 Z 2 bestellten Regierungskommissär alle erfor­
derlichen Auskünfte einholen und diesem erteilen; 

Vorgeschlagene Fassung 

2a. durch Abschlussprüfer, Prüfaktuare sowie sonstige Sachver­
ständige alle erforderlichen Prüfungen vornehmen lassen; die 
Ausschließungsgründe gemäß § 2 1  Abs. 2 und § 3 1 Abs. 1 
sind anzuwenden; die Erteilung von Auskünften durch die 
FMA an die von ihr beauftragten Prüfer ist zulässig, soweit 
dies zur Errullung des Prüfungsauftrags zweckdienlich ist; 

3. eigene Prüfer beauftragen; 3 .  eigene Prüfer beauftragen." 
4. einen Prüfaktuar bestellen, wenn die Pensionskasse ihrer 

Verpflichtung zur Bestellung eines Prüfaktuars nicht nach­
kommt. 

(4) . . .  (4) . . . 
§ 35. ( 1 )  . . .  § 35. ( 1 )  . . .  
(2) Die Gesamtkosten des Reclmungskreises 4 dürfen 1 ,5 vT je- (2) Die Gesamtkosten des Reclmungskreises 4 dürfen 1 ,75 vT 

nes Betrages nicht übersteigen, der sich aus der Summe der laufen- jenes Betrages nicht übersteigen, der sich aus der Summe der lau­
den Beiträge rur Anwartschaftsberechtigte und der Auszahlung von fenden Beiträge rur Anwartschaftsberechtigte und der Auszahlung 
AlterspenslOnen, Hinterbliebenenpensionen und Invaliditätspensio- von Alterspensionen, Hinterbliebenenpensionen und Invaliditätspen-
nen rur das jeweilige Geschäftsjahr ergibt. sionen rur das jeweilige Geschäftsjahr ergibt. 

§ 36. ( 1 ) . . .  § 36. ( 1 )  . . .  
(2) Die Pensionskassen haben binnen drei Wochen nach den 

Stichtagen 3 1 .  März, 30. Juni und 30. September der FMA das tat­
sächliche Vorhandensein von mindestens 90 vH der zu einer Veran­
lagungs- und Risikogemeinschaft gehörigen Vermögenswerte (An­
lage 2 zu § 30, Formblatt A, Aktiva, Pos. I. - X.) jeweils zu diesen 
Stichtagen nachzuweisen. 

§ 46a. ( 1 )  Z 1 - Z 3 . . .  

Z 4  . . .  
(2) Wer als Prüfaktuar 

1 .  den Prüfbericht nach § 21  Abs. 8 der FMA nicht fristgerecht 

(2) Die Pensionskassen haben binnen drei Wochen nach den 
Stichtagen 3 1 .  März, 30. Juni, 30. September und 3 1 .  Dezember der 
FMA das tatsächliche Vorhandensein von mindestens 90 vH der zu 
einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft gehörigen Vermö­
genswerte (Anlage 2 zu § 30, Formblatt A, Aktiva, Pos. I. - X.) je­
weils zu diesen Stichtagen nachzuweisen. 

§ 46a. ( 1 )  Z 1 - Z 3 . . .  
3a. den Prüfungsbericht nach § 2 1 Abs. 8 der FMA nicht fristge­

recht übennittelt; 
Z 4  . . .  
(2) Wer als Prüfaktuar die unverzügliche schriftliche Anzeige 

von In § 2 1  Abs. 9 genannten Sachverhalten an die FMA unterlässt, 
begeht, so feme die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständig­
keIt der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwa1-
tungsübertretung und ist von der FMA mIt Geldstrafe bis zu 

51 

135/M
E

 X
X

II. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
67 von 73

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung 
übennittelt oder 

2. die unverzügliche schriftliche Anzeige von in § 21  Abs. 9 
genannten Sachverhalten an die FMA unterlässt, 

begeht, soferne die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständig­
keit d�r Gerichte falle!lden strafbaren H��lun� bildet, eine yeIWal­
tungsubertretung und 1st von der FMA hmslchtlich der Z 1 mit Geld­
strafe bis zu 2 000 € , hinsichtlich der Z 2 mit Geldstrafe bis zu 
20 000 € zu bestrafen. 

§ 48a. Z 1 - Z 3 . . .  
4 .  Die Pensionskasse hat für diese Überleitung eine eigene Ve­

ranlagungs- und Risikogemeinschaft einzunchten, wobei die 
verw�ndeten Zinssätze (Rechnungszins und rechnungsmäßi­
ger Uberschuss) den Anforderungen des § 20 Abs. 2a ent­
sprechen müssen, die für neu abzuschließende Pensionskas­
senverträge anzuwenden sind und jedenfalls niedriger sein 
müssen, als jene Zinssätze, die in Jener Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaft verwendet werden, in der die Ansprüche 
verwaltet wurden. Wird in dieser Veranlagungs- und Risiko­
gemeinschaft im ersten Jahr nach Errichtung die Anzahl von 
1 000 Anwartschafts- und Leistungsberechtigten nicht er­
reicht, so hat der Prüfaktuar zu bestätigen, dass in dieser Ve­
ranlagungs- und Risikogemeinschaft die Belange der Leis­
tungsberechtigten ausreichend gewahrt werden und die Ver­
pflichtungen aus den Pensionskassenverträgen als dauernd er­
fiillbar anzusehen sind. Wird die Bestätigung vom Prüfaktuar 
versagt, ist diese V eranla�gs- und Risikogemeinschaft zum 
nächstfolgenden Bilanzstlchtag mit einer anderen Veranla­
gungs- und Risikogemeinschaft zusammenzulegen. 

Z 5 . . .  
§ 51 . ( 1 ) - ( 1q) . . .  

Vorgeschlagene Fassung 

§ 48a. Z 1 - Z 3 . . .  
4. Die Pensionskasse hat für diese Überleitung eine eigene Ve­

ranlagungs- und Risikogemeinschaft einzunchten, wobei die 
veIW�ndeten Zinssätze (Rechnungszins und rechnungsmäßi­
ger Uberschuss) den Anforderungen des § 20 Abs. 2a ent­
sprechen müssen, die für neu abzuschließende Pensionskas­
senverträge anzuwenden sind und jedenfalls niedriger sein 
müssen, als jene Zinssätze, die in Jener Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaft verwendet werden, in der die Ansprüche 
veIWaltet wurden. Wird in dieser Veranlagungs- und Risiko­
gemeinschaft im ersten Jahr nach Errichtung die Anzahl von 
1 000 Anwartschafts- und Leistungsberechtigten nicht er­
reicht, so ist diese Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 
zum nächstfolgenden Bilanzstichtag mit einer anderen Veran­
lagungs- und Risikogemeinschaft zusammenzulegen, wenn 
nicht die FMA die Bewilligung zur Fortführung der Veranla­
gungs- und Risikogemeinschaft erteilt. Die Bewilligung darf 
nur erteilt werden, wenn die Pensionskasse nachweist, dass in 
dieser Veranlagungs- und Risikogemeinschaft die Belange 
der Leistungsberechtigten ausreichend gewahrt werden und 
die Verpflichtungen aus den Pensionskassenverträgen als 
dauernd erfiillbar anzusehen sind. 

Z 5 . . .  
§ 51 .  ( 1 ) - (  l q) . . .  
( I r) § 7 Abs. 4 Z 5, § 1 2  Abs. 4 Z 3 und Abs. 5, § 20 Abs. 4, 

§ 20a Abs. 4, t2 1 Abs. 3, Abs. 5,  Abs. 8 und Abs. 9 und der Entfall 
von Abs. 10, 30a Abs. 1 ,  § 3 1  Abs. 3 und Abs. 4 Z 2 bis 4, § 33 
Abs. 3, § 36 A s. 2, § 46a Abs. 1 Z 3a und Abs. 2, § 48a Z 4 uno die 
Anlage 2 zu § 30 Fonnblatt C Position XII in der Fassung des Bun­
desgesetzes BGBL I Nr. xxx12004 treten mit 1 .  September 2004 in 
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Geltende Fassung 

Anlage 2 zu § 30 Fonnblatt C Pos. I - XI 
XII. Bestätigung des Abschlussprufers 

Kraft. 
Vorgeschlagene Fassung 

( l s) § 35 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I 
Nr. xxxl2004 tritt mit I .  Jänner 2005 m Kraft. 

Anlage 2 zu § 30 Formblatt C Pos. I - XI 
XII. Bestätigungsvermerk gemäß § 30 Abs. 7 

Artikel VIII 

Änderungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

§ 6tb. ( 1 )  - (2) . . , § 6tb. ( 1 )  - (2) . . .  
(3)  Der einbring€?nde Versicherungsverein bleibt bestel1en. Sein (3) Der einbringende Versicherungsverein bleibt bestel1en. Sein 

Gegenstand ist auf ale Vermögensverwaltung beschränkt. Anderun- Gegenstand ist auf aie Vermögensverwaltung beschränkt. Anderun­
gen der Satzung bedürfen der Genehmigung durch die FMA. Die gen der Satzung bedürfen der Genehmigung durch die FMA. Die 
Tätigkeit der MItglieder des Vorstandes gIlt meht als hauptberufliche Tätigkeit der MItglieder des Vorstandes gIlt mcht als hauptberufliche 
Tätigkeit (§ 1 1  Abs. 3) .  § 1 1  Abs. 1 ,  § 1 7b, § 27, die §§ 29 und 30, Tätigkeit (§ 1 1  Abs. 3). S 1 1  Abs. 1 ,  § 1 7b, S 27, die §§  29 und 30, 
§ 33  Abs. 1 ,  die §§  42 bIS 55, § 56 Abs. 1 bIS 3 und 5, § 57 Abs. 1 § 33 Abs. f, die §§ 42 bIS 55, § 56 Abs. 1 bIS 3 und 5, § 57 Abs. 1 
und 2, 5 und 6, dIe §§  80 und 8 1 ,  § 8 1b  Abs. 5 und 6, die §§ 8 1 c  bis und 2, 5 und 6, dIe §§ 80 und 8 1 ,  § 8Ib Abs.  5 und 6, die §§ 8 Ie  bis 
8 1g, § 8Ih  Abs. 1 und 2, § 8 1n, § 82 Abs. 1 Z 1 ,  Abs. 2 bIS 8 und 9 8 1 g, § 8 1h  Abs. 1 und 2, § 8 In, § 82 Abs. 1 Z 1 ,  Abs. 2 bis 7, 1 0  und 
bis 1 1 , die §§ 83 bis 85a, § 89, § 95, § 99, § 1 00 Abs. 1 ,  § 1 03 ,  § 1 04 1 1 , dIe §§ 83 bis 85a, § 89, § 95, § 99, § 1 00 Abs. 1 ,  § 1 03, § 1 04 
Abs. 1 ,  § 105, § 107b Abs. 1 Z 1 ,  1 08a Z 1 ,  § 109 und die §§ 1 1 3 bis Abs. 1 ,  § 1 05, § 107b Abs. 1 Z 1 ,  108a Z I ,  § 109 und die §§ 1 1 3 bis 
1 1 5b sind weiter anzuwenden. 1 1 5b sind weiter anzuwenden. 

(4) . . .  (4) . . . 

§ 80b. (1 ) Z I 3 . . .  § 80b. ( I) Z I 3 . . .  
4 .  der gemäß § 82 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 1 0  beauftragte 4. der gemäß § 268 Abs. 2 HGB in der jeweils geltenden Fas-

Abschlußprüfer bestä�igt, daß die in Z 1 bis 3 genannten Vor- sl:lng beauftragte Abschlußprüfer bestäti.gt, daß die in Z 1 
aussetzungen erfüllt smd. bIS 3 genannten Voraussetzungen erfüllt smd. 

(2) . . .  (2) . . . 

§ 82. ( 1 )  Der Aufsichtsrat hat vor Ablauf des Geschäftsjahres ei� § 82. ( 1 )  Zum Abschlussprüfer darf nicht gewählt werden, wer 
nen Abschlußprüfer zu benennen. Als Abschlussprüfer darf nicht 
benannt werden, 

1 .  wer das Versicherungsunernehmen schon in den dem zu prü­
fenden Geschäftsjahr vorhergehenden sechs Geschäftsjahren 
als Abschlussprüfer geprüft hat; dies gilt in den Fällen, in de­
nen die Abschlussprüfung nicht von einer natürlichen Person 
als Abschlssprüfer durch-geführt wurde, auch für den Prü­
fungsleiter und die Person, die den Bestätigungsvermerk un-

1 .  das Versicherungsunternehmen schon in den dem zu prüfen­
den Geschäftsjahr vorhergehenden sechs Geschäftsjahren als 
Abschlussprüfer geprüft hat; dies gi lt in den Fällen, in denen 
die Abschlussprüfung nicht von emer natürlichen Person als 
Abschlussprüfer durchgefUhrt wurde, auch für den Prüfung s ­

leiter und die Person, die den Bestätigungsvernlerk unterfer-
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terfertigt hat; 
Geltende Fassung 

2. wer seine Haftung nicht angemessen durch einen Versiche­
rungsvertrag gedeckt hat, dessen Versicherungssumme min­
destens dem 1m Abs. 8a angefuhrten Höchstbetrag der Er­
satzpflicht entspricht; die Versicherung darf nicht beim ge­
prüften Versicherungsunternehmen oder einem Versiche­
rungsunternehmen bestehen, das zum seI ben Konzern gehört 
wie das geprüfte Versicherungsunternehmen. 

Der Vorstand hat der FMA die vom Aufsichtsrat als Abschlußprüfer 
benannte Person bekanntzugeben. 

Vorgeschlagene Fassung 

2. seine Haftung nicht angemessen durch einen Versicherungs­
vertrag gedeckt hat, dessen Versicherungssumme mindestens 
dem im Abs. 8 angeführten Höchstbetrag der Ersatzpflicht 
entspricht; die VerSIcherung darf nicht beim geprüften Versi­
cherungsunternehmen oder einem Versicherungsunternehmen 
bestehen, das zum selben Konzern gehört wie das geprüfte 
Versicherungsunternehmen. 

(2) Die FMA hat, wenn begründete Zweifel an der Erfullung der (2) Die Wahl des Abschlussprüfers hat vor Beginn des zu prü-
Voraussetzungen fur die Beauftragung der als Abschlußprüfer be- fenden Geschäftsjahres zu erfolgen. Der Vorstand liat der FMA die 
nannten Person bestehen, innerhalb eines Monats nach Einlangen der zum Abschlussprüfer gewählte Person unverzüglich bekannt zu ge­
Bekanntgabe der Beauftragung zu widersprechen und die Benen- ben. 
nung einer anderen Person als Abschlußprüfer binnen angemessener 
Frist zu verlangen. Der Beauftragung ist insbesondere zu widerspre-
chen, wenn die personelle oder wirtschaftliche Unabhängigkeit des 
Abschlußprüfers von dem zu prüfenden Versicherungsunternehmen 
nicht gewährleistet ist. 

(2a) War der fur das Geschäftsjahr bekannt gegebene Ab­
schlussprüfer bereits im vorangegangenen Geschäftsjahr vom Unter­
nehmen als Abschlussprüfer beauftragt worden und liegt bei Einlan­
gen der Bekanntgabe der Beauftragung des Abschlussprüfers der 
FMA der Bericht des Abschlussprüfers gemäß § 83 Abs. 1 Z 3 oder 
§ 83 Abs. 3 Z 3 fur das vorangegangene Geschäftsjahr noch nicht 
vor, so kann die Aufsichtsbehörde bis spätestens einen Monat nach 
Einlangen dieses Berichtes der Beauftragung widersprechen. 

(3) Hat der Aufsichtsrat vor Ablauf des Geschäftsjahres keinen (3) Hat die FMA begründete Zweifel, dass die zum Abschluss-
Abschlußprüfer oder innerhalb der von der FMA fur dIe Benennung prüfer gewählte Person die Voraussetzungen ftir die Wahl zum Ab­
eines anderen Abschlußprüfers gesetzten Frist keinen anderen schlussprüfer erfüllt, so kann sie innerhalb eines Monats nach Be­
Abschlußprüfer benannt, so hat die FMA selbst den Abschlußprüfer kanntgabe der Wahl einen Antrag im Sinn des § 270 Abs. 3 HGB in 
zu benennen. Das gleiche gilt, wenn begründete Zweifel an der Er- der jeweils geltenden Fassung stellen. 
fullung der Voraussetzungen fur die Beauftragung auch beim neu 
benannten Abschlußprüfer bestehen. 

(4) Der Vorstand hat dem Abschlußprüfer, dessen Beauftragung 
die FMA nicht widersprochen oder den sie selbst benannt hat, un­
verzüglich den Prüfungsauftrag zu erteilen. 

(4) War die zum Abschlussprüfer gewählte Person bereits im vo­
rangegangenen Geschäftsjahr vom Versicherungsunternehmen als 
Abschlussprüfer beauftragt worden und liegt bei Einlangen der Be­
kanntgabe der Wahl des Abschlussprüfers der FMA der Bericht des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abschlussprufers gemäß § 83 Abs. 1 Z 3 oder § 83 Abs. 3 Z 3 rur 
das vorangegangene Geschäftsj ahr noch nicht vor, so kann der An­
trag gemäß Abs. 3 bis spätestens einen Monat nach Einlangen dieses 
Berichtes gestellt werden." 

(5) (5) 
(6) Die Prüfung hat sich auch auf die in den §§ 1 7b, 1 7c und I 8a (6) Die Prüfung hat sich auch auf die in den §§  17b, 17c und 1 8a 

angeführten Angelegenheiten, auf die Einhaltung der Bestimmungen angeruhrten Angelegenheiten, auf die Beachtung der Bestimmungen 
über die Eigenmittelausstattung gemäß § 73b und über die bereimgte über die Eigenmittelausstattung gemäß § 73b und über die bereimgte 
Eigenmittelausstattung gemäß § 86e sowie auf die Auswirkung Eigenmittelausstattung gemäß § 86e sowie auf die Auswirkung 
gruppeninterner Geschäfte gemäß § 86d auf die Eigenmittelausstat- gruppeninterner Geschäfte gemäß § 86d auf die Eigenmittelausstat­
tung zu erstrecken; über das Ergebnis dieser Prüfung ist zu berich- tung zu erstrecken; über das Ergebnis dieser Prüfung ist zu berich-
ten. ten. 

(6a) Der Abschlusspriifer hat im Falle der Anwendung des § 8 I h  (6a) Der Abschlussprüfer hat im Falle der Anwendung des § 8Ih 
Abs. 2 letzter Satz das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Abs. 2 letzter Satz das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
für die Bewertung und insbesondere die Höhe der im Unternehmen rur die Bewertung und insbesondere die Höhe der im Unternehmen 
vorhandenen stillen Nettoreserven zu bestätigen. vorhandenen stillen Nettoreserven zu prüfen; über das Ergebnis die-

(7) (7) 
(8) Hält es die FMA rur erforderlich, daß die Prüfung ergänzt 

wird, so hat der Vorstand auf Verlangen der FMA die Ergänzung der 
Prüfung zu veranlassen. 

(8a) Abweichend von § 275 Abs. 2 HGB beschränkt sich die Er- (8) Abweichend von § 275 Abs. 2 HGB beschränkt sich die Er-
satzpflicht bei Versicherungsunternehmen mit einer Bilanzsumme satzpflicht bei Versicherungsunternehmen mit einer Bilanzsumme 
bis zu einer Milliarde Euro auf 2 Millionen Euro, bei Versicherungs- bis zu einer Milliarde Euro auf 2 Millionen Euro, bei Versicherungs­
unternehmen mit einer Bilanzsumme bis zu 5 Milliarden Euro auf unternehmen mit einer Bilanzsumme bis zu 5 Milliarden Euro auf 
3 Millionen Euro, bei Versicherungsunternehmen mit einer Bilanz- 3 Millionen Euro, bei Versicherungsunternehmen mit einer Bilanz­
summe bis zu 1 5  Milliarden Euro auf 4 Millionen Euro und bei Ver- summe bis zu 15  Milliarden Euro auf 4 Millionen Euro und bei Ver­
sicherungsunternehmen mit einer Bilanzsumme von mehr als sicherungsunternehmen mit einer Bilanzsumme von mehr als 
1 5  Milliarden Euro auf 6 Millionen Euro. Bei grober Fahrlässigkeit 1 5  Milliarden Euro auf 6 Millionen Euro. Bei grober Fahrlässigkeit 
beträgt die Ersatzpflicht höchstens das Fünffache der vorgenannten beträgt die Ersatzpflicht höchstens das Fünffache der vorgenannten 
Beträge. Bei Vorsatz ist die Ersatzpflicht unbegrenzt. Die Prämie für Beträge. Bei Vorsatz ist die Ersatzpflicht unbegrenzt. Die Prämie für 
den Versicherungsvertrag gemäß Abs. 1 Z 2 ist spätestens drei Wo- den Versicherungsvertrag gemäß Abs. 1 Z 2 ist spätestens drei Wo­
chen nach der Benennung als Abschlusspriifer zur Gänze zu bezah- chen nach der Benennung als Abschlussprüfer zur Gänze zu bezah­
len; der Abschlussprüfer hat das Bestehen der Versicherung sowie len; der Abschlusspriifer hat das Bestehen der Versicherung sowie 
die Bezahlung der Prämie der FMA binnen vier Wochen nach der die Bezahlung der Prämie der FMA binnen vier Wochen nach der 
Benennung nachzuweisen. Benennung nachzuweisen. 

(9) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Abschlußprüfer 
und Vorstand über dIe Auslegung der für die Rechnungslegung von 
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Geltende Fassung 
Versicherungsunternehmen geltenden besonderen Vorschriften im 
Fünften Hauptstück sowie über die Beurteilung, ob ein Versiche­
rungsunternehmen tatsächlich einen beherrschenden Einfluss auf ein 
anderes Unternehmen ausübt, entscheidet auf Antrag des Abschluss­
prüfers oder des Vorstands die FMA. 

( 10) Auf die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzern· 
lagebenchtes sind Abs. 1 Z 1 ,  Abs. 2 bis 8 und Abs. 9 anzuwenden. 

( 1 1 )  . . .  

§ 1 1 9i. (1)  -- (2) . . .  

Vorgeschlagene Fassung 

( 1 0) Auf die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzern­
lagebenchtes sind Abs. 1 Z 1 ,  Abs. 2 bis 7 anzuwenden .. 

( 1 1 )  . . . 
Beauftragung von Wirtschaftsprüfern durch den Aufsichtsrat 

§ 82b. (1)  Der Aufsichtsrat kann Wirtschaftsprüfer oder Wirt­
schattsprüfungsgesellschaften, bei denen kein Ausschließungsgrund 
gemäß § 27 1 Abs. 2 bis 4 HGB in der jeweils geltenden Fassung 
vorliegt, mit der Durchführung der Prüfung der Gesetzmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit des gesamten Unternehmens beauftragen. Sie 
sind mit einem entsprechenden Prüfungsauftrag zu versehen. 

(2) Der im Auftrag des Aufsichtsrats tätige Prüfer hat über das 
Ergebnis der Prüfung dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu berich­
ten. Der Prüfer hat den Vorsitzenden des Aufsichtsrats unverzüglich 
zu verständigen, wenn er schwer wiegende Mängel in Bezug auf die 
Gesetzmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Unternehmens festge­
stel1t hat. 

(3) Die Versicherungsunternehmen sind verpfliChtet, den vom 
Aufsichtsrat bestellten Prüfern Prüfungshandlungen gemäß § 1 02 
Abs. 2 bis 4 zu ermöglichen. 

§ 119i. ( 1 )  -- (2) . . .  
(3) § 61b Abs. 3 in Verbindung mit § 82 Abs. 6 und 6a, § 82 

Abs. 6 und 6a sowie Abs. 1 0  in Verbindung mit Abs. 6 und 6a und 
§ 82b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXXl2004 
treten mit 1 .  September 2004 in Kraft. § 82 Abs. 8 und 9 in der bis 
zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung tritt gleichzeitig außer Kraft. 

(4) § 6tb Abs. 3 in Verbindung mit § 82 Abs. 1 bis 4, § 80b 
Abs. 1 und § 82 Abs. 1 bis 4 SOWIe Abs. 1 0  in Verbindung mit 
Abs. 1 bis 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I 
Nr. XXXl2004 sind auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 
30. Dezember 2005 enden. 

(5) Verordnungen auf Grund der in Abs. 3 und 4 angeführten 
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Geltende Fassung 

§ 129i. ( 1 )  - (3) . . . 

Vorgeschlagene Fassung 
Bestimmungen dürfen bereits von dem der Kundmachung des Bun­
desgesetzes BGBL I Nr. XXXl2004 folgenden Tag an erlassen wer­
den, jedoch im Fall der in Abs. 3 angeführten Bestimmungen nicht 
vor dem 1 . September 2004 in Kraft treten und im Fall der m Abs. 4 
angeführten Bestimmungen erst auf Geschäftsjahre angewendet 
werden, die nach dem 30. Dezember 2005 enden. 

§ 129i. ( 1 )  - (3) . . .  
(4) Für die Prüfung des Jahresabschlusses für das erste Ge­

schäftsjahr, das nach dem 30. Dezember 2005 endet, ist der Ab­
schlussprufer vor Ablauf dieses Geschäftsjahres zu wählen. 

(5) Auf Anträge, die vor dem 1 .  September 2004 bei der FMA 
eingelangt sind, ist § 82 Abs. 9 in der bls zu diesem Zeitpunkt gel­
tenden Fassung anzuwenden. 
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